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Zusammenfassung 

Der Waldentwicklungsplan (WEP) ist eine überbetriebliche Planung, die mindestens ein Forstrevier 
umfasst. Der WEP stellt für das gesamte Waldareal die Abstimmung der verschiedenen Waldfunk-
tionen sicher, damit der Wald seine Funktionen (Holzproduktion, Naturschutz, Schutz vor Naturge-
fahren, Erholung) nachhaltig erfüllen kann. 

Der vorliegende WEP umfasst das Forstrevier Ergolzquelle mit den Gemeinden Anwil, Hemmiken, 
Oltingen, Ormalingen, Rothenfluh, Wenslingen und wurde unter Mitwirkung von Gemeinden, Wald-
besitzenden und Interessenvertretenden von August 2019 bis August 2020 erarbeitet. Er richtet 
sich in erster Linie an kantonale und kommunale Behörden und soll bis ins Jahr 2035 umgesetzt 
sein. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die erste Revision des mit RRB Nr. 1498 
vom 17. September 2002 in Kraft gesetzten WEP für das Forstrevier Ergolzquelle.  

Aufgrund von gesammelten Planungsgrundlagen, der Analyse über den aktuellen Waldzustand 
und den Anliegen aus dem Mitwirkungsverfahren wurden der Handlungsbedarf (vgl. Kapitel 4) so-
wie verschiedene Entwicklungsziele (vgl. Kapitel 5) abgeleitet. Die Entwicklungsziele werden bei 
Bedarf durch Themenblätter (vgl. Kapitel 6) präzisiert. Mit den Themenblättern werden insbeson-
dere auch Massnahmen und Verantwortlichkeiten anhand von detaillierten Arbeitsschritten für die 
WEP Periode festgelegt. Neben der naturnahen Waldbewirtschaftung mit einer grossen Baumar-
ten- und Strukturvielfalt wird der Erhaltung von Naturwerten und dem Schutz des Grundwassers 
und Bodens ein hoher Stellenwert gegeben. Auch das Themenfeld «Erholung und Sport» gewinnt 
an Bedeutung. 

Der Plan «Waldfunktionen» gewichtet die verschiedenen Waldfunktionen und zeigt Prioritäten 
auf. Es wurden die Vorrangfunktionen Schutz vor Naturgefahren (85 ha), Naturschutz (405 ha) und 
Erholung (5 ha) ausgeschieden. Auf 66 ha des Schutzwaldes müssen Naturschutzanliegen be-
rücksichtigt werden, sofern die Schutzwirkung des Waldes gewährleistet bleibt. Weiter wurden im 
Wald Feuerstellen, Waldhütten und Aussichtspunkte ausgeschieden.  

Der Plan «Objekte mit besonderer Zielsetzung» zeigt auf ausgeschiedenen Flächen, welche 
spezifischen, über die Waldfunktionen hinausgehenden Massnahmen nötig sind. Die Arbeits-
schritte, die für die Umsetzung des Vollzugs der «Objekte mit besonderer Zielsetzung» erforderlich 
sind, werden in den Themenblättern (vgl. Kapitel 6) abgehandelt. 

Das Entwicklungsziel 5.10 Erschliessung und Wegbenutzung beschriebt das aktuelle Wegnetz und 
definiert die zulässigen Nutzungen durch Erholungssuchende.  Plan «Erschliessung und We-
gebenutzung» 

Die Umsetzung des WEP erfolgt mittels Betriebsplanung, Projekten, Verträgen, Bewilligungen und 
nicht zuletzt mittels Information und Öffentlichkeitsarbeit (Ausbildung und Sensibilisierung). Das 
einvernehmliche Neben- und Miteinander aller Waldnutzer im Gebiet Ergolzquelle ist ein entschei-
dender Punkt für eine erfolgreiche der Umsetzung des WEP. Es erfordert von allen gegenseitige 
Rücksichtnahme und Toleranz. 

Mit einem umfassenden Kontrollsystem wird die angestrebte Waldentwicklung dokumentiert und 
überprüft, ob die formulierten Entwicklungsziele erreicht wurden. Damit kann die ökologisch, sozial 
und ökonomisch nachhaltige Entwicklung gemessen werden. Eine kurze Charakterisierung des 
Planungsgebietes und Informationen zu den Wäldern und der Waldnutzung sind in im separaten 
Dokument «Analyse» enthalten. 

Der vorliegende Waldentwicklungsplan Ergolzquelle wurde vom Regierungsrat für die nächsten 15 
Jahre in Kraft gesetzt. 
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1. Einleitung 

1.1. Definition und Ziele der Waldentwicklungsplanung 

Die forstliche Planung dient als Grundlage für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und beinhaltet 
zwei Planungsebenen: die Überbetriebliche (Behörden) und die Betriebliche (Waldbesitzende). Der 
Waldentwicklungsplan (WEP) ist das Planungsinstrument auf überbetrieblicher Ebene und legt für 
den Wald Entwicklungsziele und für besondere Flächen Ziele und Massnahmen für die nächsten 
15 Jahre fest. Er dient der Sicherstellung der öffentlichen Interessen am Wald und ist das eigentli-
che Führungsinstrument des Amts für Wald beider Basel und der Einwohnergemeinden im ge-
bietshoheitlichen Bereich.  

Dieser WEP zeigt für das gesamte Waldgebiet des Forstreviers Ergolzquelle auf, wie der Wald die 
an ihn gestellten Ansprüche nachhaltig erfüllen kann. Er bildet den Rahmen für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung in Abstimmung mit den nicht-forstlichen Ansprüchen an den Wald. Der Wald 
muss verschiedene Funktionen übernehmen. Daraus können Konflikte resultieren. Mit dem WEP 
werden solche Konflikte erkannt und Lösungswege gesucht. 

  



Waldentwicklungsplan Ergolzquelle 2020-2035  
Genehmigtes Exemplar (RRB Nr. 2021-193 vom 09. Februar 2021)  8/114 

 

1.2. WEP-Perimeter 

Der WEP-Perimeter des Waldentwicklungsplans Ergolzquelle erstreckt sich über das Gebiet der 
Gemeinden Anwil, Hemmiken, Oltingen, Ormalingen, Rothenfluh und Wenslingen. Der Planungs-
perimeter umfasst sämtliche Waldungen dieser Gemeinden mit einer Waldfläche von total 1’412 ha 
oder 37 % der Gemeindeflächen. 
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1.3. Erarbeitung WEP und Mitwirkung 

Vor dem Start der WEP-Revision werden die notwendigen Grundlagen vom Amt für Wald beider 
Basel erhoben. Dazu gehören die Waldinventur, bei welcher der aktuelle Waldzustand aufgenom-
men wird, und ein Mitwirkungsanlass, an welchem die Bedürfnisse der Bevölkerung, der Waldbe-
sitzer, Vereine und weiterer interessierter Kreise abgeholt werden. Zusätzlich wird die Zielerrei-
chung aus der vorangegangenen WEP-Periode überprüft. Diese Teile ergeben zusammen die 
Analyse, aus welcher sich der Handlungsbedarf und mögliche Konflikte herleiten. 

In einer zweiten Mitwirkungsrunde wird der WEP-Entwurf normalerweise vorgestellt und diskutiert. 
Aufgrund der ausserordentlichen Lage (COVID-19) wurde diese Mitwirkungsrunde teilweise durch 
eine schriftliche Mitwirkung ersetzt. Die überarbeitete Version geht anschliessend in die öffentliche 
Auflage bei den Gemeinden und die interne Vernehmlassung bei den Fachstellen. Schliesslich 
folgt ein zweiter Entwurf, welchem rechtliches Gehör gewährleistet wird. Nach Bearbeitung der 
Rückmeldungen wird der WEP durch den Regierungsrat verabschiedet. 

Der WEP Ergolzquelle besteht aus dem vorliegenden WEP-Bericht, den Plänen «Waldfunktionen», 
«Objekte mit besonderer Zielsetzung» und «Erschliessung und Wegebenutzung» und dem Analy-
sebericht (separat gebunden) mit diversen Planungsgrundlagen, detaillierten Zahlen und Auswer-
tungen. Im Bericht werden sowohl der Stand der Umsetzung des letzten WEP überprüft als auch 
der heutige Zustand des Waldes und der Waldbenutzung analysiert. Daraus werden im Anschluss 
der Handlungsbedarf und die Entwicklungsziele abgeleitet sowie die Kontrolle der Umsetzung fest-
gelegt. Der WEP wird nach 15 Jahren überprüft und bei Bedarf revidiert. 

1.4. Adressaten und Rechtswirkung 

Der WEP richtet sich in erster Linie an die kantonalen und kommunalen Behörden. Die Waldbesit-
zenden sind wichtige Partner bei der Umsetzung des WEP. Der WEP kann von jeder Person bei 
den Gemeinden, Revierförstern und dem Amt für Wald eingesehen werden und ist auf der Home-
page1 des Amts für Wald beider Basel veröffentlicht. Den betroffenen Waldbesitzenden steht er 
unentgeltlich zur Verfügung. 

Der WEP ist für die Behörden verbindlich, d.h. die Behörden von Gemeinden und Kanton sind ver-
pflichtet, bei ihren einzelnen Entscheiden alle formulierten Zielsetzungen und Massnahmen zu be-
rücksichtigen. Die Grundeigentümer sind vom WEP und dessen Inhalt nur indirekt betroffen, da er 
nur behördenverbindlich ist. Konkrete Auswirkungen für die Grundeigentümer entstehen erst mit 
Ausführungsplanungen (Betriebspläne, Verträge, Verfügungen, z.B. über Beitragsleistungen). 

  

                                                

1 Weblink Waldentwicklungsplanung BL: https://www.baselland.ch/wep 

https://www.baselland.ch/wep
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2. Rahmen für die Waldentwicklungsplanung 

Das Bundesgesetz über den Wald (WaG vom 4.10.1991) verlangt, dass der Wald so zu bewirt-
schaften ist, dass er seine Funktionen dauernd und uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit). 
Gemäss dazugehöriger Verordnung haben die Kantone bei Planungen von überbetrieblicher Be-
deutung dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung über deren Ziele und Ablauf unterrichtet wird, da-
bei in geeigneter Weise mitwirken und diese Planungen einsehen kann. 

In Ausführung der Bundesgesetzgebung präzisiert das kantonale Waldgesetz (WaG BL vom 
11.06.1998) ab Paragraf 14, unter welchen Grundsätzen und Planungsvorgaben die Waldbewirt-
schaftung stattzufinden hat. 

Die kantonale Waldverordnung (WaV BL vom 22.12.1998) regelt im Weiteren in § 24 – 29 Umfang 
und Inhalt der Planung, die Mitwirkung der Bevölkerung sowie Erlass, Benutzung und Einsicht-
nahme. 

Zusätzliche Rahmenbedingungen sind sowohl durch die Waldpolitik des Bundes als auch durch 
das Leitbild Wald des Amts für Wald beider Basel gegeben. In der Waldpolitik 2020 des Bundes 
sind 11 Ziele festgelegt, die von der nachhaltigen Nutzung von Holz über die Schutzwaldleistungen 
hin zum Erhalt und der Verbesserung von Biodiversität reichen. Diese Ziele sind in Zusammenar-
beit mit den Kantonen in einem Massnahmenplan2 übersetzt. 

Das Leitbild Wald3 des Amts für Wald beider Basel umschreibt zehn Grundsätze, welche die Be-
deutung des Waldes in der Region veranschaulichen, übergeordnete Ziele definieren und die 
menschlichen Bedürfnisse an das Ökosystem Wald formulieren. Das Leitbild Wald kann auf der 
Webseite des Amts für Wald beider Basel (AfW) heruntergeladen werden. Ebenso ist dort die Pla-
nungsrichtlinie des AfW aufgeschaltet, welche die Rahmenbedingungen und den Ablauf der Wald-
entwicklungsplanung näher beschreibt. 

Des Weiteren ist der WEP mit dem kantonalen Richtplan (KRIP) abgestimmt. Im KRIP ist vermerkt, 
dass das Waldareal keine Nutzungszone im Sinne des Planungsrechts darstellt und der WEP da-
für zuständig ist. Die Inhalte der beiden Planungen werden miteinander unter anderem über das 
Mitberichtsverfahren koordiniert. 

  

                                                

2 Bundesamt für Umwelt BAFU (Hrsg.) 2013: Waldpolitik 2020. Visionen, Ziele und Massnahmen für eine nachhaltige Bewirtschaftung 
des Schweizer Waldes. Bundesamt für Umwelt, Bern: 66 S. 
3 Forstamt beider Basel (Hrsg.) 1999: Leitbild Wald. Amt für Wald beider Basel, Sissach: 21 S. (https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/dokumentation/downloads%20brosch/leitbild_naturschutz-
wald.pdf/@@download/file/leitbild_naturschutz-wald.pdf) 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/dokumentation/downloads%20brosch/leitbild_naturschutz-wald.pdf/@@download/file/leitbild_naturschutz-wald.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/dokumentation/downloads%20brosch/leitbild_naturschutz-wald.pdf/@@download/file/leitbild_naturschutz-wald.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/dokumentation/downloads%20brosch/leitbild_naturschutz-wald.pdf/@@download/file/leitbild_naturschutz-wald.pdf
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3. Ergebnisse der Überprüfung 

3.1. Stand der bisherigen WEP Umsetzung 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen vereinfachten Überblick über die Zielerreichung der letzten 
WEP-Periode von 2000 – 2019. Eine detaillierte Beschreibung befindet sich im separaten Analyse-
teil. In diesem sind auch weitere Grundlagen abgebildet.  

Thema erfüllt Begründung 

Waldbau  ja Naturnaher Waldbau wird umgesetzt, Dauerwald 
in Plateaulagen und weitere Bewirtschaftungsfor-
men sind in der Betriebsplanung festgehalten. 

Naturnahe Baumarten-zusam-
mensetzung 

ja Die Erkenntnisse der Pflanzensoziologie werden 
bei der Bestandesbegründung und Pflege berück-
sichtigt. 

Holznutzung und Holzabsatz ja Die Nutzungsmenge liegt leicht unter dem Nut-
zungspotenzial. Das Holz kann in den lokalen 
Wärmeverbünden und in der Sägerei Meier in 
Zeglingen abgesetzt werden. 

Bodenschutz ja Zum Schutz des Bodens wurde ein Feinerschlies-
sungsnetz angelegt, welches konsequent genutzt 
wird. 

Naturschutz im ganzen Wald ja Waldstrukturen wie Pionierstandorte, Altholzin-
seln und die Förderung von seltenen Baumarten 
sind im Betriebsplan festgehalten. 

Totholz ja Das Ziel von 10-15 m3/ha wird mit 18 m3/ha über-
troffen. 

Naturschutzgebiete von kanto-
naler Bedeutung 

teilweise Die Ziele konnten zu einem grossen Teil (85%) 
erreicht werden. Lücken bestehen primär im Pri-
vatwald. 

Ökologisch wertvolle Waldrän-
der (kantonale Bedeutung) 

teilweise Aufgrund fehlender Mittel konnten ab 2014 keine 
neuen Waldränder mehr aufgewertet werden. 
Trotzdem sind 26.2 von 35.3 km aufgewertet 
(Stand 31.12.2018) und werden laufend gepflegt. 

Signalisation der Bike- und 
Reitwege 

nein Im WEP 2000 wurden verschiedene unbefestigte 
Wege zum Biken und Reiten freigegeben. Die Be-
willigungen wurden durch die Einwohnergemein-
den ausgestellt, jedoch sind die Wege nicht sig-
nalisiert. 

Hunde im Wald teilweise Die Gemeinden haben im Wald ganzjährigen Lei-
nenzwang erlassen. Die Gemeindereglemente 
sind entsprechend aktualisiert, der Vollzug stellt 
jedoch eine Herausforderung dar. 

Durchsetzten von Vorschriften teilweise Daueraufgabe, der Vollzug ist aufgrund fehlender 
Ressourcen schwierig. 

 
Der grösste Teil der Zielsetzungen konnte in den vergangenen 15 Jahren erreicht oder zumindest 
teilweise erreicht werden. Ein Manko besteht beim Vollzug der Erholungsnutzung im Wald durch 
die Einwohnergemeinden und der damit verbundenen Signalisation (Besucherlenkung). Zahlreiche 
Zielsetzungen sind als Daueraufgaben zu verstehen und werden somit fortgeschrieben.  
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3.2. Waldzustand 

3.2.1. Waldressourcen 

Waldfläche 
Die Waldfläche des Forstreviers Ergolzquelle beträgt 1412 Hektar und hat sich seit der letzten 
Waldentwicklungsplanung kaum verändert. Somit sind 37 Prozent der Fläche bewaldet, was in 
etwa dem Durchschnitt des Kantons Basel-Landschaft entspricht.  

Mit 42% (593 ha) hat die Gemeinde Rothenfluh den grössten Anteil am Wald im Forstrevier Er-
golzquelle. An zweiter Stelle folgen die Gemeinden Oltingen (240 ha) und Ormalingen (234 ha) mit 

jeweils ca. 17% der Waldfläche. 
Wenslingen beansprucht mit 
173 ha Wald ca. 12% der Wald-
fläche. In den Gemeinden Anwil 
und Hemmiken befinden sich mit 
97 ha (oder 7%) bzw. 74 ha 
(5%) die kleinsten Waldflächen. 

Der Wald ist zu 67% im Besitz 
von Bürgergemeinden, ca. 5% 
des Waldes gehört den Einwoh-
nergemeinden. Private besitzen 
27% des Waldes. Der ver-
gleichsweise hohe Anteil der 
Einwohnergemeinden ist darauf 
zurückzuführen, dass sich die 
Bürgergemeinde Anwil mit der 
Einwohnergemeinde vereinigt 
hat. 

 

 

Holzvorrat und Zuwachs 
Der Wald im WEP-Perimeter Ergolzquelle weist einen hohen Holzvorrat auf. Während das 
schweizweite Mittel bei 350 m3/ha (BL 342±2 m3/ha) liegt, stehen im Gebiet Ergolzquelle 391±8 
m3/ha. Dabei fällt der durchschnittliche Vorrat im öffentlichen Wald mit 363±9 m3/ha deutlich tiefer 
aus als im Privatwald mit 463±16 m3/ha. Die hohen Holzvorräte können auf verschieden Ursachen 
zurückgeführt werden. Die aktuelle Holzmarktsituation führt tendenziell zu einer Unternutzung. Zu-
dem sind die Sturmflächen der 1990er Jahre (Stürme Lothar und Vivian) in der Zwischenzeit wie-
der eingewachsen. 

Der mittlere Vorrat im öffentlichen Wald bewegt sich mit 363±9 m3/ha auf einem sehr ähnlichen Ni-
veau wie bei der letzten Inventur im Jahr 2000 mit 354±7 m3/ha. Für den Privatwald kann keine 
Aussagen zur Vorratsveränderung gemacht werden, da mit der aktuellen Inventur zum ersten Mal 
systematisch Kontrollstichproben im Privatwald aufgenommen wurden. Das bedeutet, dass bei ei-
nem Vergleich der zwei Inventuren nur die Subgruppe «Öffentliche Waldbesitzende» verglichen 
werden kann. 

Die Zuwachsberechnungen beschränken sich deshalb auf die öffentlichen Wälder der Bürger- und 
Einwohnergemeinden, weil für die Privatwälder noch keine Zweitaufnahmen zur Verfügung stehen. 
Der Zuwachs liegt im Durchschnitt bei 7.4±0.3 m3/ha pro Jahr und liegt damit im gleichen Bereich 
wie im WEP 2000 ausgewiesen. Die Holzentnahme im öffentlichen Wald liegt ca. 15% unter dem 
Hiebsatz. Der Holzvorrat hat sich seit dem Jahr 2000 tendenziell leicht erhöht.  

67%

5%

1%

27%

Bürgergemeinden Einwohnergemeinden

Kanton PrivatAbbildung 1: Vorrat Waldbesitz in % der Gesamtwaldfläche 
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Waldaufbau  
Im Vergleich zu 2002 hat der Wald weniger Jungwuchs und mehr schwaches und starkes Stan-
genholz. Obschon ein Altholzüberhang vorliegt, wurden weniger Bestände flächig verjüngt. Trotz-
dem sind die Bestände des mittleren und starken Baumholzes rückläufig. Das zeigt, dass sich die 
angepassten Bewirtschaftungsformen (Dauerwald) nun auch in der Entwicklungsstufenverteilung 
abzeichnen. Durch die Bewirtschaftung der Plateauflächen im Dauerwaldverfahren nehmen die 
stufigen Bestände deutlich zu. 
 

 
Abbildung 2: Waldaufbau: Entwicklungsstufen in % der Gesamtwaldfläche (Normalwaldmodell 130 Jahre, abzüg-
lich der stufigen Bestände) 
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3.2.2. Gesundheit und Vitalität 

Waldschäden  
Es fallen jährlich Zwangsnutzungen durch Käfer und Pilze sowie abiotische Ereignisse wie Stürme, 

Blitze, Nassschnee etc. an. Die Borkenkäfer haben vor allem der Fichte zugesetzt und Stürme ha-

ben immer wieder zu Schäden geführt. Der Anteil an Zwangsnutzungen an der Gesamtnutzung 

beträgt im Schnitt knapp 18%. 

Tabelle 1: Zwangsnutzungen aufgeteilt nach biotischen und abiotischen Ursachen. In Kubikmetern. 

Jahr 

biotisch  
m3 

abiotisch 
m3 

Total 
m3 

2018 1’200 830 2’030 

2017 510 70 580 

2016 440 70 510 

2015 440 20 460 

2014 460 40 500 

2013 60 50 110 

2012 196 1’260 1’456 

2011 125 90 215 

2010 230 44 274 

2009 315 1’159 1’474 

2008 630 310 940 

2007 1’080 580 1’660 

2006 1’080 580 1’660 

2005 1’320 935 2’255 

2004 2’155 185 2’340 

2003 1’271 405 1’676 

Summe  
2003-2018 11’512 6’628 18’140 

Durchschnitt  
2003 - 2018 720 414 1’134 

 

In den vergangenen Jahren kam es in den Plateau-Lagen in Rothenfluh zu auffällig häufigem Ab-

sterben von Weisstannen. Die Ursache ist nicht geklärt. Die Trockenjahre haben die Tanne sicher-

lich geschwächt und sie anfälliger für Insektenbefall gemacht. 

Eschentriebsterben 
Das Eschentriebsterben ist im Jahr 2008 zum ersten Mal im Kanton beobachtet worden. Die Pilz-
krankheit bringt junge Eschen zügig zum Absterben, infiziert jedoch auch ältere Eschenbestände, 
bei denen der Krankheitsverlauf langsamer ist. Nach heutigem Stand des Wissens sterben die 
meisten Eschen nach der Infektion im Laufe von einigen Jahren ab. Auch im WEP Perimeter sind 
bereits viele Eschen auf Grund des Eschentriebsterbens abgestorben. Wie sich die verbleibenden 
Eschen entwickeln, kann heute noch nicht beurteilt werden. 
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3.2.3. Biologische Vielfalt 

Baumartenzusammensetzung 
Laubbaumarten machen im Forstrevier Ergolzquelle zwei Drittel des Vorrats aus. Wie in Abbildung 
3 zu sehen dominiert die Buche dabei mit 45% die Wälder. Die Tanne ist mit 16% und die Fichte 
mit 10% vertreten. Veränderungen gegenüber des letzten WEP können nur für den öffentlichen 

Wald beschrieben werden, da 
die übrigen Wälder 2019 zum 
ersten Mal systematisch inventa-
risiert wurden. Dabei wurden im 
öffentlichen Wald im Vergleich 
zur letzten Inventur im Jahr 2000 
insgesamt nur kleinere Verände-
rungen festgestellt. Der Laub-
holzanteil bleibt mit 62% gegen-
über 61% vergleichbar. Die 
Ahornarten konnte gegenüber 
den anderen Baumarten zule-
gen. Im Bereich des Nadelhol-
zes wurden die abgehenden 
Tannen und Fichten durch die 
höheren Nadelholzanteile in den 
zuwachsstarken Beständen des 
Stangenholzes und schwachen 
Baumholzes zumindest teilweise 
kompensiert. Der Anteil der Föh-
ren ist dagegen von 7% des Vor-
rats auf 4% zurückgegangen.  

 

 

 

Waldreservate 
In den vergangenen 20 Jahren konnten zehn zusätzliche Gebiete unter kantonalen Schutz gestellt 
werden. Aktuell sind mit 333 ha knapp ein Viertel der Waldfläche eigentümerverbindlich geschützt. 
Die Naturschutzgebiete werden nach den detaillierten Pflege- und Schutzkonzepten gepflegt, so 
dass seltene Lebensräume wie zum Beispiel «lichter Wald» gezielt aufgewertet werden können. In 
diesen Pflege- und Schutzkonzepten sind total 57 ha (4 %) der Waldfläche als Nutzungsverzichts-
flächen für mindestens 50 Jahre aus der Nutzung genommen. 

Waldränder 
Die Waldränder, insbesondere ökologisch und wildbiologisch wertvolle Waldränder, leisten einen 
sehr wichtigen Beitrag zur Biodiversität und zur Vernetzung von Lebensräumen in einem Gebiet. 
Insgesamt wurden seit 2000 26 km Waldränder ökologisch aufgewertet. Diese Waldränder werden 
nun regelmässig unterhalten, damit diese nicht wieder einwachsen. 

Totholz 
Totholz ist ein wichtiges Element im Wald, da es vielen holzbewohnenden und holzabbauenden 
Tieren und Pilzen, darunter auch vielen Nützlingen, einen wertvollen Lebensraum bietet. Somit ist 
das Totholzvolumen ein indirekter Indikator der Waldbiodiversität. Heute liegt der Totholzvorrat im 
WEP Perimeter bei 18 ±1.8 m3/ha. Im öffentlichen Wald stehen im Durchschnitt 14 ±1.7 m3/ha Tot-
holz, im Privatwald sind es hingegen 28 ±5 m3/ha. Damit wird der Zielwert der «Totholz-Charta» 
von 10 - 15 m3/ha übertroffen. 

Abbildung 3: Vorrat nach Baumarten in % des Gesamtvorrats für den 

ganzen Wald (öffentlich und privat). Quelle: Kontrollstichproben 2019. 
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Invasive Neophyten 
Im Forstrevier kommen stellenweise invasive (gebietsfremde Arten) wie der Japanische Knöterich, 
das Drüsige Springkraut oder die Kanadische Goldrute im Wald vor. Diese werden jedoch durch 
den Forstbetrieb aktiv bekämpft. Diese Bekämpfung führt dazu, dass sich die Neophyten nicht un-
kontrolliert weiter ausbreiten und soll daher fortgeführt werden. 

3.2.4. Schutzfunktion 

Die engeren Schutzwaldleistungen (Steinschlag, Rutschung, Gerinne) konnten in den vergange-
nen 20 Jahren ohne explizite Schutzwaldprojekte gewährleistet werden. Die Ausscheidung der 
Schutzwälder nach den Kriterien des Bundes (Schutzwaldinventar) liegt seit 2012 vor und wird in 
der laufenden WEP-Revision integriert. 

Zur Sicherung der Verkehrssicherheit auf den Kantonsstrassen wurden in den letzten Jahren viele 
instabile und hängende Bäume entfernt, so dass die Strassen jederzeit sicher befahren werden 
können.  

3.2.5. Andere sozioökonomische Funktionen 

Unter den vielen sozioökonomischen Funktionen des Waldes wie Wasser- oder Luftfilter sticht die 
Erholungsfunktion hervor. Der Wald dient unterschiedlichsten Nutzern und Akteuren als Freizeit- 
und Erholungsraum und leistet damit einen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Be-
völkerung. Im Gebiet hat es viele attraktive Wanderwege, gut unterhaltene Rastplätze und schöne 
Aussichtspunkte. Im WEP-Gebiet werden fünf Waldspielgruppen und Waldkindergärten betrieben. 
Dies zeigt die erfreuliche Zunahme des Angebots für Wald- und Umweltbildung bei Kindern. 

Im Waldareal liegen mehrere, teilweise grossflächige Grundwasserschutzzonen und auch einige 
Wasserfassungen (z.B. im Dübachtal in Rothenfluh). In diesen Grundwasserschutzzonen wurden 
Pflege- und Bewirtschaftungsmassnahmen durchgeführt, so dass die Qualität des Trinkwassers 
auch in Zukunft gewährleistet ist. 
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3.3. Nachgefragte Waldleistungen 

An einem Workshop im September 2019 in Ormalingen haben 35 Teilnehmer ihre Anliegen an den 
Wald des Forstreviers Ergolzquelle eingebracht. Alle Anliegen wurden dokumentiert und wo mög-
lich in den WEP integriert. Die ausführliche Dokumentation ist im Analyseteil enthalten und kann 
beim Amt für Wald beider Basel bezogen werden. 

Die folgenden übergeordneten Hauptanliegen wurden von der Begleitgruppe abgeleitet: 

 Der hohe Standard im Bereich des Naturschutzes soll gehalten und wo möglich weiter 
ausgebaut werden. 

 Der Wald wird von verschiedenen Nutzergruppen gleichzeitig und trotzdem vergleichsweise 
konfliktfrei genutzt. In vereinzelten Gebieten besteht aber erhöhter Handlungsbedarf (z.B. 
bezgl. Biken, Leinenzwang bei Hunden, Reduktion von Störungen für Wildtiere). 

 Der Rohstoff Holz soll nachhaltig genutzt und möglichst regional abgesetzt und verwendet 
werden. 

 
Das Mitwirkungsverfahren hat gezeigt, dass die verschiedenen Waldleistungen in den letzten Jah-
ren stärker nachgefragt und vielfältiger werden. Damit nimmt das Bedürfnis nach Erklärung und In-
formation zu. Die Bewirtschaftung wird komplexer, aufwendiger und benötigt mehr Know-how. Im 
Rahmen der multifunktionalen Waldbewirtschaftung erfüllt der Wald im Gebiet Ergolzquelle eine 
ganze Reihe an gemeinwirtschaftlichen Leistungen (attraktive Landschaft, Grundwasserschutz, Er-
holung, Luftreinigung, Waldklima etc.). Diese Leistungen sind heute teilweise ausgewiesen und 
schaffen die finanziellen Rahmenbedingungen für die Sicherstellung der komplexen Waldbewirt-
schaftung.  

Die Holzproduktion ist im Gebiet Ergolzquelle verankert und wichtig, obwohl auch hier die Bedeu-
tung aufgrund der sinkenden Holzpreise in den vergangenen Jahren rückläufig ist. Die Anstrengun-
gen zur Verwendung des lokalen Holzes werden begrüsst und sollen weitergeführt werden. Hier ist 
man auf starke Partner wie die Raurica Wald AG, die Fagus Suisse SA und lokale Wärmever-
bünde mit Holzschnitzelheizungen angewiesen. 

Der zweite Workshop war am 19.03.2020 in Ormalingen geplant. Die vom Bundesrat ausgerufene 
«ausserordentlichen Lage» aufgrund der Corona-Krise (COVID-19) verhinderte eine planmässige 
Durchführung der Veranstaltung. Anstelle des Workshops wurde die Mitwirkungsgruppe aufgefor-
dert schriftlich oder telefonisch Stellung zu nehmen. Einzelne Anliegen wurden anschliessend mit 
zusätzlichen Telefonkonferenzen besprochen und bereinigt.  

Das Verfahren hat gezeigt, dass es nicht einfach ist die verschiedenen Interessen immer unter ei-
nen Hut zu bringen. Jedoch konnten auch den in Bereichen Erholung, Jagd und Naturschutz Lö-
sungen gefunden, oder zumindest tragbare Lösungswege aufgezeigt werden. Das zeigt, dass das 
Bestreben nach einem einvernehmlichen Neben- und Miteinander aller Waldnutzer im Gebiet Er-
golzquelle auf einem hohen Stand ist. Viele Eingaben betreffen jedoch nicht die Umsetzungsebene 
eines WEP. Trotzdem sind diese Eingaben wertvoll.  
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4. Handlungsbedarf 

Die Analyse hat gezeigt, dass im WEP-Perimeter Ergolzquelle allgemein eine grosse Zufriedenheit 
mit dem Wald und dessen Waldleistungen besteht. Trotzdem gibt es in verschiedenen Themenge-
bieten unterschiedlich grossen Handlungsbedarf. Die nachstehende Abbildung zeigt den Hand-
lungsbedarf innerhalb der nächsten WEP-Periode auf, welcher aus den Feststellungen in Kapitel 3 
«Analyse» abgeleitet wurde. Die Begleitgruppe hat auf Grund der Ergebnisse der Analyse ent-
schieden, den WEP zu revidieren. Zahlreiche Zielsetzungen des WEP 2000 sind aber als Dauer-
aufgaben zu verstehen und werden somit fortgeschrieben.  

Beim Themenfeld «Naturschutz» wurden in den letzten 20 Jahren grosse Fortschritte erzielt und 
ein hoher Standard erreicht. Zukünftig muss prioritär die Pflege der eingerichteten Waldreservate 
und Waldränder sichergestellt werden. 

Das Themenfeld «naturnahe Waldbewirtschaftung» wird grundsätzlich als sehr wichtig eingestuft. 
Die zunehmenden Risiken durch Störungen, welche durch den Klimawandel verursacht werden, 
können vorwiegend mit vielfältigen, stabilen und gesunden Baumbeständen reduziert werden.  

Das Themenfeld «Erholung und Sport» hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 
Lokal bestehen Probleme mit dem Vollzug. Die Ansprüche und Bedürfnisse der Erholungssuchen-
den haben deutlich zugenommen und sich verändert. Lokal kommt es zu Störungen von Wildtieren 
und Konflikten unter Erholungssuchenden (Biken, nicht angeleinte Hunde, Trampelpfade etc.). 

Die hohe Qualität, die in den Bereichen Naturschutz, naturnahe Waldbewirtschaftung und Boden-
schutz bis heute erarbeitet wurde, ist nicht selbstverständlich. Bereits das Halten dieses Niveaus 
bindet viele finanzielle Ressourcen und erfordert insbesondere von den Waldbewirtschaftenden ein 
vertieftes und breites Wissen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Von den Waldbewirtschaften-
den werden Kompetenzen im Naturschutz, im Bereich der modernen und sicheren Holzernte sowie 
der Öffentlichkeitsarbeit verlangt. Damit das Niveau der drei genannten Bereiche gehalten werden 
kann, sind infolge des steigenden Nutzungsdruckes durch Erholungssuchende und der sich auf-
grund des Klimawandels verändernden Rahmenbedingungen, weitere Anstrengungen nötig. Inves-
titionen in klimataugliche Jungwaldbestände, die Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit werden 
an Bedeutung gewinnen. Dabei kommt auch den Einwohnergemeinden zukünftig eine grössere 
Bedeutung zu. 
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 Walderhaltung  x Das nationale Waldgesetz definiert den Rahmen. Der Nutzungsdruck nimmt zu. Die Immissionen auf 

den Wald nehmen zu (z.B. Stickstoffeintrag).  
  

Waldeigentum  x 73% der Waldfläche sind im Besitz der Öffentlichkeit. Der vielfältige Nutzungsdruck stellt hohe Anforde-
rungen an die Waldbesitzenden/Waldbewirtschaftenden. 
  

Baumartenmischung x  Eine grosse Baumartenvielfalt ist auf Grund des Klimawandels sowie der Ansprüche der Waldnutzer 
erwünscht. Die natürlichen Voraussetzungen mit naturnaher Waldpflege sind sehr gut. 
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Strukturvielfalt x  Eine grosse Strukturvielfalt ist weiterhin von der Bevölkerung erwünscht. Die naturnahe Waldbewirt-
schaftung schafft dazu weiterhin optimale Voraussetzungen. 
  

nachhaltiger Waldaufbau x  Die Nutzung liegt tiefer als der Holzzuwachs. Damit wächst der Holzvorrat weiter an. Für eine natur-
nahe Waldbewirtschaftung auch mit Lichtbaumarten ist der Holzvorrat an der oberen Grenze. 
  

Holzabsatz  x Das Holz kann heute über die Privatwirtschaft und die Wärmeverbünde in den Gemeinden vermarktet 
werden. 
  

Erschliessung  x Die Erschliessung zur Waldbewirtschaftung besteht. Der Unterhaltsaufwand ausschliesslich für die 
Waldbewirtschaftung ist gering. 
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Unterhalt Waldreservate x  Die Waldreservate sind grösstenteils vertraglich gesichert und werden auf Grund eines Nutz- und 
Schutzkonzeptes gepflegt. 

Unterschutzstellungen  x Es ist ein hoher Standard erreicht. Die noch nicht geschützten Waldflächen (vor allem Privatwälder) 
sind bei sich bietenden Gelegenheiten laufend ins Inventar der geschützten Naturobjekte aufzunehmen. 
  

Biotopbäume x  Biotopbäume sind erwünscht und werden bereits erhalten. Ihre Dokumentation und die Massnahmen 
zu ihrer Erhaltung sind zu präzisieren. 
 

Totholz x  Das Totholz ist weiter zu schonen und der Totholzvorrat zu erhalten. 

Waldränder:    bestehend 
                Neueinrichtung 

x  

x 
Es ist ein hoher Standard erreicht. Die Objekte sind laufend weiter zu pflegen. 
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Grundwasserschutz x  Sauberes Trinkwasser hat für die Bevölkerung eine zentrale Bedeutung. Die Pflege- und Bewirtschaf-
tungsmassnahmen zugunsten der Qualität des Trinkwassers müssen auch in Zukunft gewährleistet 
sein. 
  

Kleinwälder x  Kleinwälder und Feldgehölze erfüllen als Trittsteinbiotope eine wichtige Rolle für die Vernetzung der Le-
bensräume. Sie prägen die Landschaft. Ihre Pflege sowie die naturnahe Bewirtschaftung der umliegen-
den Landwirtschaftsflächen ist eine Herausforderung. 
  

Schutz vor Naturgefah-
ren 

x  Die Schutzwaldflächen wurden neu ausgeschieden. Für die Flächen müssen Pflegemassnahmen erar-
beitet werden.  
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Wegnetz x  Der hohe Unterhaltsstandard des Wegnetzes soll erhalten bleiben. Die Anforderungen an den Unterhalt 
sind hoch. Zur aktiven Besucherlenkung im Wald muss die Signalisierung verbessert werden. 
  

Erholungseinrichtungen x  Die Erwartungen an die Erholungseinrichtungen sind hoch. Der Unterhalt funktioniert auf hohem Niveau 
und muss weiterhin aufrechterhalten werden. 
  

Konfliktlösung Erholung  x Es gibt wenige lokal begrenzte Konflikte. Die Anforderungen an die Besucherlenkung steigen mit dem 
erwarteten höheren Nutzungsdruck.  

 

 

  
 

 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Information 

x  Die hohe Zufriedenheit der Waldbesucher und die Förderung des Waldverständnisses braucht viel Öf-
fentlichkeitsarbeit und Information. 
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5. Entwicklungsziele  

Aus dem abgeleiteten Handlungsbedarf und den Rahmenbedingungen werden Entwicklungsziele 
für den Wald des Forstreviers Ergolzquelle formuliert. Die 1412 ha umfassende Waldfläche (37% 
der Gesamtfläche) hat für die Bevölkerung und das Landschaftsbild im oberen Ergolztal eine 
grosse Bedeutung und die gesellschaftlichen Ansprüche an deren Bewirtschaftung sind mannigfal-
tig.  

Der Wald ist grundsätzlich multifunktional und erbringt damit für die Bevölkerung verschiedene 
Wirkungen und Leistungen gleichzeitig. So binden Bäume CO2, sind Sauerstoffquelle und reinigen 
die Luft, der Wald bietet Lebensraum für Lebewesen und produziert Holz, Pilze und Beeren. Zu-
sätzlich fördert er die Gesundheit und bietet Erholungs- und Freizeitraum. Der Wald ist eine Kultur-
landschaft und seine Entwicklung wurde vom Menschen seit mehr als 2000 Jahren geprägt. Er ist 
heute ein Abbild der von der Gesellschaft nachgefragten Waldleistungen. Seine nachhaltige Ent-
wicklung (ökonomisch, ökologisch und sozial) wird in der Waldentwicklungsplanung unter anderem 
über Vorrangfunktionen und Entwicklungsziele gesteuert. Sie sind langfristig (>15 Jahre) ausge-
legt. 

Die Waldentwicklungsplanung definiert übergeordnete Entwicklungsziele (Kapitel 5). Diese werden 
bei Bedarf durch Themenblätter (Kapitel 6) präzisiert. Mit den Themenblättern werden insbeson-
dere auch Massnahmen und Verantwortlichkeiten für die WEP-Periode (15 Jahre) festgelegt. 

 

Das Gebiet Ergolzquelle zeichnet sich durch ein einvernehmliches Neben- und Mitei-
nander aller Waldnutzer aus. Dazu gehören unter anderem Waldbesitzende, Forst-
dienst, Natur- und Umweltschutz, Jagd, Erholung, Sport und Bildung. Das erfordert 
von allen Beteiligten gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz.  

Das Festlegen einer örtlich zu erbringenden, prioritären Waldleistung (sogenannte «Vorrangfunk-
tion») ist eine wichtige planerische Massnahme, um Interessenskonflikte lösen zu können und/oder 
eine Überbeanspruchung des Waldes zu vermeiden. Massgebend dabei sind die Eignung des 
Waldes für eine bestimmte Nutzung, die Ansprüche oder Vorgaben der Öffentlichkeit sowie die 
Ziele und Interessen der Waldbesitzenden. Weiter dienen Vorrangfunktionen als Grundlage für Fi-
nanzhilfen und Abgeltungen an die Waldbesitzenden. Vorrangfunktionen werden nur dort definiert, 
wo dies als nötig erachtet wird. Auch Wälder mit einer Vorrangfunktion sind grundsätzlich multi-
funktional. Die Vorrangfunktionen sind im Plan «Waldfunktionen» dargestellt. Die folgende Tabelle 
zeigt die Flächenbilanz. 

Vorrangfunktion Fläche in ha % der Waldfläche 

Schutz vor Naturgefahren 19 1 

Schutz vor Naturgefahren mit besonderer 
Berücksichtigung Naturschutz 

66 5 

Naturschutz 405 29 

Erholung 5 <1 

Wald ohne Vorrangfunktion 917 65 

 
Tabelle 2: Flächen und Anteile der ausgeschiedenen Vorrangfunktionen, wie im Plan «Waldfunktionen» darge-
stellt. 
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5.1. Waldbewirtschaftung und Waldpflege 

Die heutige Multifunktionalität des Waldes, das heisst das heutige Nebeneinander von Holzproduk-
tion, Naturschutz, Schutz vor Naturgefahren und Erholungsnutzung wird bei der Waldbewirtschaf-
tung und der Waldpflege konsequent berücksichtigt. Durch die Waldbewirtschaftung und die Wald-
pflege können die unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald sichergestellt wer-
den. 

Die Waldbewirtschaftung erfolgt auf der gesamten Fläche nach den Grundsätzen des naturnahen 
Waldbaus. Dabei werden Waldbestände mit reicher Baumartenmischung, stufigen Strukturen und 
einem vielfältigen Nebenbestand angestrebt. Durch verschiedene waldbauliche Massnahmen wer-
den strukturierte, stabile und vielfältige Bestände geschaffen. Dauernde Verjüngung ermöglicht 
eine hohe genetische Diversität, eine gute Stufigkeit und wirkt der Überalterung der Bestände ent-
gegen. Dabei kommen das Dauerwaldverfahren und im Altersklassenwald der Femel- und Saum-
schlag zur Anwendung. In der Regel erfolgt die Verjüngung kleinflächig. Beim Femelschlag richten 
sich die Flächengrössen nach dem Lichtbedarf der gewünschten Baumarten. 

 

Im Forstrevier Ergolzquelle werden die Plateaulagen des Tafeljuras in Rothenfluh 
und Wenslingen seit 20 Jahren konsequent als Dauerwald bewirtschaftet. Stufige 
Bestände haben in dieser Zeit deutlich zugenommen.  

Insbesondere Jungwuchs-, Stangenholz- und stufige Bestände sind heute aufgrund 
der Reduktion des Nadelholzanteils naturnäher ausgebildet als im Jahr 2000 (Quelle 
KSP 2019). Zudem kann festgestellt werden, dass die Baumartenvielfalt seit der letz-
ten Inventur zugenommen hat. 

Grundsätzlich wird mit Naturverjüngung gearbeitet. Aus bestimmten Gründen (Klimawandel, 
Baumartenvielfalt) sind Pflanzungen eine gute Ergänzung. Dabei wird auf ein genetisch diverses 
Saatgut mit gesicherter Herkunft gesetzt. Angestrebt werden standortsgerechte Baumartenzusam-
mensetzungen. Die Baumartenwahl richtet sich nach der Beschreibung «Wirtschaftswald» im 
Kommentar zur Standortskarte BL, wo auch die empfohlenen Nadelholzanteile festgelegt sind. Ge-
mäss aktueller Erkenntnisse zur Klimaveränderung ist eine möglichst breite Baumartenvielfalt an-
zustreben. Diese kann neben Pflanzungen auch mit einer gezielten Jungwaldpflege gefördert wer-
den. Die Pflege der Bestände ermöglicht die Holzproduktion, sichert deren Stabilität, regelt die Mi-
schung der Baumarten und fördert die Artenvielfalt.  

Um den Waldboden zu schonen, wird er nicht flächig befahren. Die Feinerschliessung (Maschinen-
wege und Rückegassen) wird konsequent erfasst und verwendet. Detaillierte Angaben finden sich 
in Kapitel 5.3. 

Die Waldbewirtschaftung ist im Sinne der Erfüllung der unterschiedlichen Waldfunktionen und ei-
ner boden- und bestandessschonenden Holzernte zu optimieren. Das heisst, es kommt nicht das 
preislich günstigste, sondern das bezüglich Preis und Leistung „optimale“ Holzernteverfahren zum 
Einsatz. Diese naturnahe und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ausgerichtete Waldpflege und -
bewirtschaftung verursacht Mehrkosten. Diese sogenannten gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
werden vom Leistungsbesteller bzw. der Gesellschaft (Einwohnergemeinde, Kanton) getragen (vgl. 
Themenblatt 6.23). Die Waldbewirtschaftung und Waldpflege stellen damit in erster Linie die Multi-
funktionalität, die Naturnähe und die spezifischen Ansprüche der Waldnutzer sicher.  

Rahmenbedingungen und Förderung 
Die Waldbewirtschaftung ist Sache der Waldbesitzenden und wird in einem Betriebsplan festge-

legt. Es besteht keine Bewirtschaftungspflicht. Findet eine Bewirtschaftung statt, erfolgt diese nach 

den Grundsätzen des naturnahen Waldbaues. 

Der Kanton fördert die Jungwaldpflege sowie Seilkraneinsätze mit Beiträgen. Er definiert und finan-

ziert Massnahmen im Schutzwald sowie in kantonalen Naturschutzobjekten und Waldrändern. Zu-

dem unterstützt er die Wiederherstellung von Schadenflächen inkl. der erforderlichen Wildscha-

denverhütungsmassnahmen.  
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Die mit der Waldbewirtschaftung verbundenen gemeinwirtschaftlichen Leistungen, insbesondere 

im Bereich Erholung und Freizeitnutzung, werden auf kommunaler Ebene definiert und abgegolten.  

Themenblätter  
6.23 Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch die Einwohnergemeinden (V5)  

Entwicklungsziele 
Der Wald ist multifunktional, es findet ein Nebeneinander von Holzproduktion, 
Naturschutz, Schutz vor Naturgefahren und Erholung statt. Eingriffe im Wald 
berücksichtigen die Grundsätze des naturnahen Waldbaus. 

 Der Wald weist eine grosse Baumarten- und Strukturvielfalt auf. 

 Bei der Waldbewirtschaftung und der Waldpflege werden die neuesten Erkenntnisse des 

Klimawandels mitberücksichtigt. 
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5.2. Nachhaltige Holznutzung 

Holz ist einer der wenigen, regional nachwachsenden Rohstoffe. Holznutzung findet im gesamten 
Wald mit Ausnahme der Naturwaldreservate und den Altholzinseln statt. Bei allen Eingriffen im 
Wald, auch bei Naturschutz- und Schutzwaldmassnahmen, fällt Holz an. Die Nutzung und an-
schliessende Verwendung des Holzes können bei der nachhaltigen Entwicklung von Gemeinden 
eine zentrale Rolle spielen. Holz hat als einheimischer, natürlicher und nachhaltig produzierter 
Rohstoff eine grosse Bedeutung, sowohl als Nutzholz als auch als Energieholz. Wird der Rohstoff 
lokal weiterverarbeitet, können eine hohe Wertschöpfung und die Sicherung von Arbeitsplätzen er-
zielt werden. Das Energieholz wird in den kommunalen Schnitzelheizungen abgesetzt. 

Holz hat ein langfristiges Potential, CO2-Emissionen zu vermeiden. Mit Holz lassen sich fossile 
Rohstoffe und/oder energie-intensive Materialen ersetzen. Das reduziert den Treibhausgasaus-
stoss hat somit eine positive Wirkung auf das Klima. Ein langfristig optimaler Effekt zur Verbesse-
rung der CO2-Bilanz ergibt sich, wenn das laufend nachwachsende Holz zuerst als Baustoff und in 
einem zweiten Schritt als Energiequelle verwendet wird (Kaskadennutzung). 

Die Holznutzungsmenge wird im öffentlichen Wald durch die Waldbesitzenden im Rahmen der Be-
triebsplanung bestimmt. Bei der Planung der Holznutzung (Hiebsätze) für die einzelnen Waldbesit-
zende im Betriebsplan müssen der jeweilige Waldzustand, die Bestandesstrukturen sowie die ge-
planten Massnahmen berücksichtigt werden. Für die Betriebsplanung gelten folgende Vorgaben: 
Der durchschnittliche Zielvorrat beträgt 250 bis 350 m3/ha. Die aktuelle Modellrechnung geht im 
Altersklassenwald von einer Umtriebszeit von 130 Jahren aus. Der Waldbesitzende hat die Mög-
lichkeit die Umtriebszeit mit einer entsprechenden Begründung (z.B. Klimaveränderung) entspre-
chend anzupassen.  

 

Der aktuelle Vorrat im öffentlichen Wald unterscheidet sich stark vom Privatwald. 
Obwohl der Vorrat mit 363±9 m3/ha im öffentlichen Teil tiefer liegt, wurde der bewil-
ligte Hiebsatz von 7’400 m3 in den letzten Jahren nie ausgeschöpft und im Durch-
schnitt um über 1’000 m3 unterschritten. Der durchschnittliche Vorrat von 463±16 
m3/ha im Privatwald lässt darauf schliessen, dass die Unternutzung dort noch viel 
stärker ist. Im ganzen Wald wachsen bei aktuellem Bestandesaufbau langfristig jähr-
lich ca. 10’400 m3 (7.4 ±0.3 m3/ha) Holz nach. 

 

Der Forstbetrieb der öffentlichen Wälder des WEP-Gebietes hat sich nach den Richtlinien der 
FSC- und PEFC-Label zertifizieren lassen. Die Zertifizierung dient als Qualitätsmanagement. 
Dadurch werden die Marktchancen, das Image der Holznutzung und die Arbeitssicherheit verbes-
sert. Das Sicherstellen der Arbeitssicherheit ist eine Daueraufgabe. Die Waldbesitzenden werden 
angehalten, bei der Vergabe von Holzerei- und Pflegearbeiten an Dritte auf die Einhaltung der 
Bestimmungen zur Arbeitssicherheit zu achten.  

Rahmenbedingungen und Förderung 
Die Rohholzproduktion und der Holzverkauf unterliegen dem freien Markt und werden von Bund 

und Kanton nicht finanziell unterstützt. 

Themenblätter 
6.1 Rohstoff Holz und seine Wertschöpfungskette (H1), 6.2 Privatwald (H2) 

Entwicklungsziele 
Der Wald wird nachhaltig bewirtschaftet, damit die Versorgung der regionalen Abnehmer 
von Nutz- und Energieholz sichergestellt ist. 

 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Holz für die regionalen und überregionalen Märkte. 

 Ausbau der kommunalen Wärmeverbünde mit Schnitzelheizungen und Sicherstellung 
der Belieferung mit Energieholz aus den Wäldern im Revier. 

 Bei kommunalen und kantonalen Bauvorhaben wird eine Holzbauvariante geprüft.  

 Die Arbeitssicherheit bei Arbeiten im Wald ist gewährleistet. 
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5.3. Bodenschutz und Grundwasserschutz 

Boden ist eine nicht erneuerbare Ressource und die Grundlage jeglichen Pflanzenwachstums. 
Deshalb kommt dem Schutz des Bodens in seiner Funktion als Lebensgrundlage für künftige Ge-
nerationen eine besondere Bedeutung zu. Um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und die natürli-
che Verjüngung zu gewährleisten, sollen Holzernte, Freizeit- und Erholungsnutzung die Böden 
möglichst wenig beeinträchtigen. 

Bei der Holzernte werden bestandes- und bodenschonende Holzernteverfahren eingesetzt (Merk-
blatt für die Praxis Nr. 454, WSL). Die Bodenkarten des Kantons Basel-Landschaft werden bei der 
Wahl des Holzernteverfahrens mitberücksichtigt. Der bodengebundene Holztransport in Beständen 
erfolgt grundsätzlich auf Rückegassen. Dabei werden die Witterungsverhältnisse berücksichtigt. 
Die Rückegassen werden mithilfe von LiDAR, GPS, oder anderen geeigneten Methoden digital er-
fasst und vor der Schlaganzeichnung im Gelände markiert. In schwierigem Gelände erfolgt die 
Holzbringung mittels Seilkraneinsatz. 

 

Für die Hochflächen in Rothenfluh, Wenslingen und Ormalingen existiert zur Scho-
nung der Böden ein Feinerschliessungskonzept, welches konsequent benutzt und 
nötigenfalls an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird. Die Erschliessung der 
Steilhänge erfolgt bodenschonend mit dem Mobilseilkran. In Rothenfluh und Anwil 
wurde mit dem Binding-Preisgeld unter anderem ein Seilkrankonzept erarbeitet. 

Zum Schutz des Grundwassers werden dauernde, naturnahe und möglichst vielfältige Bestockun-
gen angestrebt, die dem Boden möglichst viel Nitrat entziehen. Der Schutz des Grundwassers in 
den Schutzzonen 1 und 2 wird im Themenblatt 6.19 Grundwasserschutz (V1) behandelt. Die forst-
lichen Gewässerschutzauflagen in der Schutzzone S3 werden durch die geltende Waldgesetzge-
bung und die Bewilligungsverfahren (z.B. Rodung, Kahlschlag, Wegebau) sichergestellt. 

Rahmenbedingungen und Förderung 
Die Schonung der Böden ist Bestandteil des naturnahen Waldbaus und eine Voraussetzung für 

öffentliche Förderbeiträge. Der Kanton fördert die bodenschonende Holzernte durch Seilkranbei-

träge.  

Zusätzlich stehen Merkblätter zur Verfügung («Physikalischer Bodenschutz im Wald, Bodenschutz 

beim Einsatz von Forstmaschinen»; Merkblatt für die Praxis, WSL Nr. 45, Mai 2019). 

Themenblätter 
6.19 Grundwasserschutz (V1) 

Entwicklungsziele 
Die Bodenfruchtbarkeit und die natürliche Wirkung des Waldbodens für den Grundwas-
serschutz bleiben erhalten. 

 Der Waldboden wird ausschliesslich auf markierten Rückegassen befahren.  

 Die Rückegassen sind digital erfasst und werden im Gelände markiert. 

 Die Waldbewirtschaftung fördert eine gute Qualität des Quell- und Grundwassers. 
  

                                                

4 Lüscher, P. et al 2018: Physikalischer Bodenschutz im Wald. Bodenschutz beim Einsatz von Forstmaschinen. Merkbl. Prax. 45: 12 S.  
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5.4. Schutz vor Naturgefahren 

Bei Wäldern mit Schutzfunktion im engeren Sinn (gemäss BAFU und NaiS5) handelt es sich um 
Bestände, die ein Schadenpotenzial vor gravitativen Naturgefahren (Steinschlag, Rutschungen) 
oder Hochwasser schützen. Das trifft beispielsweise auf Bestände an Steilhängen oberhalb von 
wichtigen Verkehrsachsen oder Siedlungen zu. Auch in Gräben und Gerinnen liegende Bäume 
und Totholz können als Schwemmholz Durchlässe und Brücken verklausen und Schäden an Bau-
werken oder Überschwemmungen hervorrufen.  

Zur Erhaltung und Förderung der Schutzfunktion der Wälder weisen diese einen nachhaltig stabi-
len Aufbau, eine grosse Durchmesserstreuung, hohe Stammzahlen und keine Blössen auf. Mit ei-
ner naturnahen Bestockung und regelmässigen Pflegeeingriffen wird eine möglichst hohe Vitalität 
der Einzelbäume und Stabilität der Bestände angestrebt. Wichtig ist zudem eine dauernde Besto-
ckung, die vor Erosion und damit vor Hangrutschen schützt. Mittels gezielter Stabilitätsdurchfors-
tungen sind in den gerinnerelevanten Wäldern unstabile Bäume zu entnehmen. 

Die Publikation «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS5)» ist ein Instrument für 
die Praxis, das einen nachhaltig wirksamen Schutzwald mit minimalem Aufwand sicherstellen soll. 
Die Wegleitung bietet konkrete Beurteilungs- und Entscheidungshilfen für die tägliche Arbeit im 
Wald. Sie zeigt die Anforderungen an den Waldzustand, der genügend Schutz vor Naturgefahren 
bietet und enthält zudem eine Anleitung, wie Pflegemassnahmen auf ihre Schutzwirkung kontrol-
liert werden können. Die engeren Schutzwaldleistungen können so sichergestellt werden. 

Entlang der Kantonsstrassen werden instabile und hängende Bäume entfernt, so dass die Ver-
kehrssicherheit gewährleistet ist. 

 

Das Revier Ergolzquelle weist im Vergleich mit anderen Revieren einen relativ klei-
nen Anteil an Wäldern mit Vorrang «Schutz vor Naturgefahren» auf. Mit der WEP-
Revision werden die Schutzwälder auf der Basis des Bundesinventars erstmals aus-
gewiesen.  

Die Waldfunktion «Schutz vor Naturgefahren» wird im Plan «Waldfunktionen» als Vorrangfunktion 
abgebildet. Dabei liegt dem Plan die Schutzwaldausscheidung von 2012 und deren Überprüfung 
im Rahmen der vorliegenden Planung zugrunde. In den Bereichen, in welchen eine Überlappung 
mit rechtskräftig geschützten Naturschutzobjekten besteht, gilt der Vorrang zugunsten des Schut-
zes vor Naturgefahren. Die Naturschutzziele sind bestmöglich zu berücksichtigen. 

Rahmenbedingungen und Förderung 
Die Schutzwälder sind gemäss der Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunk-
tion (NaiS5) zu pflegen.  

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion ist zuständig für die Anordnung von Massnahmen 
zur Sicherung der Anrissgebiete von Rutschen, Erosion und Steinschlag und für die Anordnung zur 
Sicherstellung einer minimalen Waldpflege, wo es die Schutzfunktion erfordert (§ 20 kWaV). 

Die Förderung von Massnahmen in Wäldern mit Vorrang «Schutz vor Naturgefahren» erfolgt durch 
Bund und Kanton über das Programm Schutzwald. Bei Überlappung mit Naturschutzflächen wer-
den spezifische Massnahmen zu Gunsten des Naturschutzes über das Programm Waldnatur-
schutz abgegolten. 

Themenblätter 
6.3 Prozesse Steinschlag und Rutschung (S1), 6.4 Prozess Gerinne (S2) 

  

                                                

5 FREHNER, M.; WASSER, B.; SCHWITTER, R., 2005: Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald. Wegleitung 
für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion, Vollzug Umwelt. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 
Bern, 564 S. 
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Entwicklungsziele 
Zum Schutz vor Naturgefahren leistet der Wald einen wesentlichen Beitrag. Stabile und 
dauerhafte Bestockungen schützen die gefährdeten Objekte und verringern das Risiko 
von potenziellen Schäden. 

 Die Pflege der Schutzwälder bzw. die Pflegemassnahmen erfolgen nach den Grundsät-
zen von NaiS5 und den Richtlinien des Amtes für Wald beider Basel. 

 Die Wälder sind dauernd mit stabilen, stufigen Beständen bestockt.  

 Die Flächen werden regelmässig bewirtschaftet, so dass keine überalternden Bestände 
entstehen. Kleinflächige Naturverjüngung wird gefördert, um Blössen zu vermeiden. 

 Die Verkehrssicherheit auf den Kantonsstrassen wird durch das Entfernen von instabilen 
Bäumen verbessert. 

 Der Erhaltung und Förderung der besonderen Naturwerte wird bei Überlappung mit Na-
turschutzobjekten besondere Berücksichtigung eingeräumt. 
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5.5. Natur- und Landschaftsschutz 

Der Wald prägt das Landschaftsbild und ist Lebensraum für mehr als ein Drittel der einheimischen 
Pflanzen- und Tierarten. Die Wälder im Gebiet Ergolzquelle sind aufgrund der naturräumlichen 
Vielfalt und Naturnähe für die gesamte Region ein ökologisch wertvolles Gebiet. Zur Erhaltung der 
Biodiversität im Wald ist ein «Mosaik» naturnaher Lebensräume, wie lichte Baumbestände, 
Feuchtstellen, Schuttfluren, Kleinbiotope wie Asthaufen etc. zu bewahren. Naturschutz wird bei je-
der waldbaulichen Massnahme im gesamten Waldareal mitberücksichtigt. Biotopbäume, seltene 
Baumarten, Eichen und Totholz werden, wenn immer möglich auf der ganzen Waldfläche gefördert 
bzw. geschont.  

 

Im ganzen WEP-Perimeter werden auf der Grundlage von Waldrandpflegekonzepten 
Waldrandaufwertungen umgesetzt, was ein wichtiger Beitrag für die Vernetzung von 
Lebensräumen ist. Bis heute wurden 26 km Waldränder ökologisch aufgewertet und 
werden entsprechend unterhalten. 

Stehendes und liegendes Totholz bietet vielen holzbewohnenden und holzabbauen-
den Tieren und Pilzen einen wertvollen Lebensraum und ist Teil des Waldes. Abge-
storbene Einzelbäume und Biotopbäume werden, wenn immer möglich, stehen ge-
lassen. Die Zielsetzungen der «Totholz-Charta»6 (2006) von 10-15 m3 Totholz pro ha 
werden mit 18±1.8 m3 übertroffen. 

Verteilt auf elf Gebiete stehen im WEP Perimeter Ergolzquelle 333 ha (23% der 
Waldfläche) unter kantonalem Schutz. Diese Gebiete sind im Inventar der geschütz-
ten Naturdenkmäler des Kantons enthalten und werden nach naturschützerischen 
Zielsetzungen gepflegt. Weitere kommunale Naturschutzobjekte sind in den kommu-
nalen Zonenplänen ausgeschieden. 

Auf ca. 60 ha wird auf jegliche Holznutzung verzichtet und der Wald der natürlichen 
Entwicklung überlassen.  

Die Waldfunktion „Naturschutz“ wird im Plan «Waldfunktionen» als Vorrangfunktion abgebildet, 
wenn das Gebiet kommunal oder kantonal naturschützerisch relevant ist. Auf dem Waldfunktionen 
Plan «Waldfunktionen» sind bestehende oder geplante Waldreservate und in den kommunalen Zo-
nenplänen «Zonenplan Landschaft» enthaltene Naturschutzzonen als Gebiete mit Vorrangfunktion 
für den Naturschutz eingezeichnet. 

Kleinwälder und Feldgehölze erfüllen eine wichtige Rolle für die Vernetzung der Lebensräume 
zahlreicher Tierarten, insbesondere wenn das angrenzende Landwirtschaftsland extensiv bewirt-
schaftet wird.  

Rahmenbedingungen und Förderung 
Die kantonalen Zielsetzungen und Grundsätze zum Naturschutz im Wald gelten gemäss «Konkre-
tisierung Naturschutz im Wald» des Amtes für Wald beider Basel. Für die kantonalen Unterschutz-
stellungen ist in erster Linie der kantonale Richtplan massgebend. 

Die Waldpflege in den kantonalen Schutzgebieten richtet sich nach den vorhandenen Nutz- und 
Schutzkonzepten und ist auf die vorhandenen Naturwerte ausgerichtet. Dabei wird die Liste mit 
den Ziel- und Leitarten gemäss Anhang (9.6) berücksichtigt. Anlässlich der Unterschutzstellung 
werden spezifische Pflegepläne ausgearbeitet. Die Abgeltungen des Ertragsausfalls und der Mehr-
aufwände erfolgen durch Bund und Kanton. Für die Pflege und Unterstützung von Massnahmen in 
kommunalen Schutzobjekten (inkl. Waldrändern von kommunaler Bedeutung) sind die Einwohner-
gemeinden zuständig. 

Der Erfolg der getroffenen Massnahmen wird periodisch überprüft und dokumentiert.   

                                                

6 “Totholz-Charta Waldungen BL/BS“ des Amts für Wald beider Basel vom Mai 2006. 
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Themenblätter 
6.5 Festgesetzte Waldreservate (N1), 6.6 Potenzielle Waldreservate (N2), 6.7 Ökologisch und 
wildbiologisch wichtige Waldränder (N3), 6.8 Altholzinseln und Biotopbäume (N4), 6.9 Kleinwälder 
(N5) 

Entwicklungsziele 
Der Wald leistet als naturnaher Lebensraum und mit spezifischen Schutzgebieten einen 
wichtigen Beitrag für die Biodiversität.  

 Die natürlichen Lebensräume werden geschützt, aufgewertet und die natürlichen Pro-
zesse zugelassen. 

 Die kantonal bedeutenden Naturschutzflächen sind per Regierungsratsbeschluss oder 
vertraglich gesichert und werden nach einem Nutz- und Schutzkonzept gepflegt (Investi-
tionsschutz). 

 Die Vernetzung der Lebensräume wird verbessert. 

 Das hohe Niveau, welches im Naturschutz erreicht wurde, soll gehalten und wo möglich 
gesteigert werden. 

 Die Vielfalt an Kleinbiotopen, sowie die Gewässer und Feuchtgebiete bleiben erhalten 
und soll weiter gefördert werden. 
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5.6. Klimawandel, Waldgesundheit und Waldschutz 

Der Klimawandel ist heute eine der grössten Herausforderungen für das Ökosystem Wald. Welche 
Konsequenzen dies hat, ist schwierig vorhersehbar. Mit einer langfristig angelegten Strategie der 
Risikoverteilung kann der Aufwand zu einer anpassungsfähigen Bestockung über einen längeren 
Zeitraum verteilt und minimiert werden. Die Risikoverteilung erfolgt durch artenreiche Waldbe-
stände. Sie sind Grundvoraussetzung dafür, dass sich das Ökosystem Wald den ändernden 
Klimabedingungen anpassen kann. Artenreichtum bedingt entsprechende Massnahmen, z.B. die 
Förderung seltener Baumarten bei der Waldpflege. Durch das Einbringen von trockenresistenten 
Baumarten (z.B. Eichen, Elsbeeren, Linden etc.) kann die Baumartenpalette zusätzlich erweitert 
werden. Bei Pflanzungen ist die genetische Vielfalt zu berücksichtigen. 

Erhöhte Temperaturen, häufigere Trockenperioden und der damit verbundene Wasserstress 
schwächen die Abwehrkräfte der Bäume und machen sie anfälliger für Krankheiten und Schador-
ganismen. Die Vitalität der Bäume nimmt ab. Auf Schäden durch biotische (Insekten, Pilze) oder 
abiotische Faktoren (Stürme, Dürre, Hitze) reagieren die Bäume deshalb anfälliger.  

 

Der Sturm Lothar vom 26. Dez. 1999 hat auch das Gebiet Ergolzquelle stark heim-
gesucht. Flächenschäden waren im öffentlichen Wald auf 27 ha zu verzeichnen und 
insgesamt wurden in kurzer Zeit 25’000 m3 Holz geworfen (4-fache Jahresnutzung). 
Die Flächen sind heute wieder bestockt und teilweise schon ins Stangenholz einge-
wachsen.  

Aktuell kann festgestellt werden, dass vermehrt auch Weisstannen und Buchen unter 
den Folgen der Trockenheit und Hitze leiden und teilweise absterben.  

Invasive Neobiota (Pilze, Pflanzen, Insekten) treten vermehrt auf und führen im Wald zu Proble-
men. Deren Bekämpfung ist sehr aufwändig und kostenintensiv (z.B. asiatischer Laubholzbockkä-
fer, japanischer Staudenknöterich und Götterbaum). Eine grössere Ausbreitung der Neophyten 
konnte in den Wäldern des WEP-Perimeters bisher verhindert werden, weil der Forstbetrieb diese 
konsequent bekämpft. Das seit 2008 in der Region auftretende Eschentriebsterben dezimiert die 
Eschen, welche im Waldgebiet Ergolzquelle eine grosse Bedeutung haben. Beobachter schätzen, 
dass nur etwa 1 bis 5 Prozent der Eschen weniger anfällig oder gar resistent gegenüber der Krank-
heit sind (Merkblatt für die Praxis Nr. 577, WSL). 

Ein weiterer bedeutender Faktor, der das Ökosystem belastet, ist anthropogen verursachter Stick-
stoff. Er gelangt durch Düngung in der Landwirtschaft und Emissionen aus dem Verkehr in die At-
mosphäre. Von dort wird er ins Ökosystem Wald eingetragen. Dieser Eintrag führt zu zusätzlicher 
Bodenversauerung und einer reduzierten Vitalität des Waldes, wobei eine erhöhte Anfälligkeit auf 
biotische und abiotische Faktoren auftritt. Die Abnahme der Vitalität äussert sich unter anderem 
durch reduziertes Wachstum, erhöhtes Windwurfrisiko sowie erhöhte Anfälligkeit auf Trockenheit, 
Parasiten und Krankheiten. Als Grenzwerte für den Stickstoffeintrag wurden kritische Grenzwerte 
(Critical Loads, CL) spezifisch für verschieden Ökosysteme berechnet. Diese werden im Wald zum 
jetzigen Zeitpunkt oft überschritten8, wodurch negative, langfristige Effekte zu erwarten sind. 

Die bestehenden Leitfäden und Handlungsempfehlungen für diese Herausforderungen werden 
durch den Forstdienst umgesetzt. Aufgrund der Entwicklungen im Wald und neuer Forschungser-
gebnisse müssen diese laufend den neuen Erkenntnissen angepasst werden. Eine lokale, vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem Ökosystem Wald kann solche Gefahren erkennen und unterstüt-
zende Massnahmen vorschlagen. Der kantonale Waldschutzdienst erarbeitet Grundlagen und 
Massnahmen für die Erfassung und Bekämpfung von Krankheiten, Schädlingen und Neobionten 
im Wald.  

  

                                                

7 Rigling, D et al., 2016: Das Eschentriebsterben. Biologie, Krankheitssymptome und Handlungsempfehlungen. Merkbl. Prax. 57: 8 S.  
8 www.ub.basleratlas.ch/?format=chart&i=1505, Stickstoffeintrag Wald, Zugriff 09.12.2019 

http://www.ub.basleratlas.ch/?format=chart&i=1505
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Rahmenbedingungen und Förderung 
Förderprogramme «Anpassung des Waldes an Klimawandel», «Jungwaldpflege» und «Wiederher-
stellung von Schadenflächen» sowie Beratung von Waldbesitzenden und Forstdienst. Öffentlich-
keitsarbeit. 

Arbeitspapier zur Waldpflege und Waldverjüngung unter dem Aspekt der Klimaveränderung, Amt 
für Wald beider Basel, 20.11.2006. 

Merkblatt zu «Waldstandorten mit ungenügender Bodenwasserversorgung in Trockenjahren», Amt 
für Wald beider Basel, 2016. 

Themenblätter 
6.10 Invasive Neobiota (N6) 

Entwicklungsziele 
Die Anpassung des Waldes an den Klimawandel sowie der Waldschutz werden eng be-
gleitet und nach neuestem Wissensstand unterstützt.  

 Bei allen waldbaulichen Eingriffen wird der Aspekt Klimawandel mitberücksichtigt. 

 Strukturierte und vitale Waldbestände werden weiter gefördert und gegebenenfalls mit 
trockenheitsresistenten und genetisch vielfältigen Baumarten aus einer gesicherten Her-
kunft ergänzt. 

 Sicherstellung der Beteiligung an der Interkantonalen Walddauerbeobachtung, einer wis-
senschaftlichen Langzeitstudie über die Veränderung im Waldökosystem, und Mitwir-
kung bei Versuchsflächen und Testpflanzungen. Die Ergebnisse werden in geeigneter 
Weise (z.B. Weiterbildung) kommuniziert. 

 Sicherung der finanziellen Mittel und zielgerichteter Einsatz zur Umsetzung der Neobi-
ota-Strategie im Waldareal.  

 Die Erfassung und Bekämpfung von Schadorganismen erfolgen wirksam. 
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5.7. Wildtiere und Jagd 

Der Wald ist ein wertvoller Lebensraum für die einheimischen Wildtiere, der durch die Waldbewirt-
schaftung zusätzlich verbessert wird. Damit eine artenreiche Naturverjüngung heranwachsen 
kann, sind ein adäquates Wildtiermanagement, Abschussziele und deren konsequente Erfüllung 
wichtig. Massnahmen wie Freihalteflächen, Waldwiesen, Bejagungsschneisen und die jagdliche 
Infrastruktur wie Hochsitze etc. sowie Lenkungsmassnahmen zur Reduktion von Störungen der 
Wildtiere sind wichtige Pfeiler einer aktiven Wildschadenverhütung. Empfehlungen zu Aufwert-
ungsmöglichkeiten sind im Merkblatt «Rehwildbiotophege»9 vom Försterverband beider Basel ent-
halten.  

In Zusammenarbeit mit den Jagdgesellschaften können geeignete Massnahmen wie Freihalteflä-
chen etc. geschaffen und unterhalten werden. Eine Freihaltefläche schafft ein zusätzliches 
Äsungsangebot für Wildtiere und ist als Ersatz für fehlende Austritte im Offenland zu verstehen. 
Diese Flächen sind für die Jagd von besonderer Bedeutung. Im Themenblatt 6.11 «Wildruhege-
biete (E1)» sind das Vorgehen und Massnahmen zur Schonung des Wildbestandes in gewissen 
Gebieten enthalten.  

 

Die Wiederherstellung nach dem Orkan Lothar erfolgte im WEP-Gebiet unter Be-
rücksichtigung der Ansprüche des Wildes. So wurden beispielsweise verschiedene 
Freihalteflächen eingerichtet, welche auch heute noch unterhalten werden. Zudem 
wird im Gebiet seit 2000 ein Wald-Wild Monitoring durchgeführt, um eine objektive 
Diskussionsgrundlage zu schaffen und Probleme frühzeitig zu erkennen. Der Aus-
tausch zwischen den lokalen Akteuren rund um Jagd, Wild und Wald findet regel-
mässig statt. Dies fördert auch das gegenseitige Verständnis. 

Der Wildbestand ist so zu regulieren, dass das Aufkommen der einheimischen und standortstypi-
schen Baumarten möglich ist (Art. 27 Abs. 2 WaG). Die Gefährdung der einzelnen Baumarten ist 
unterschiedlich, aber es gilt vor allem den Baumarten Tanne, Föhre, Eibe und Edellaubhölzern ein 
besonderes Augenmerk zu schenken. Die Tanne ist waldbaulich sehr wertvoll und mit ihrem lot-
rechten Wuchs, zusammen mit der Linde, in vielen Hangwäldern im Jura ein wichtiger Stabilitäts-
faktor. Die Edellaubhölzer erhöhen den Naturwert der Bestände und sind darüber hinaus ökono-
misch wertvoll. Die Erhaltung und Förderung der Baumartenvielfalt bekommt vor dem Hintergrund 
des Klimawandels eine grössere Bedeutung, da artenreiche Wälder eine bessere Risikostreuung 
gegen alle externen Einflüsse ergeben. Technische Wildschadenverhütungsmassnahmen (Zäune, 
Einzelschütze) sind in begründeten Fällen möglich, insbesondere dann, wenn der selektive Verbiss 
trotz nachhaltiger Jagd örtlich zu gross ist. 

Aufgrund des gesetzlichen Auftrages dürfen die Jäger zur Ausübung ihrer Hegetätigkeiten den 
Wald in vernünftigem Mass mit Fahrzeugen befahren. Die Einwohnergemeinden erteilen die Fahr-
bewilligungen und können diese bei Missbrauch auch entziehen.  

Im Bewilligungsverfahren für Veranstaltungen im Wald werden die lokalen Jagdgesellschaften 
durch die Einwohnergemeinden zur Anhörung einbezogen. 

Rahmenbedingungen und Förderung 
Die Jägerschaft hat den gesetzlichen Auftrag, «den Wildschaden auf ein tragbares Mass zu be-
grenzen» (§ 1 Abs. 2 Lit. d kJaG) und mittels Hege «die Erhaltung eines angemessenen Wildbe-
standes zu gewährleisten» (§ 20 Abs. 1 kJaG). 

Der Wildbestand ist so zu regulieren, dass das Aufkommen der einheimischen und standortstypi-
schen Baumarten möglich ist (Art. 27 Abs. 2 Bundesgesetz über den Wald). 

                                                

9 Merkblatt “Rehwildbiotoppflege“ vom Försterverband beider Basel 



 

Waldentwicklungsplan Ergolzquelle 2020-2035  
Genehmigtes Exemplar (RRB Nr. 2021-193 vom 09. Februar 2021)  33/114 

 

Die Anlage von Freihalteflächen und das Wald-Wild-Monitoring werden durch den Kanton unter-
stützt. 

Themenblätter 
6.11 Wildruhegebiete (E1) 

Entwicklungsziele 
Der Wildtierbestand wird durch ein adäquates Wildtiermanagement auf den Lebensraum 
Wald abgestimmt.  

 Eine natürliche und artenreiche Waldverjüngung gemäss den Bewirtschaftungszielen der 
Waldbesitzenden ist ohne Schutzmassnahmen möglich (auch im Hinblick auf den Klima-
wandel).  

 Die Jagd wird durch das Einrichten von jagdlichen Infrastrukturen wie Bejagungsschnei-
sen und Freihalteflächen unterstützt.  

 Der Zustand der Wildtierpopulation und deren Einfluss auf die Waldverjüngung im Revier 
ist bekannt. 

 Der Kanton nimmt mit den bewilligten Abschusszahlen Einfluss auf die Wildtierpopula-
tion. 

 Die lokalen Akteure rund um Jagd, Wild und Wald stehen regelmässig im Dialog und set-
zen sich gemeinsam für Wald und Wildtiere ein. 
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5.8. Erholung und Freizeitnutzung 

Die Waldungen im WEP-Perimeter sind ein ganzjährig frequentiertes, attraktives Erholungsgebiet. 
Grundsätzlich ist der Wald für die Erholungsnutzung frei zugänglich. Erholung, Sport und Naturbe-
obachtung sollen in einem naturverträglichen Rahmen möglich sein. Um Konflikte zwischen den 
verschiedenen Waldnutzern und eine übermässige Beanspruchung des Lebensraumes Wald zu 
vermeiden, werden Lenkungsmassnahmen ergriffen. Die verschiedenen (Erholungs-)Nutzenden 
des Waldes können nicht in jedem Fall räumlich getrennt werden. Deshalb ist von allen Beteiligten 
gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz wichtig. 

 

Die attraktive Landschaft und die gut unterhaltene Erholungsinfrastruktur machen 
das Gebiet attraktiv für Wanderende, Bikende, Reitende und Waldbadende. Die OL-
Karten werden rege benutzt. Die Karte «Grossholz wird aufgrund der guten Erreich-
barkeit deutlich stärker frequentiert, als die Karten «Kei-Tiersteinberg» und «Schaf-
matt» Wie die Ergebnisse des Mitwirkungsverfahrens zeigen, führen die immer viel-
fältigeren Freizeitbeschäftigungen zu unterschiedlichen Ansprüchen und lokal zu 
Problemen (Hundeschlittenfahrten, Lärm, Nachtaktivitäten, Biken und Reiten abseits 
der Wege, Missachten des Leinenzwanges etc.). 

Grössere Veranstaltungen und die Installation von Infrastrukturanlagen sind zudem bewilligungs-
pflichtig. Das gilt für alle Veranstaltungen mit übermässig starken Immissionen auf Fauna und 
Flora (z.B. während der Brut- und Setzzeit) mit mehr als 50 Personen, reitsportliche Veranstaltun-
gen mit mehr als 100 Personen, radsportliche Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen und üb-
rige Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen. Laut Dekret über die Bewilligung für Veranstal-
tungen im Wald sind Gesuche durch die Einwohnergemeinde oder im Falle mehrerer Einwohner-
gemeinden durch das Amt für Wald beider Basel zu behandeln. Kleinveranstaltungen (unter 50 
Personen, wie z.B. OL von Schulklassen, Turnvereinen etc.) werden durch das Melde- und Bewilli-
gungsverfahren nicht erfasst und können daher zu übermässigen Störungen führen, insbesondere 
da die Ruhezonen für das Wild (Naturschutzgebiete, Wildruhegebiete) im Wald wegen fehlender 
Signalisation nicht erkennbar sind. 

Infrastrukturanlagen wie Unterstände, Rastplätze, Sportparcours (z.B. Vita Parcours oder Bikestre-
cken abseits befestigter Waldstrassen) sind nichtforstliche Kleinbauten und damit bewilligungs-
pflichtig. Im vorliegenden WEP werden die verschiedenen Erschliessungsanlagen wie Wander-
wege, Reit- und Bikestrecken auf dem Plan „Erschliessung und Wegebenutzung“ aufgeführt. Das 
Waldgesetz legt fest, welche Erschliessungsanlage durch wen benutzt werden darf (siehe Kapitel 
5.10). 

Die bestehenden Infrastrukturen wie Waldhütten, Unterstände, Aussichtspunkte und Rastplätze mit 
Feuerstellen sind gut besucht und in der Regel auch gut erschlossen. Durch die attraktive Gestal-
tung solcher Einrichtungen und der entsprechenden Wege kann auch eine Lenkungswirkung auf 
die Erholungssuchenden erzielt werden. Flankierende waldbauliche Massnahmen können die Len-
kungswirkung zusätzlich unterstützen. Rund um diese Infrastrukturen kommt es teilweise zu flächi-
ger Erholungsnutzung. Alle offiziellen Erholungseinrichtungen sind im Plan «Waldfunktionen» mit 
Icons markiert. Auf die zusätzliche Kennzeichnung von flächiger Erholungsnutzung wird mit Aus-
nahme von zwei kleinen Flächen im Buchsholz und Stockackerwäldeli in Anwil aufgrund der Klein-
flächigkeit verzichtet. Weitere kleinflächige Beanspruchung des Waldes findet in Bereichen mit 
Waldspielgruppen und Waldkindergärten statt (vgl. Themenblatt 6.13).  

Durch die erhöhte Besucherzahl, die längere Verweildauer der Waldnutzer im Wald und die zuneh-
mend hohen Ansprüche an die Sicherheit verstärkt sich die Problematik der Haftungsrisiken und 
der Aufwand für den Unterhalt der Erholungsanlagen steigt. Unter Einbezug der verschiedenen Ak-
teure (Waldbesitzende, Werkeigentümer, Einwohnergemeinden) müssen die Unterhaltsstandards, 
die Kontrolle, der Massnahmenvollzug und die Finanzierung der Mehraufwände definiert werden. 
Dabei muss die «Zumutbarkeit» und «Verhältnismässigkeit» allfälliger Massnahmen beachtet wer-
den.  
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Rahmenbedingungen und Förderung 
Die Förderung und/oder Einschränkung der Erholungsnutzung liegt in der Hoheit der Einwohnerge-
meinden. 

Für die Erholungssuchenden ist eine angemessene und unterhaltene Infrastruktur vorhanden.  

Der Werkeigentümer ist zuständig für die Finanzierung und den Unterhalt der Erholungseinrichtun-
gen. Den zusätzlichen Aufwand durch die Erholungsnutzung tragen die Einwohnergemeinden und 
allfällige weitere Nutzniesser.  

Themenblätter 
6.12 Erholungseinrichtungen (E2),6.13 Waldspielgruppen, Waldkindergärten und Pfadiplätze (E4), 
6.14 Veranstaltungen (E5), 6.15 Biken (E6), 6.16 Reiten (E7), 6.17 Wanderwege (E8), 6.18 Besu-
cherlenkung in Erholungsschwerpunktgebieten (E9), 6.21 Öffentlichkeitsarbeit und Waldbildung 
(V4), 6.22 Gesetzesvollzug und Aufgaben der Einwohnergemeinden (V3), 6.23 Abgeltung der ge-
meinwirtschaftlichen Leistungen durch die Einwohnergemeinden (V5) 
 
Entwicklungsziele 
Der Wald bleibt ein für Erholungssuchende und Sporttreibende möglichst frei zugängli-
ches und attraktives Erholungsgebiet. Die Erholungsnutzung wird auf festen Anlagen 
(Rastplätzen und Wegen) konzentriert.  

 Neue Erholungseinrichtungen werden in der Regel in der Nähe bestehender Infrastruk-
turanlagen erstellt, um die Anlagen an geeigneten Orten zu konzentrieren. 

 Die Erholungsinfrastrukturen sind gut unterhalten und attraktiv.  

 Die Erholungsnutzung wird so gelenkt, dass keine übermässigen Störungen für Wildtiere 
und Vögel entstehen und keine grösseren Konflikte unter den verschiedenen 
Nutzergruppen entstehen. 
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5.9. Sozioökonomische Funktionen des Waldes 

Die Wälder haben in verschiedenster Hinsicht soziale, kulturelle und volkswirtschaftliche Bedeu-
tung. Diese Aspekte werden bei der Waldbewirtschaftung mitberücksichtigt. Im Folgenden sind die 
wichtigsten sozioökonomischen Funktionen aufgeführt: 

 Der Wald reinigt die Luft. 

 Der Wald produziert neben Holz eine Vielzahl weiterer Produkte (Non-Timber-Forest-
Products) wie beispielsweise Pilze und Beeren. 

 Der Wald produziert Sauerstoff und hat die Fähigkeit CO2 aufzunehmen und zu speichern. 
In einem Kubikmeter stehendem Nadelholz (Schaftholz) sind 1.2 Tonnen CO2 und in einem 
Kubikmeter stehendem Laubholz (Schaftholz) sind 1.5 Tonnen CO2 gespeichert10. Zudem 
wird im Waldboden zusätzliches CO2 gespeichert.  

 Der Wald und die Ressource Holz bieten wichtige lokale Arbeits- und Lehrlingsplätze. 

 Der Wald leistet einen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Bevölkerung. 

 Der Wald ist Objekt von Kunst, Forschung, Aus- und Weiterbildung. 

Wo die Waldbesitzenden zugunsten der Öffentlichkeit Leistungen erbringen oder wesentliche Ein-
schränkungen ihrer Freiheiten in Kauf nehmen, haben sie Anspruch auf Abgeltungen. 

Rahmenbedingungen und Förderung 
Leistungen, die über den ortsüblichen Umfang hinausgehen oder Mehraufwände und Ertragsaus-
fälle zur Folge haben, können vom Waldbesitzenden vermarktet werden. Der Erlös gehört dem 
Waldbesitzenden (z.B. bietet der freiwillige Markt für Klimaschutzmassnahmen heute die Möglich-
keit, für im Wald eingelagerten Kohlenstoff CO2-Zertifikate zu generieren).  

Themenblätter 
6.23 Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch die Einwohnergemeinden (V5) 

Entwicklungsziele 
Vitalität, Naturnähe und Artenreichtum zeichnen den Wald im Revier Ergolzquelle aus, so 
dass er seine sozioökonomischen Funktionen erfüllen kann. 

 Der Wald bleibt in seiner Fläche, Verteilung und Funktionalität erhalten.  

 Die sozioökonomischen Leistungen des Waldes werden unter Einbezug der Waldbesit-
zenden in Wert gesetzt. 

 
  

                                                

10 Verein Wald-Klimaschutz Schweiz, 2019 
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5.10. Erschliessung und Wegbenutzung 

Die Wälder des WEP-Gebietes sind durchgehend gut bis sehr gut erschlossen. Das aktuelle We-
genetz mit der Differenzierung in PW- und LKW-fahrbare Waldstrassen und Maschinenwegen ist 
auf dem Plan «Erschliessung und Wegbenutzung» aufgeführt. 

Definitionen der verschiedenen Erschliessungsanlagen und ihre Nutzung: 

 LKW-fahrbare Waldstrasse (105 km): befestigter Weg mit einer Kofferung und 
Oberflächenentwässerung, lastwagenbefahrbar. Darf von allen Erholungssuchenden 
(Wandernden, Bikenden, Reitenden) benutzt werden, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Regelung signalisiert ist.  

 PW-fahrbare Waldstrasse (7km): ehemalige Waldstrassen (die z.B. wegen zu enger Kurven 
nicht mehr mit LKWs befahren werden). Darf von allen Erholungssuchenden (Wandernden, 
Bikenden, Reitenden) benutzt werden, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung 
signalisiert ist. 

 Maschinenweg (49 km): nicht befestigter Weg (mit Terrainveränderung), dient lediglich 
forstlichen Zwecken und darf von Bikenden und Reitenden nicht benutzt werden. 

 Rückegasse: nicht befestigte Gasse (ohne Terrainveränderung) in einem zu pflegenden 
Wald, die nur rein forstlichen Zwecken dient. 

 

 

Die Erschliessung mit lastwagenbefahrbaren Strassen ist abgeschlossen. In geeig-
neten Gebieten wird der Mobilseilkran zur Holzernte eingesetzt. Dazu existiert für die 
Gemeinden Rothenfluh und Anwil ein Seilkrankonzept aus dem Jahr 1995 (Binding 
Waldpreis). Somit sind in diesen Hängen keine neuen Erschliessungsstrassen nötig.  

Der Ausbau der Waldstrassen auf einen zeitgemässen Standard erfolgt nach den forstlichen Be-
dürfnissen und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Die Feinerschliessung ist auf Grund der 
Waldbewirtschaftung zu planen und zu realisieren. 

Die vorhandene Erschliessung mit lastwagen- bzw. personenwagenbefahrbaren Waldstrassen 
steht auch den Erholungssuchenden zur Verfügung. Neben Fussgängerinnen und Fussgängern 
dürfen auch Reitende und Bikende die befestigten Waldstrassen benutzen (Themenblätter 6.15 
Biken (E6) 6.16 Reiten (E7)). 

Die Wanderwege im Wald (29 km) sind mit wenigen Ausnahmen (Ruine Farnsburg, Roti Flue, Ver-
bindung Mülihalden, Burgruine Ödenburg, Geissflueh) auf befestigten Waldstrassen. Es handelt 
sich um Wegverbindungen gemäss dem Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG), wel-
che gemäss VSS-Norm “Signalisation Langsamverkehr“ gelb signalisiert sind. Wanderwege ab-
seits von PW- und LKW-fahrbaren Waldstrassen dürfen nicht zum Reiten und Biken benutzt wer-
den. Der Unterhalt der Wanderwege ist Aufgabe der Einwohnergemeinde (Themenblatt 6.17 Wan-
derwege (E8)). 

Es gibt im Gebiet zusätzliche bewilligte Bike- und Reit-Strecken abseits der befestigten Waldstras-
sen. Diese sind im Plan «Erschliessung und Wegebenutzung» als solche gekennzeichnet und be-
schränken sich auf kurze Verbindungsstrecken. Eine weitere Ergänzung solcher Verbindungen ist 
geplant (Themenblatt Biken 6.15). Die Bewilligungsinstanz ist dabei die Einwohnergemeinde.  

Der Unterhalt der Wege soll den Investitionswert der Erschliessungsanlagen erhalten. Der Unter-
haltsstandard kann aber den Bedürfnissen der verschiedenen Nutzer angepasst werden. Für den 
Holzproduktionsbetrieb genügt in der Regel ein tieferer Unterhaltsstandard als für die Erholungssu-
chenden. Die Einwohnergemeinde kommt für den Unterhalt auf, welcher über den benötigten forst-
lichen Unterhaltsstandard hinausgeht.  

Im WEP-Gebiet sind zudem 20 km historische Verkehrswege mit Substanz vorhanden. Davon lie-
gen 13 km im Wald. Diese haben gemäss Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz 
eine besondere historische Bedeutung und sollen erhalten bleiben.   
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Rahmenbedingungen und Förderung 
Der Wegunterhalt beeinflusst insbesondere die Erholungsnutzung, die gesamte Waldbewirtschaf-
tung sowie auch Naturschutz und Jagd.  

Mehraufwände für den Wegunterhalt mit Bezug zur Erholungsnutzung werden durch die Einwoh-
nergemeinde abgegolten.  

Für sämtliche Wegebauten sowie deren nichtforstliche Nutzung besteht eine Bewilligungspflicht (§ 
14ff kWaG). Das Bauprojekt muss sich auf den WEP stützen (§ 5 kWaG). Die Einwohnergemeinde 
ist Bewilligungsbehörde. Sie ist auch für die Signalisationen zuständig11. 

Themenblätter 
6.15 Biken (E6), 6.16 Reiten (E7), 6.17 Wanderwege (E8), 6.23 Abgeltung der gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen durch die Einwohnergemeinden (V5) 

Entwicklungsziele  
Das Wegnetz, dessen Unterhalt und Signalisation sind auf die Erholungsnutzung sowie 
die Waldbewirtschaftung abgestimmt.  

 Der Unterhaltsstandard der Waldwege ist definiert und es bestehen Leistungs-
vereinbarungen zwischen Waldbesitzenden und Einwohnergemeinden. 

 Das für die Waldbewirtschaftung erforderliche minimale Erschliessungsnetz erlaubt den 
Einsatz von zeitgemässen Holzernteverfahren mit Seilkran, Harvester, Forwarder etc. 

 Die Signalisation der Wege im WEP Perimeter ist auf aktuellem Stand und abgeschlos-
sen. 

 Die Nutzer der Waldwege halten sich an die geltenden Gesetze und Signalisationen. 
  

                                                

11 Merkblatt Signalisation von Waldstrassen und Maschinenwegen im Kanton BL, Stand August 2016 
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6. Themenblätter für die Umsetzung 

Themenblätter wurden ausgearbeitet, wenn gezielte Massnahmen zur Umsetzung einer Waldfunk-
tion ergriffen werden müssen oder im Rahmen der Analyse und/oder der Mitwirkung ein Problem-
feld/Konflikt zu einem Thema aufgedeckt wurde. Wenn nichts anderes angegeben ist, gelten sie 
für den ganzen Planungsperimeter. Auf jedem Themenblatt wird in der Ausgangslage kurz der 
heutige Zustand (IST) beschrieben. Die Zielsetzungen sollen mit den vorgesehenen Arbeitsschrit-
ten umgesetzt werden. Die folgenden Themenblätter wurden ausgewiesen: 

 

6.1. Rohstoff Holz und seine Wertschöpfungskette (H1) 40 

6.2. Privatwald (H2) 41 

6.3. Prozesse Steinschlag und Rutschung (S1) 42 

6.4. Prozess Gerinne (S2) 43 

6.5. Festgesetzte Waldreservate (N1) 44 

6.6. Potenzielle Waldreservate (N2) 47 

6.7. Ökologisch und wildbiologisch wichtige Waldränder (N3) 49 

6.8. Altholzinseln und Biotopbäume (N4) 51 

6.9. Kleinwälder (N5) 53 
6.10. Invasive Neobiota (N6) 54 

6.11. Wildruhegebiete (E1) 55 

6.12. Erholungseinrichtungen (E2) 57 

6.13. Waldspielgruppen, Waldkindergärten und Pfadiplätze (E4) 59 

6.14. Veranstaltungen (E5) 60 

6.15. Biken (E6) 62 

6.16. Reiten (E7) 69 

6.17. Wanderwege (E8) 75 

6.18. Besucherlenkung in Erholungsschwerpunktgebieten (E9) 76 

6.19. Grundwasserschutz (V1) 78 

6.20. Archäologische Schutzzonen und Historische Verkehrswege (V2) 80 

6.21. Öffentlichkeitsarbeit und Waldbildung (V4) 83 

6.22. Gesetzesvollzug und Aufgaben der Einwohnergemeinden (V3) 85 

6.23. Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch die 

Einwohnergemeinden (V5) 87 
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6.1. Rohstoff Holz und seine Wertschöpfungskette (H1) 

Lage / Ort (Menge): Ganzer Perimeter  

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Holz hat eine wichtige Bedeutung als einheimischer Rohstoff. Holz ist ein 
lokaler Energieträger und Baustoff. Seit dem letzten WEP ist in den Wal-
dungen des WEP-Gebiets mehr Holz zugewachsen als genutzt wurde. 
Jährlich wachsen im gesamten Wald rund 10’400 m3 Holz nach. Obwohl 
der Holzbau boomt, ist der Einsatz des lokalen Holzes im Bau eine Her-
ausforderung. Mit den lokalen Schnitzelheizungen, dem Holzkraftwerk 
Basel und der Raurica Wald AG kann der Rohstoff Holz heute als Ener-
gieholz abgesetzt werden. Die Forst- und Holzwirtschaft sind wichtige re-
gionale Arbeitgeber. 

Ziele:  Der Rohstoff Holz wird regional weiterverarbeitet. 

 Die öffentliche Hand setzt im Normalfall auf den Rohstoff Holz. Es 
wird einheimisches Holz favorisiert. 

 Ausbau der kommunalen Wärmeverbünde mit Schnitzelheizungen 
und Sicherstellung der Belieferung mit Energieholz aus den Wäldern 
im Revier. 

 Die Waldbesitzenden sind zuverlässige Produzenten/Lieferanten von 
Rohholz. 

 Die Bereitstellung und Vermarktung des Holzes erfolgt effizient und 
nachfragegerecht.  

 Die Forschung für neue, innovative Produkte auf Basis von Holz wird 
vorangetrieben. 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Planungs- und Entscheidungsbehörden sind über die Qualitä-
ten des Rohstoffes Holz informiert, so dass bei öffentlichen 
Bauvorhaben eine Holzvariante geprüft wird.  

Lignum Region 
Basel, Amt für 

Wald,  

laufend 

Die anfallenden Holzsortimente werden zu marktüblichen 
Preisen auf dem freien Markt abgesetzt. Die Versorgung der 
regionalen Abnehmer soll sichergestellt werden. Der Absatz 
von Energieholz in Wärmeverbünden (lokale Holzschnitzelhei-
zungen, Holzkraftwerk Basel, etc.) wird längerfristig verein-
bart. 

Forstbetrieb, 
Waldbesitzende 

laufend 

Ausbau der kommunalen Wärmeverbünde prüfen. Einwohner- 
gemeinden 

periodisch 

Förderung der Forschung für Produkte auf Basis von Holz. Kanton laufend 

 

Federführung: Waldbesitzende, Einwohnergemeinden, Kanton 

Beteiligte: Amt für Wald, Revierförster, Einwohnergemeinde, Kanton, Privat-
wirtschaft, Lignum Region Basel, Raurica Wald AG 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Kantonale Förderbeiträge für Schnitzelfeuerungen, Einwohnerge-
meinde, Private 

Grundlagen: Holzpotentialberechnungen in der Analyse 
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6.2. Privatwald (H2) 

Lage / Ort (Menge) Privatwald im ganzen Perimeter (383ha). Im Plan «Objekte mit beson-
derer Zielsetzung» sind «Privatwälder mit hohem Nutzungspotential» 
ausgewiesen. 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Im WEP-Perimeter besteht ein hoher Anteil an kleinparzelliertem Privat-
wald, wo es sehr aufwändig ist, effiziente Holzschläge durchzuführen 
und Holz auf den Markt zu bringen. Die Privatwälder sind stark unter-
nutzt (aktueller Vorrat 463±16 m3/ha, Durchschnitt Kanton BL: 432 
m3/ha). Viele Privatwälder weisen daher ein grosses Holznutzungspo-
tenzial auf (gute Wuchskraft, viel Holz), sind aber in eher schlechtem 
Pflegezustand. Die Feinerschliessung ist teilweise ungenügend. 

Ziele  Vermehrte Holznutzung in den Privatwäldern. 

 Vermehrte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Privatwaldbe-
sitzenden (gemeinsame und grössere Holzschläge). 

 Die Bereitstellung und Vermarktung des Holzes erfolgt effizient und 
nachfragegerecht. 

 Optimierung der Feinerschliessung (Maschinenwege, Rückegassen) 
mit stichhaltiger Begründung. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Regelmässige Informationen für die Privatwaldbesitzenden 
über den Holzmarkt und andere Aktualitäten im Wald. 

Revierförster periodisch 

Bildung von Bewirtschaftungseinheiten über mehrere Waldbe-
sitzende hinweg. 

Revierförster laufend 

Bündelung der Holzernte und des Verkaufs durch koordinierte 
Eingriffe über verschiedene Waldbesitzende. 

Revierförster laufend 

 

Federführung: Revierförster 

Beteiligte: Privatwaldbesitzende, Kreisforstingenieur, Forstbetrieb, Raurica 
Wald AG, Forstunternehmer. 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Holzerlöse decken die Kosten der Privatwaldbesitzende. 

Die Beratung (Anzeichnen) durch den Forstdienst wird durch den 
Kanton finanziert. 

Grundlagen: Holzpotenzialberechnungen im WEP-Analyseteil 
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6.3. Prozesse Steinschlag und Rutschung (S1) 

Lage / Ort (Menge) Häufig entlang von Kantonsstrassen und oberhalb von Siedlungsgebie-
ten (Steinschlag 10ha; Rutschung 48ha), vgl. Plan «Objekte mit beson-
derer Zielsetzung» 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Diese Wälder schützen wichtige Strassenverbindungen, Bahnlinien und 
Siedlungen vor Steinschlag, Rutschungen12 und Hangmuren. Die Wäl-
der schützen Sachwerte und Menschenleben. 

Die Wälder entsprechen gemäss der Terminologie des Bundes den 
Wäldern mit Schutzfunktion. 

Ziele  Der Wald erfüllt seine besondere Schutzfunktion nachhaltig und un-
eingeschränkt. 

 Die Wälder werden gemäss den Richtlinien „Nachhaltigkeit im 
Schutzwald (NaiS) des Bundes“ gepflegt. Beim Prozess Steinschlag 
ist die Stammzahl nach der Steingrösse zu richten. Beim Prozess 
Rutschung ist auf einen genügend grossen Deckungsgrad (mindes-
tens 30%) zu achten. 

 Auf und an den Strassen und in Siedlungen entstehen keine Schä-
den infolge Steinschlags und Rutschungen. Die Verkehrssicherheit 
ist gewährleistet. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Ausarbeitung von Pflegeprogrammen für die Schutzwälder. Revierförster laufend 

Abschluss von Projekten / Vereinbarungen / Aufträgen. Kreisforsting., 
Waldbesitzende 

laufend 

Pflege der Schutzwälder gemäss Leistungsvereinbarungen. 
Massnahmen zur Pflege der Wälder können angeordnet wer-
den (Kreisforstingenieur). 

Kreisforsting., 
Waldbesitzende 

periodisch 

 

Federführung: Amt für Wald beider Basel 

Beteiligte: Revierförster, Waldbesitzende, Tiefbauamt (bei Kantonsstrassen), 
Einwohnergemeinden, weitere Nutzniesser 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Programm Schutzwald (Bund und Kanton), Nutzniesser 

Grundlagen: Nachhaltigkeit im Schutzwald (NaiS), Plan «Waldfunktionen», im 

Siedlungsgebiet Gefahrenkarte (ab 2011), Schutzwaldprogramm 

Basel-Landschaft (Richtlinien) 

 

                                                

12Rutschungen: der Beitrag der Waldbestockung zur Verhinderung von Rutschungen beschränkt sich auf den Wurzelhorizont der 
Bäume, welcher in der Regel 1-2 Meter beträgt. Kronenwasserrückhalt (Interzeption) und Niederschlagsdämpfung bei Starkregen leis-
ten einen weiteren Beitrag zur Verhinderung von Erosion und Rutschungen. 
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6.4. Prozess Gerinne (S2) 

Lage / Ort (Menge) Verschiedene Bäche und Gräben (26 ha), vgl. Plan «Objekte mit beson-
derer Zielsetzung». 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Instabile Bäume, Totholz und Wurzelstöcke in Bächen und Gerinnen be-
hindern bei Hochwasser nach Dauer- und Gewitterregen immer wieder 
den Wasserabfluss und führen zu verklausten Durchlässen. In der Folge 
können Überschwemmungen mit Sachschäden entstehen. 

Ziele  In den Hängen entlang von Gerinnen finden sich keine instabilen o-
der rutschgefährdeten Stämme (gemäss Anforderungsprofil NaiS). 

 Die Waldungen im Einzugsgebiet weisen einen Deckungsgrad über 
50 Prozent auf. 

 Vermeidung von Verklausungen und Schäden an Infrastruktur in-
folge Überschwemmungen. 

 Verbesserte Stabilität der Bacheinhänge und deren Bestockungen. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Abschluss von Projekten / Vereinbarungen / Aufträgen. Kreisforsting., 
Waldbesitzende 

laufend 

Räumen der Gerinne nach Holzschlägen. Waldbesitzende laufend 

Kontrollgänge der gefährdeten Gebiete, v.a. nach Gewitter- o-
der Dauerregen. 

Revierförster periodisch 

Räumen von kritischen Stellen (inkl. Grabeneinhänge). Revierförster periodisch 

 

Federführung: Amt für Wald beider Basel 

Beteiligte: Revierförster, Waldbesitzende, Tiefbauamt Abteilung Wasserbau, 
Einwohnergemeinden, weitere Nutzniesser 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Programm Schutzwald (Bund und Kanton), Nutzniesser 

Grundlagen: Nachhaltigkeit im Schutzwald (NaiS), Plan «Waldfunktionen», im 

Siedlungsgebiet Gefahrenkarte (ab 2011), Schutzwaldprogramm 

Basel-Landschaft (Richtlinien) 
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6.5. Festgesetzte Waldreservate (N1) 

Lage / Ort (Menge) Gemäss nachfolgender Tabelle 3: 
Festgesetzte Waldreservate gemäss Plan «Objekte mit besonderer Ziel-
setzung» (375.77 ha, davon 332.54 ha im Wald) 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Im WEP Perimeter sind 23% der Waldfläche als Waldreservate rechts-
kräftig unter Schutz gestellt (Regierungsratsbeschluss). Für jedes Wald-
reservat besteht ein detailliertes Schutz- und Pflegekonzept. 

Ziele  Erhaltung und Förderung der Flora und Fauna unter Berücksichti-
gung der Ziel- und Leitarten gemäss Anhang (9.6). 

 Die Pflegemassnahmen werden gemäss den jeweiligen Schutzver-
ordnungen und Pflegeplänen umgesetzt.  

 Überprüfung der Schutzziele und Erneuerung der Abgeltung der 
Waldbesitzende für die bestehenden Schutzgebiete nach 25 Jahren. 

 Schaffung von ruhigen Zonen mit möglichst wenig Beeinträchtigung 
von Wildtieren und Vögeln durch Erholungssuchende und Sport-
triebende.  

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Pflege und Bewirtschaftung unter Berücksichtigung der fest-
gelegten Nutz- und Schutzziele. Besprechung und Bewilligung 
der Eingriffe. 

Kreisforsting., 
Waldbesitzende, 
Naturschutzfach-

stelle 

laufend 

Die Schutzziele werden in der Betriebsplanung aufgenom-
men. 

Waldbesitzende 2022 

Die Schutzziele und Abgeltungen der Waldbesitzenden für be-
stehende Waldreservate erneuern. 

Naturschutzfach-
stelle 

nach 25 
Jahren 

Zurückhaltende Bewilligungspraxis bei Anlässen und Einrich-
tungen (Bewilligungspflicht für Veranstaltungen). 

Einwohnerge-
meinde, 

Amt für Wald 

laufend 

 

Federführung: Kreisforstingenieur 

Beteiligte: Revierförster, Waldbesitzende, Naturschutzfachstelle, Einwohnerge-
meinden, Sportamt 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Programm Naturschutz im Wald (Kanton Basel-Landschaft) 

Grundlagen: Nutz- und Schutzkonzepte, Schutzverordnungen des 

Regierungsrates, periodische Begehungen (AfW, NL, Revierförster, 

Waldbesitzende) 
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Tabelle 3: Festgesetzte Waldreservate.  

Nr. Gemeinde 
WRK
Nr. 

Name 
Rechtsgrund-
lage, Schutz-
status 

Bedeu-
tung 

Empfehlungen, Ziele/ Massnahmen  Bemerkungen 

NS1 Rothenfluh 
A14, 
89 

Dübach - Hol-
wingen - Rote 
Fluh 

RRB Nr. 0104 
vom 22.01.2013 

kantonal 

Pflege gem. Schutzkonzept 
Speziell: Förderung Zebraschnecke 
(Verein HotSpots) 
Neue Abgeltungsberechnung für Teil 
Dübach 2022 

Fläche:158.03 ha, davon 147.52 ha Wald 
Nutzungsverzicht: 24.11 ha 
 
Erweiterung Gebiet Dübach (RRB Nr. 2111 vom 
09.09.1997) um Gebiet Holwingen-Roti Fluh 

NS2 Wenslingen 91 

Buech, Burg-
holden, Plat-
ten, Wasser-
fluh etc. 

RRB, Nr. 1769 
vom 01.12.2009 

kantonal 
Pflege gem. Schutzkonzept 
Neue Abgeltungsberechnung 2034 

Fläche Wenslingen: 11.16 ha, davon 11.14 ha Wald 
Nutzungsverzicht: 4.89 ha (z.T. Privatwald) 
 
Integration in Schutzgebiet Sommerhalde / Eital / 
Tecknau (RRB Nr. 1522 vom 25.09.2001 von insge-
samt 75.99 ha) 

NS3 Oltingen B18 
Rumpel -  
Chlapfen - 
Schnäpfeflüeli 

RRB Nr.0403 
vom 20.03.2007 

kantonal 
Pflege gem. Schutzkonzept 
Neue Abgeltungsberechnung im 2032 

Fläche: 86.49 ha, davon 73.18 ha Wald 
Nutzungsverzicht: 13.81 ha 
 
Magerwiesen Ried u. Röti von nationaler Bedeutung 
Integration der Gebiete „Röthi“ (RRB vom 2.10.1962) 
und „Rumpel“ (RRB Nr. 1609 vom 16.10.2001) 

NS4  

Anwil, Rot-
henfluh, Ol-
tingen, 
Wenslingen 

A15 Tal 
RRB Nr. 0399 
vom 20.03.2007  

kantonal 
Pflege gem. Schutzkonzept 
Neue Abgeltungsberechnung ab 2024  

Fläche: 56.86 ha, davon 44.71 ha Wald 
Nutzungsverzicht: 8.83 ha 
 
Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung 
Abgeltung für Erweiterung Altholzinsel in Anwil 2003-
2027 (jährliche Hackschnitzellieferung) 

NS5 Hemmiken A13 Steingraben 
RRB Nr. 1558 
vom 08.08.2000 

kantonal 

Pflege gem. Schutzkonzept, insbeson-
dere geolog. Aufschlüsse 
Neue Abgeltungsberechnung 2025 
 

Fläche: 23.14 ha, davon 16.76 ha Wald 
Nutzungsverzicht: 1.17 

NS6 Anwil --- Neuligen 
RRB Nr. 0915 
vom 16.06.2009 

kantonal 

Pflege gem. Schutzkonzept, insbeson-
dere Weiher 
 
 

Fläche: 6.41 ha, davon 0.82 ha Wald 

NS7 Oltingen 93 Zig 
RRB Nr. 1988 
vom 03.12.2013 

kantonal 
Pflege gem. Schutzkonzept 
Neue Abgeltungsberechnung 2038 

Fläche Oltingen: 2.45 ha, davon 2.21 ha Wald  
(mit Zeglingen Totalfläche 12.72 ha) 

NS8 
Ormalin-
gen, Rot-
henfluh 

A12, 
88 

Wischberg 
RRB Nr. 0319 
vom 16.03.2010 

kantonal 
Pflege gem. Schutzkonzept 
Neue Abgeltungsberechnung ab 2032 

Fläche: 37.64 ha, davon 37.02 ha Wald 
Nutzungsverzicht: 4.65 ha 
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Nr. Gemeinde 
WRK
Nr. 

Name 
Rechtsgrund-
lage, Schutz-
status 

Bedeu-
tung 

Empfehlungen, Ziele/ Massnahmen  Bemerkungen 

Altholz und Waldrandpotential im Privatwald 

NS9 Oltingen  Schleipfet 
RRB Nr.421 
vom 15.03.2005 

kantonal  Vorwiegend Offenland mit Feldgehölz (Wald) 

NS10 Oltingen  Schafmatt 
RRB Nr.2017-
1310 vom 
19.09.2017 

kantonal  Vorwiegend Offenland mit Feldgehölz (Wald) 

NS11 
Anwil/ Ol-
tingen 

 Riedmatt 
RRB Nr. 2668 
vom 10.09.1976 

kantonal  Bach- und Feldgehölze (Wald) 

ZPL Zonenplan Landschaft der Gemeinden 
RRB mit Regierungsratsbeschluss rechtskräftig unter Schutz gestellt 
KRIP kantonaler Richtplan 
WRK Waldreservatskonzept 
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6.6. Potenzielle Waldreservate (N2) 

Lage / Ort (Menge) Gemäss nachfolgender Tabelle 4: 
Potenzielle Waldreservate gemäss Plan «Objekte mit besonderer Ziel-
setzung» / kantonalem Richtplan (KRIP) (83 ha) 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Im Plan «Waldfunktionen» sind weitere Gebiete als Vorrang Naturschutz 
ausgewiesen (potenzielle kantonalen Waldreservate). Diese sind im 
KRIP enthalten und grösstenteils bereits kommunal geschützt, d.h. in 
der Zonenplanung als Naturschutzgebiete ausgeschieden. Die potenzi-
ellen Waldreservate befinden sich fast ausschliesslich in kleinparzellier-
ten Privatwäldern. 

Ziele  Erhaltung und Förderung der wertvollen Lebensräume mit Flora und 
Fauna. 

 Für die verbleibenden potenziellen Waldreservate wird mittel- bis 
längerfristig eine Unterschutzstellung mit Regierungsratsbeschluss 
angestrebt. Dazu werden Schutz- und Pflegekonzepte ausgearbei-
tet. Die Abgeltungen erfolgen an die Waldbesitzenden. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Ausarbeitung von Nutz- und Schutzkonzepten, Verhandlung 
mit den Beteiligten nach kantonalen Prioritäten. 

Kreisforsting.  
Naturschutzfach-

stelle 

ab 2025 

Festsetzung der Nutz- und Schutzkonzepte mittels Regie-
rungsratsbeschlüssen und Abgeltungen nach kantonalen Prio-
ritäten. 

Regierungsrat ab 2025 

Zurückhaltende Bewilligungspraxis bei Anlässen und Einrich-
tungen im Wald (Bewilligungspflicht für Veranstaltungen). 

Einwohner- 
gemeinde, 

Amt für Wald  

laufend 

 

Federführung: Kreisforstingenieur 

Beteiligte: Revierförster, Waldbesitzende, Amt für Wald, Naturschutzfachstelle, 
Einwohnergemeinden, Sportamt 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Programm Naturschutz im Wald (Kanton Basel-Landschaft) 

Grundlagen: KRIP, Waldreservatskonzept beider Basel 
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Tabelle 4: Potenzielle Waldreservate 

Nr. Priorität Gemeinde 
WRK
Nr. 

Name 
Rechtsgrund-
lage, Schutz-
status 

Bedeutung 
Empfehlungen,  
Ziele/ Massnahmen  

Bemerkungen 

NSp1 II 
Ormalingen, 
Hemmiken 

87 Farnsberg ZPL (KRIP) kantonal 
Bisher keine kantonale Un-
terschutzstellung  

Erweiterung Schutzgebiet Rickenbach, Orma-
lingen, Buus, evtl. inkl. Ruinengelände 

NSp2 III 
Ormalingen, 
Wenslingen 

90 Stückelberg ZPL (KRIP) kantonal 
Bisher keine kantonale Un-
terschutzstellung (längerfris-
tige Planung)  

evtl. mit Kornchopf Wenslingen,  
Abgrenzung im Tal prüfen 

 

Tabelle 5: Erweiterungen zu bestehenden Schutzgebieten 

Nr. Priorität Gemeinde 
WRK
Nr. 

Name 
Rechtsgrund-
lage, Schutz-
status 

Bedeutung 
Empfehlungen,  
Ziele / Massnahmen  

Bemerkungen 

NS2 II Wenslingen  
Buech, Burgholden, 
Platten, Wasserfluh 
etc. 

KRIP kantonal  
Erweiterung des bestehenden Waldreservats 
N2 durch Privatwaldflächen. 

NS3 III Oltingen B18 
Rumpel-Chlapfen-
Schnäpfeflüeli 

KRIP kantonal  
Erweiterung des bestehenden Waldreservats 
N3 durch Privatwaldflächen. 

NS4  II 

Anwil, Rot-
henfluh, Ol-
tingen, 
Wenslingen 

A15 Tal ZPL (KRIP) kantonal  
Erweiterung des bestehenden Waldreservats 
N4 durch Privatwaldflächen. 

NS7 III Oltingen 93 Zig KRIP kantonal   
Erweiterung des bestehenden Waldreservats 
N7 durch Privatwaldflächen. 

NS8 III 
Ormalingen, 
Rothenfluh 

A12, 
88 

Wischberg ZPL (KRIP) kantonal  
Erweiterung des bestehenden Waldreservats 
N8 durch Privatwaldflächen 
Altholz- und Waldrandpotential im Privatwald. 

Prioritäten: I innerhalb der nächsten 5 Jahre in Angriff nehmen II 2. Priorität III 3. Priorität 
ZPL Zonenplan Landschaft der Gemeinden 
KRIP kantonaler Richtplan 
WRK Waldreservatskonzept 
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6.7. Ökologisch und wildbiologisch wichtige Waldränder (N3) 

Lage / Ort (Menge) Im ganzen Perimeter bestehen 120 km Waldränder, gemäss Plan «Ob-
jekte mit besonderer Zielsetzung» sind 70 km ökologisch wichtig. 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Strukturreiche Waldränder sind ein ökologisch wertvoller Lebensraum 
für viele seltene und gefährdete Arten. Gepflegte, stufige Waldränder 
besitzen meist ein hohes ökologisches Potenzial, ein geringeres Kon-
fliktpotenzial zum angrenzenden Landwirtschaftsgebiet und sind für die 
Bevölkerung ein attraktives Landschaftselement. Gestützt auf die Wald-
randpflegekonzepte wurden in den letzten 15 Jahren 26 km Waldränder 
aufgewertet und somit ein hoher Standard erreicht. Die Pflege dieser 
aufgewerteten, ökologisch wertvollen Waldränder hat Priorität (Investiti-
onsschutz). Das Finanzierungskonzept zwischen Einwohnergemeinden 
und Kanton hat sich bewährt und soll weitergeführt werden. 

Ziele  Aufwertung der Waldränder als ökologisch wertvoller und strukturrei-
cher Übergangslebensraum sowie als Waldkorridore zur Vernetzung 
von Lebensräumen unter Berücksichtigung der Ziel- und Leitarten 
(Anhang 9.6). 

 Stufige, gebuchtete, dornenreiche, vielfältige und artenreiche Wald-
ränder mit einer Tiefe von mindestens 15 Metern. 

 Kleinstrukturen für Reptilien und Kleinsäuger erhalten und schaffen. 

 Das angrenzende Landwirtschaftsland wird ebenfalls extensiv und 
naturnah bewirtschaftet. 

 35 km stufig aufgebaute Waldränder mit einer hohen ökologischen 
Qualität.  

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Die Pflege von bereits aufgewerteten Waldrändern hat Priori-
tät (Investitionsschutz). Eingriffe alle drei bis fünf Jahre. 

Amt für Wald,  
Revierförster 

laufend 

Neueinrichtungen gestufter Waldränder gem. Waldrandkon-
zepten. 

Amt für Wald,  
Revierförster  

laufend 

Eine kommunale Projektgruppe nimmt sich der Umsetzung 
des Waldrandes «Ob Löhr – Gasleitung» zügig an. Auf Grund 
der grossen Bedeutung als Vernetzungsachse wird eine 
grosszügige Waldrandtiefe (>15 Meter) angestrebt. 

Fachkommission 
Zonenplan Land-

schaft der Ge-
meinde Wenslin-

gen 

ab sofort 

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft (Offenland) wird in-
tensiviert (Lebensräume über Kulturgrenzen aufwerten). 

Naturschutzfach-
stelle, Revierförs-

ter 

laufend 

Finanzierung der Waldrandpflege ist sichergestellt. Naturschutzfach-
stelle, Einwohner-

gemeinde 

periodisch 

Qualitätskontrolle  Naturschutzfach-
stelle 

periodisch 
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Federführung: Kreisforstingenieur 

Beteiligte: Revierförster, Waldbesitzende, Naturschutzfachstelle, Einwohnerge-
meinden, Bewirtschaftende Offenland 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinden, Naturschutzfachstelle, Stiftungen 

Grundlagen: Waldrandpflegekonzepte der Einwohnergemeinden 
Waldränder ökologisch aufwerten - Leitfaden für die Praxis, Beiträge 
zum Naturschutz in der Schweiz Nr. 33/2013, 43 S., Hrsg. pronatura 
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6.8. Altholzinseln und Biotopbäume (N4) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter, vgl. Plan «Objekte mit besonderer Zielsetzung» 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Waldflächen mit Verzicht auf die Holznutzung (Naturwaldreservate, Alt-
holzinseln) und Biotopbäume sind wichtige Lebensräume für verschie-
dene Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, die auf alte Bäume und Totholz an-
gewiesen sind. Aktuell sind in den Schutzgebieten 57 ha (4% der Wald-
fläche) als Nutzungsverzichtsflächen ausgeschieden. Zudem wurden im 
Betriebsplan «Ergolzquelle 2001» in Wenslingen und in den Gebieten 
Eichligarten und Kei in Rothenfluh mehrere Altholzinseln ausserhalb von 
Schutzgebieten festgelegt. Die Altholzinseln und Biotopbäume aus-
serhalb der Schutzgebiete haben eine wichtige Vernetzungsfunktion 
zwischen den Schutzgebieten. 

Ziele  Auf insgesamt 5% (=71ha) der Waldfläche wird auf die forstliche 
Nutzung verzichtet. 

 Qualitativ gutes Alt- und Totholz ist über die ganze Waldfläche ver-
teilt. 

 In den bewirtschafteten Wäldern sollen möglichst gut verteilte Bio-
topbäume d.h. alte, dicke, ökologisch wertvolle Einzelbäume bis 
zum natürlichen Zerfall erhalten werden. Es werden im Wirtschafts-
wald 3-5 Biotopbäume pro ha angestrebt (Ziel BAFU 2030). 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Überprüfung der Altholzinseln im Rahmen der Betriebsplanre-
vision unter Berücksichtigung bestehender Altholzinseln. Aus-
scheidende Altholzinseln (Sturm etc.) werden flächengleich 
ersetzt. 

Betriebsplan-
pflichtige Waldbe-

sitzende 

ab 2022 

Einplanen von Altholzinseln bei der Erarbeitung von Pflege-
konzepten in Waldreservaten. 

Kreisforsting.  
Naturschutzfach-

stelle 

ab 2025 

Festlegen von Grundsätzen zur Erhaltung eines angemesse-
nen Anteils an Biotopbäumen im Betriebsplan zwecks Vernet-
zung der Naturwaldreservate/Altholzinseln. 

Betriebsplan-
pflichtige Waldbe-

sitzende 

ab 2022 

Schonung der Altholzinseln und Biotopbäume bei der Bewirt-
schaftung. Biotopbäume werden auch während des natürli-
chen Zerfalls nicht aus dem Bestand entfernt.  

Revierförster laufend 

Eine angemessene Abgeltung der Ertragsausfälle wird ange-
strebt. 

Waldbesitzende, 
Naturschutzfach-

stelle 

ab 2022 

 

Federführung: Revierförster 

Beteiligte: Amt für Wald beider Basel (Genehmigung Betriebsplan), Naturschutz-
fachstelle, Waldbesitzende 

Koordination: Festgesetzte und potenzielle Waldreservate 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde, Amt für Wald 
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Grundlagen: Kriterien zur Ausscheidung von Altholzinseln: 

 strukturreiche, ältere Laubmischwälder, mindestens mittleres 
Baumholz 

 naturgemässe Baumarten 

 Grösse 0.5 bis 5 ha 

 räumliche Verteilung, Vernetzung 

 Standorte: möglichst alle vorhandenen Waldstandorte, v.a. gute 
Standorte 

 Holzqualität kann schlecht sein 

 Vorkommen von speziellen Arten, Anzeichen für biologische 
Reife, Höhlenbäume etc. 

 geringes Gefährdungspotenzial für Waldbesuchende 

 keine Schutzfunktion für Strassen, Bauten etc. 

 ohne Waldrand 

 

Definition Biotopbaum (nach WSL13): 

 Ein Biotopbaum (Habitatbaum) ist ein lebender oder toter, ste-
hender Baum, der mindestens ein Mikrohabitat trägt.  

 Baummikrohabitate (BMH) lassen sich grob in 7 Gruppen eintei-
len: i) Höhlen im weiten Sinn, ii) Stammverletzungen und freilie-
gendes Holz, iii) Kronentotholz, iv) Wucherungen, v) feste und 
schleimige Pilzfruchtkörper, vi) epiphytische, epixylische und pa-
rasitische Strukturen sowie vii) Ausflüsse. Insgesamt werde 47 
verschiedene Mikrohabitate definiert. 

 Mit zunehmendem Alter und Durchmesser eines Baums nimmt 
die Anzahl und Vielfalt an BHM zu. 

 BHD ≥50 cm (Laubholz) bzw. ≥70 cm (Nadelholz). 

 Besondere Beachtung von seltenen BHM (Bsp. Pilzfruchtkörper 
auf einem lebenden Baum) und solchen mit besonders langer 
Entwicklungszeit (Bsp. grosse Mulmhöhlen). 

 Langfristige Sicherung:  
Es ist eigentümerverbindlich sichergestellt, dass der Baum bis 
zu seinem natürlichen Zerfall im Bestand verbleibt (z. B. mittels 
Markierung im Bestand, Einzeichnung in Karte, GPS). Muss der 
Biotopbaum aus Sicherheitsgründen vorzeitig gefällt werden, 
bleibt er als liegendes Totholz im Bestand. 
 

                                                

13 Bütler, R. et al 2020: Habitatbäume kennen, schützen und fördern. Merkblatt für die Praxis 64: 12 S.  
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6.9. Kleinwälder (N5) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter (145 Kleinwälder kleiner als 1.5 ha, wobei die Durch-
schnittsfläche 0.25 ha beträgt) 

Gemeinden Alle, insbesondere in Oltingen und Wenslingen 

Ausgangslage Kleinwälder und Feldgehölze erfüllen als Trittsteinbiotope eine wichtige 
Rolle für die Vernetzung der Lebensräume und bieten zahlreichen Tier-
arten Rückzugsräume. Zudem tragen sie massgebend zu einem attrakti-
ven Landschaftsbild bei. Als Versteck und Schlafplatz vieler Nützlinge 
(Greifvögel, Igel, Kleinsäuger, Ameisen etc.) sind sie auch für die Land-
wirtschaft von Nutzen. 

Ziele  Erhalt der Kleinwälder und Förderung der Struktur- und Baumarten-
vielfalt. 

 Aufwertung der Kleinwälder als ökologisch wertvoller und strukturrei-
cher Lebensraum und zur Vernetzung von Lebensräumen. 

 Das angrenzende Landwirtschaftsland wird ebenfalls extensiv und 
naturnah bewirtschaftet. 

 Die Kleinwälder werden nicht beweidet oder als Abfalldeponien 
missbraucht. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Kleinräumige Waldpflege mit Fokus auf die Baum- und Struk-
turvielfalt analog der Pflege von 6.7 Ökologisch und wildbiolo-
gisch wichtige Waldränder (N3). 

Revierförster laufend 

Schaffung von Strukturen, welche die Vernetzung fördern. Revierförster laufend 

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft (Offenland) wird in-
tensiviert (Lebensräume über Kulturgrenzen aufwerten). 

Einwohnerge-
meinden, 

Revierförster, 
Landwirte 

laufend 

Definieren der Leistungen, inkl. Abgeltung allfälliger Kosten. Waldbesitzende, 
Einwohnerge-

meinde 

laufend 

 

Federführung: Revierförster 

Beteiligte: Einwohnergemeinde, Waldbesitzende, Naturschutzfachstelle, Amt 
für Wald, Bewirtschaftende Offenland 

Koordination: Festgesetzte und potenzielle Waldreservate 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde, Naturschutzfachstelle 

Grundlagen: Bestandeskarte 
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6.10. Invasive Neobiota (N6) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Gebietsfremde, invasive Pflanzenarten, welche einheimische Arten ver-
drängen oder gefährden, nehmen im Wald stark zu. Dazu gehören z.B. 
das Drüsige Springkraut, der Sommerflieder, die Spätblühende und die 
Kanadische Goldrute, der Japanknöterich, das Falsche Weisse Stengel-
becherchen (Eschentriebsterben) und weitere Pflanzen- sowie Pilz- und 
Tierarten. Eine kantonale Neobiota-Arbeitsgruppe widmet sich der Um-
setzung der Neobiota-Strategie (LRV 2014/197, Beschluss vom 
15.01.2015) des Kantons Basel-Landschaft (auch ausserhalb des Wal-
des). Der kantonale Waldschutzdienst erarbeitet Empfehlungen zur 
Überwachung, Prävention und Bekämpfung von invasiven Neobiota.  

Ziele  Verhinderung einer weiteren Ausbreitung problematischer Arten. 

 Sicherstellung der Bekämpfung invasiver Neobiota insbesondere auf 
Standorten der Priorität 1 und 2 (stark sensible und sensible Stand-
orte gemäss Massnahmenkatalog Absatz 3.4.4 der Neobiota-Strate-
gie). Dies sind zum Beispiel Naturschutzgebiete und Waldverjün-
gungsflächen. 

 Verhindern von Neuansiedlungen invasiver Neobiota (Absatz 3.4.1). 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Erarbeitung eines Konzepts auf Gemeinde- oder Revierebene 
und Bekämpfung im Rahmen der Möglichkeiten durch die Ein-
wohnergemeinden und den Forstbetrieb (im Wald). 

Einwohnerge-
meinde,  

Revierförster 

laufend 

Zusammenarbeit mit Freiwilligen bei der Bekämpfung der Ne-
obiota, insbesondere Neophyten, z.B. mit lokalen (Natur-
schutz)-Vereinen. 

Einwohnerge-
meinde,  

Revierförster 

laufend 

Bekämpfung in Naturschutzgebieten, insbesondere ehemali-
gen Gruben (Pionierstandorte). 

Naturschutzfach-
stelle,  

Revierförster 

laufend 

Bekämpfung in Gruben und Deponien. Betreiber laufend 

Bekämpfung im Rahmen der kantonalen Neobiota-Strategie. SIT laufend 

 

Federführung: Einwohnergemeinde, Sicherheitsinspektorat, Waldschutzdienst 

Beteiligte: Revierförster, Waldbesitzende, Naturschutzfachstelle, Amt für Wald, 
Anlagebetreiber 

Koordination: 
Sicherheitsinspektorat SIT, Fachstelle für biologische und chemi-
sche Sicherheit (auch ausserhalb des Waldes), Waldschutzdienst 

Kosten/Finanzierung: In den Waldreservaten und im Staatswald durch Kanton BL, aus-
serhalb der Waldreservate: Besitzende oder Einwohnergemeinde 

Grundlagen: FrSV (SGS 814.911) Art. 15, 16, 52 sowie Anhang 2. PGesV (SGS 

916.20) Art. 1, 2, 18, 104 sowie die Anhänge 1 bis 3. 

Neobiota-Strategie des Kantons Basel-Landschaft. Infoblätter unter 

www.neobiota.bl.ch 
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6.11. Wildruhegebiete (E1) 

Lage / Ort (Menge) Lage und Fläche noch offen 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Die Erholungsnutzung während 7 Tagen und 24 Stunden, besonders 
die alltägliche Nutzung durch Spaziergängerinnen und Spaziergänger, 
Kleingruppen, Bikende, Hunde, etc. führt punktuell zu einer übermässi-
gen Störung des Wildes und bodenbrütender Arten. Besonders betrof-
fen sind die ebenen, leicht zugänglichen Waldgebiete, wie z.B. das 
Grossholz in Wenslingen und Ormalingen oder der Rothenflüher Berg. 
Kein grosses Störungspotenzial besteht abseits der Wege in den Steil-
hanggebieten. Dort findet die Erholung hauptsächlich linear auf Wegen 
statt. Immer häufiger sind Erholungssuchende nach Einbrechen der 
Dunkelheit mit hellen Taschenlampen unterwegs und stören so die Wild-
tiere.  

Im rechtskräftigen WEP 2000 wurden die grösseren Naturschutzgebiete 
als Wildruhegebiete bezeichnet. In den zwischenzeitlich durch den Re-
gierungsrat beschlossenen Schutzverordnungen sind Regelungen zur 
Besucherlenkung (Wegegebote, ganzjähriger Leinenzwang, Veranstal-
tungsverbote abseits von Wegen etc.) enthalten. Diese Schutzgebiete 
sind gut über den Perimeter verteilt, einzig im Gebiet «Grossholz» gibt 
es keine Regelungen zu Lenkungsmassnahmen. 

Seitens OL-Vertretenden besteht ein grosses Interesse, die Laufgebiete 
der OL-Karten «Grossholz», «Kei-Tiersteinberg» und «Schafmatt» im 
bisherigen Rahmen und mit möglichst wenigen Einschränkungen benut-
zen zu dürfen. 

In der laufenden Revision der Jagdgesetzgebung werden auch die Rah-
menbedingungen zur Ausscheidung von Wildruhegebieten überarbeitet, 
so dass zum jetzigen Zeitpunkt die Festlegung von Wildruhegebieten 
nach der alten Gesetzesgrundlage wenig Sinn macht. Im Rahmen eines 
Pilotprojektes sollen unter Einbezug der Betroffenen wirkungsvolle Wild-
ruhegebiete und vollziehbare Schutzbestimmungen erarbeitet werden. 
Aktuell besteht vor allem im Gebiet «Grossholz» in Wenslingen Hand-
lungsbedarf. 

Ziele  Schaffung von ungestörten Räumen, welche Bodenbrütern und Wild 
a) als Einstandsgebiete (Deckungen), b) als Zufluchtsgebiete bei 
Beunruhigungen, c) zur Brut und Aufzucht und d) als ungestörte 
Austrittgebiete dienen. 

 Ermöglichen eines Nebeneinanders von individuellen Erholungssu-
chenden/Kleingruppen/Veranstaltungen und Wildtieren. 

 Einbezug von Individualsportlern und Veranstaltern von Anlässen. 
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Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Erarbeitung von wirksamen Ruhegebieten und Schutzmass-
nahmen für Wildtiere und Vögel in störungsreichen Gebieten. 
Dabei werden die Betroffenen sowie Gebiete ausserhalb des 
Waldes einbezogen. Pilotprojekt mit Start 2020 und Abschluss 
2023. Erlass durch den Regierungsrat. 

kantonale Fach-
stelle Jagd 

2023 

Ausscheiden eines oder mehrerer Wildruhegebiete im Gebiet 
«Grossholz» in Wenslingen im Rahmen der Waldentwick-
lungsplanung. 

kantonale Fach-
stelle Jagd 

2020 

In den kantonalen Naturschutzgebieten werden die Störungen 
für Wildtiere durch konsequenten Vollzug der Schutzverord-
nungen des Regierungsrates minimiert. Veranstaltungen wer-
den nicht oder nur ausnahmsweise bewilligt.  

Einwohnerge-
meinden,  

Amt für Wald 

laufend 

Flankierende waldbauliche Massnahmen im Sinne der Wildbi-
otophege (stufige Waldränder, Schliessung von Trampelpfa-
den mit Asthaufen, Dickungen, o.ä.). 

Forstbetrieb laufend 

Beschilderung der Wildruhegebiete mit Hinweistafeln an mar-
kanten Punkten mit Verhaltenshinweisen (Hunde an der Leine 
führen, Wege nicht verlassen). 

Einwohnerge-
meinde 

2023 

Information von OL-Vereinen, IG Baselbieter Sportverbände, 
Kletterverband, Geocacher, Schulen, Pfadi etc. und der Öf-
fentlichkeit. 

Einwohnerge-
meinde,  

kantonale Fach-
stelle Jagd 

periodisch 

Bezeichnung der Wildruhegebiete in den OL-Karten. OL-Vereine periodisch 

 

Federführung: kantonale Fachstelle Jagd 

Beteiligte: Einwohnergemeinden, Jägerschaft, Revierförster, Amt für Wald, Re-
gionaler OL-Verband Nordwestschweiz, Sportamt 

Koordination: Veranstaltungen, Naturschutzgebiete 

Kosten/Finanzierung: Beschilderung durch Einwohnergemeinden (Informationstafeln sind 
zum Selbstkostenpreis bei der Fachstelle für Jagd zu beziehen). 

Grundlagen: Kantonale Jagdgesetzgebung  

Bestehende OL-Karten: siehe Objektblatt «6.14 Veranstaltungen 

(E5)» 
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6.12. Erholungseinrichtungen (E2) 

Lage / Ort (Menge) Verschiedene Objekte über den ganzen WEP-Perimeter verteilt, vgl. 
Plan «Objekte mit besonderer Zielsetzung» 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Erholungseinrichtungen wie Waldhütten, Aussichtspunkte, Feuerstellen 
und Rastplätze im WEP-Perimeter werden von Erholungssuchenden gut 
frequentiert und sind somit ein Schlüsselelement bei der Lenkung im 
Wald. 

Um solche Erholungseinrichtungen findet teilweise flächige Erholungs-
nutzung statt, mit negativen Folgen für den Wald (herumliegender Ab-
fall, Bodenverdichtung, Vegetationsschäden, etc.). 

Diese Einrichtungen / Anlagen gelten als Werke, wodurch möglicher-
weise erhöhte Sicherheitsanforderungen an die Bestockung rund um 
diese Einrichtungen entstehen. Dies stellt insbesondere bei Schadereig-
nissen (z.B. Trockenschäden) eine grosse Herausforderung für die Ver-
antwortlichen dar. Eine regelmässige Kontrolle des Baumbestandes so-
wie der Erholungsinfrastrukturen und notwendige Massnahmen für die 
Gewährung der Sicherheit sind notwendig. 

Es ist notwendig, dass die Wald- resp. Werkeigentümer und die Einwoh-
nergemeinden die gewünschten Unterhaltsstandards und deren Finan-
zierung gemeinsam regeln.  

Ziele  Neue Erholungseinrichtungen und neue Ansprüche an die Erho-
lungsnutzung sind, wenn immer möglich, in der Nähe von bestehen-
den Erholungseinrichtungen zu planen. 

 In Wäldern rund um die Erholungseinrichtungen wird Holzproduktion 
betrieben. Bei der Holzernte wird auf die Ansprüche der Erholungs-
suchenden sowie auf Sicherheitsaspekte Rücksicht genommen. 

 Kontrolle und Unterhalt (Verantwortlichkeiten inkl. Finanzierung) der 
Erholungseinrichtungen, Rastplätze und des Baumbestandes im und 
am Wald sind geregelt. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Bestehende Erholungseinrichtungen werden weiter betrieben 
und unterhalten (inkl. Regelung/Finanzierung der Abfallbesei-
tigung). Nicht mehr benötigte Erholungseinrichtungen müssen 
vollständig rückgebaut werden. 

Werkeigentümer, 
Einwohnerge-

meinden 

laufend 

Erstellung neuer Erholungseinrichtungen möglichst in Gebie-
ten mit bestehenden Erholungseinrichtungen (Konzentration). 

Einwohnerge-
meinde 

bei Bedarf 

Sauberkeit und Sicherheit der Erholungseinrichtungen ge-
währleisten, regelmässige Kontrolle und Unterhalt (Forstper-
sonal, Gemeindepersonal). Die Kontrollen werden mit Datum, 
Kontrollumfang und Unterschrift dokumentiert. 

Werkeigentümer, 
Einwohnerge-

meinde 

laufend 

Die Unterhaltsstandards, die Zuständigkeiten und die Finan-
zierung der Unterhaltsmassnahmen werden schriftlich verein-
bart. 

Werkeigentümer, 
Einwohnerge-

meinde 

2022 
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Laufende Information über das Verhalten im Wald. Waldbesitzende, 
Revierförster,  
Amt für Wald 

laufend 

 

Federführung: Werkeigentümer (mit Unterstützung des Revierförsters) 

Beteiligte: Waldbesitzende, Einwohnergemeinde, Amt für Wald, Waldbewirt-
schaftende 

Koordination: Gesetzesvollzug und Aufgaben der Gemeinden 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde, Werkeigentümer 

Grundlagen: Waldrechtliches Bewilligungsverfahren bei Neuanlagen 

Infoblatt vom Amt für Wald beider Basel «Aktuelle 

Trockenheitsschäden im Wald Informationen an die 

Einwohnergemeinden und Bürgergemeinden BL» vom Juni 2019 
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6.13. Waldspielgruppen, Waldkindergärten und Pfadiplätze (E4) 

Lage / Ort (Menge) Verschiedene Objekte über den ganzen WEP-Perimeter verteilt, vgl. 
Plan «Objekte mit besonderer Zielsetzung» 

Gemeinden Anwil, Hemmiken, Ormalingen, Rothenfluh, Wenslingen 

Ausgangslage Waldspielgruppen, Kindergärten, Schulen und Jugendgruppen (Pfadi 
etc.) besuchen den Wald immer häufiger. Diese Entwicklung ist im Sinn 
der Wald- und Umweltbildung zu fördern. Die meisten Gruppen besu-
chen dabei immer wieder dieselben Plätze, an welchen gewisse Einrich-
tungen (z.B. Waldsofa, Feuerstelle, Materialkiste) vorhanden sind. Bei 
der Auswahl der Plätze muss allen Interessen, auch dem Naturschutz 
und der Verhinderung übermässiger Störungen, Rechnung getragen 
und auf gute Zugangsmöglichkeit zu Fuss geachtet werden. 

Ziele  Konzentration der Plätze auf Gebiete mit bestehenden Erholungs-
einrichtungen oder geringem Störungspotential. 

 In Wäldern rund um die Plätze wird Holzproduktion betrieben. Bei 
der Holzernte wird auf die Ansprüche der Nutzer sowie auf Sicher-
heitsaspekte Rücksicht genommen. 

 Kontrolle und Unterhalt (Verantwortlichkeiten inkl. Finanzierung) sind 
geregelt. 

 Die Betreiber haben die entsprechenden Bewilligungen der Einwoh-
nergemeinde und das Einverständnis der Waldbesitzenden. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Aktuell genutzte Bildungs- und Spielplätze werden auf deren 
Zulässigkeit überprüft und gegebenenfalls geschlossen. 

Einwohnerge-
meinde,  

Revierförster 

2022 

Planung neuer Standorte in Gebieten mit bestehender Infra-
struktur (Konzentration). Mehrfachnutzung der gleichen Plätze 
anstreben. 

Einwohnerge-
meinde,  

Revierförster 

bei Bedarf 

Bewilligung für Einrichtung und Betrieb einholen. Trägerschaft 2022, bei 
Bedarf 

Zuständigkeit für Sauberkeit und Unterhalt regeln (inkl. Finan-
zierung). 

Einwohnerge-
meinde 

mit Bewilli-
gungsertei-

lung 

Überwachung der Sicherheit und Entfernen von gefährlichen 
Bäumen. 

Trägerschaft, Re-
vierförster  

periodisch 

 

Federführung: Einwohnergemeinde 

Beteiligte: Revierförster, Waldbesitzende, Amt für Wald, Trägerschaft 

Koordination: Erholungseinrichtungen, Waldreservate 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde (Schule), Trägerschaft 

Grundlagen: Waldrechtliches Bewilligungsverfahren gem. § 14ff kWaV  

Merkblatt “Waldkindergärten und Waldspielgruppen” 
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6.14. Veranstaltungen (E5) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Veranstaltungen, insbesondere diejenigen abseits der Wege, führen zu 
Störungen von Wildtieren und Vögeln. Veranstaltungen im Wald unter-
liegen daher ab einer Teilnehmerzahl von 50 Personen einer Melde-
pflicht oder erfordern eine Bewilligung gemäss dem Dekret über die Be-
willigung von Veranstaltungen im Wald. 

Nicht alle Veranstalter sind sich dessen bewusst, was in einzelnen Fäl-
len zu Störungsmeldungen (Störungen von Wild, Häufung von Veran-
staltungen im gleichen Gebiet etc.) von verschiedener Seite führt (Ja-
gende, Naturschützende, Einwohnergemeinden, Waldbesitzende). 

Orientierungslaufende möchten die bestehenden OL-Karten «Gross-
holz», «Kei-Tiersteinberg» und «Schafmatt» im bisherigen Rahmen 
möglichst ohne grössere Einschränkungen nutzen können. Dabei wird 
das Laufgebiet «Grossholz» aufgrund der guten Erreichbarkeit deutlich 
stärker frequentiert als die beiden anderen Karten. 

Ziele  Eingrenzung der Störung von Flora und Fauna durch Veranstaltun-
gen auf ein vertretbares Mass. 

 Ermöglichen von naturverträglichen Veranstaltungen. 

 Begrenzung der Konflikte zwischen Veranstaltungen mit anderen 
Waldnutzenden. 

 Korrekter Vollzug des Bewilligungsverfahrens für Veranstaltungen. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Erteilen von Veranstaltungsbewilligungen nach Vernehmlas-
sung bei interessierten Stellen. 

Einwohnerge-
meinde, 

Amt für Wald 

laufend 

In Wildruhegebieten finden keine Veranstaltungen statt (Aus-
nahmen gemäss Jagdverordnung § 23). 

Einwohnerge-
meinde, 

Amt für Wald 

laufend 

Die Bestimmungen der bestehenden Naturschutzgebiete (ge-
nerelle Bewilligungspflicht für Veranstaltungen, keine Veran-
staltungen in der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis 31. Juli, 
besondere Auflagen) und der Wildruhegebiete werden durch-
gesetzt. 

Einwohnerge-
meinde, 

Amt für Wald 

laufend 

Bei der geplanten Unterschutzstellung von Waldreservaten 
wird die Verhältnismässigkeit und Ausgewogenheit von Ein-
schränkungen im Einzelfall geprüft. Permanente Sperrgebiete 
für Veranstaltungen werden nur in naturschützerisch begrün-
deten Einzelfällen festgelegt. 

Amt für Wald,  
Naturschutzfach-

stelle 

laufend 

Bei der Revision bestehender OL-Karten bzw. der Neuerar-
beitung einer OL-Karte werden das Amt für Wald und die Na-
turschutzfachstelle beigezogen. 

Regionaler OL 
Verband Nord-
westschweiz 

laufend 
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In den OL-Karten werden Wildruhegebiete und Gebiete mit 
Veranstaltungsverbot abseits von Wegen eingezeichnet. 

Regionaler OL 
Verband Nord-
westschweiz 

laufend 

 

Federführung: Einwohnergemeinde, Amt für Wald beider Basel 

Beteiligte: Amt für Wald beider Basel, Einwohnergemeinde, Fachstelle Jagd, 
Revierförster, Veranstalter, Jagdgesellschaften, lokale Naturschutz-
vereine, Naturschutzfachstelle, Regionaler OL-Verband NWS 

Koordination: Wildruhegebiete, festgesetzte und potenzielle Waldreservate 

Kosten/Finanzierung: Veranstalter 

Grundlagen: Dekret über die Bewilligung von Veranstaltungen im Wald 

Schutzverordnungen zu den Waldreservaten 

Bestehende OL-Karten (Kartenblätter: Grossholz, Schafmatt, Kei-

Tiersteinberg) 
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6.15. Biken (E6) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter, vgl. Plan «Erschliessung und Wegbenutzung» 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Gemäss Waldgesetz ist Radfahren grundsätzlich auf befestigten Wald-
wegen erlaubt und im übrigen Waldareal verboten. Ausnahmen können 
vom Einwohnergemeinderat mit Zustimmung des Amtes für Wald bewil-
ligt werden. Mit dem WEP 2000 wurden einzelne unbefestigte Wege 
durch die Einwohnergemeinden für Bikende freigegeben (vgl. Tabelle 6 
und Plan «Erschliessung und Wegebenutzung»). 

Das Bedürfnis, im Wald auf Waldstrassen, aber auch auf schmalen Pfa-
den zu biken ist gross und nimmt laufend zu. Dieser Trend wird momen-
tan durch E-Mountainbikes befeuert. Die rechtliche Situation und die An-
sprüche führen dazu, dass im ganzen WEP-Gebiet von Bikenden auch 
illegale Wege befahren werden. So entstehen Konflikte mit anderen 
Waldbenutzenden, Behörden und der Natur. Es bestehen heute man-
gelnde Kenntnisse über die geltende Rechtslage und über den «Moun-
tainbike Verhaltenskodex» vom Verein trailnet.ch.  

Ziele  Das Biken soll im geordneten Rahmen möglich sein und Konflikte 
geregelt werden. 

 Lenkung der Bikenden auf die explizit dafür vorgesehenen Bikestre-
cken und lastwagenbefahrbaren Waldstrassen zur Reduktion der 
Konflikte mit anderen Waldnutzenden und dem Naturschutz. 

 Kommunikation der bewilligten Bikerouten an Bikende, Wandernde 
und Anbietende von Bikeroutenvorschlägen. 

 Durchsetzen des Fahrverbots auf dafür nicht geeigneten und nicht 
bewilligten Strecken. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Die Einwohnergemeinden werden angehalten, die im Plan 
«Erschliessung und Wegebenutzung» bezeichneten Lücken 
im Bikerouten-Netz mittels Gemeinderatsbeschluss zu 
schliessen. Betreffend Strecke B7 wird auf die Bewilligungs-
anforderungen im Kanton AG verwiesen (siehe Grundlagen). 

Einwohnerge-
meinde 

2022 

Signalisation der Strecken und Information der Öffentlichkeit. Einwohnerge-
meinde 

2022 

Freigabe von Bike-Strecken abseits befestigter Wege: Ertei-
lung Bewilligung für nichtforstliche Kleinbauten und Kleinanla-
gen (§ 14ff kWaV) durch Einwohnergemeinderat (mit Einver-
ständnis der Waldbesitzenden und des Amts für Wald, auf 
Wanderwegen zusätzlich Fachstelle Wanderwege, in Natur-
schutzgebieten zusätzlich Naturschutzfachstelle). 

Einwohnerge-
meinde 

bei Bedarf 

Einhalten des «Mountainbike Verhaltenskodex». Bikende laufend 

Durchsetzen des Fahrverbots auf dafür nicht geeigneten und 
nicht bewilligten Strecken. 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 
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Federführung: Kreisforstingenieur 

Beteiligte: Einwohnergemeinde (Bewilligungsinstanz), Waldbesitzende, Amt für 
Wald beider Basel, Verein Wanderwege beider Basel, Fachstelle 
Fuss- und Wanderwege, Naturschutzfachstelle, Revierförster, Verein 
trailnet.ch 

Koordination: 
Gemeindeübergreifend, festgesetzte und potenzielle Waldreservate, 
Wildruhegebiete, Wanderwege, Gesetzesvollzug und Aufgaben Ein-
wohnergemeinde 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde 

Grundlagen: Kantonales Waldgesetz § 10 und kantonale Waldverordnung § 15, 

eidg. Strassenverkehrsgesetz Art. 43 (Verkehrstrennung) 

Schutzverordnungen der Waldreservate 

Signalisation gemäss VSS-Norm SN 640 829a (Merkblatt Nr. 124-

10-03 “Signalisation von Waldstrassen und Maschinenwegen”, 

www.wald-basel.ch) 

Mountainbike Verhaltenskodex (vgl. Anhang 9.2) 

 

Für die Strecke B7 gilt: Die vorgesehene Bikestrecke abseits von 

Waldstrassen im Gebiet Ruebholde/Sol liegt teilweise im 

Gemeindebann von Wegenstetten und damit im Kanton Aargau. Die 

geplante Strecke verläuft auf einem Maschinenweg. Gemäss § 13 

AWaG (Waldgesetz des Kantons Aargau vom 1.7.1997) gehören 

Reiten und Fahren abseits von Waldstrassen und Waldwegen zu 

den unzulässigen nachteiligen Nutzungen. Der Gemeinderat kann 

bei Vorliegen wichtiger Gründe mit der vorgängigen Zustimmung der 

Waldeigentümer und des Kreisforstamtes sowie nach 30tägiger 

öffentlicher Auflage das Reiten und nichtmotorisierte Fahren abseits 

von Waldstrassen und Waldwegen auf einzelnen Strecken 

ausnahmsweise bewilligen ($ 22f AWaV, Verordnung zum 

Waldgesetz des Kantons Aargau vom 16.12.1998). 
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Tabelle 6: Koordinationsaufgaben Biken im Wald. 

Nummer 
Lokalname 

Beschreibung  Gemeinden Bemerkung 

B1 
Tal 

Vorgeschlagene Radwegverbindung von  
Rothenfluh nach Oltingen; Verfügung gem. § 10 
Abs 2 kWaG 

WEP 
2000 

Anwil, Oltin-
gen 

Abbildung 4 

B2 
Farnsberg 

Vorgeschlagene Radwegverbindung Cholacher – 
Ruine Farnsburg; Verfügung gem. § 10 Abs 2 
kWaG 

WEP 
2000 

Ormalingen Neu: Aufgrund der Mer-
gelgrube sind bauliche 
Massnahmen notwendig 
Abbildung 5 

B3 
Grossholz 

Vorgeschlagene Radwegverbindung nach Wens-
lingen; Verfügung gem. § 10 Abs 2 kWaG. 
WEP 2019: Die Rückegasse ist zum Biken nicht 
freigegeben. 

WEP 
2000 

Ormalingen Abbildung 6 

B4 
Wischberg 

Vorgeschlagene Radwegverbindung; Verfügung 
gem. § 10 Abs. 2 kWaG 

WEP 
2000 

Ormalingen Abbildung 7 

B5 
Dornholde 

Im WEP 2000 vorgeschlagene Radwegverbin-
dung.  

WEP 
2000 

Rothenfluh Bewilligung hinfällig, da 
der Weg zur Wald-
strasse ausgebaut 
wurde. Damit ist das 
Radfahren erlaubt. 

B6 
Rütenen 

Gewünschte und benutzte Radwegstrecke auf 
unbefestigtem Fussweg entlang der Hangkante 
(Banntagsweg).  
Nicht bewilligungsfähig; Signalisation «keine 

Bikestrecke» durch Gemeinderat Wenslingen. 

neu Wenslingen Abbildung 6 

B7 
Sol 

Gewünschte und benutzte Radwegstrecke nach 
Wegenstetten; 
Bewilligungsfähig; Verfügung gem. § 10 Abs. 2 

kWaG 

neu Rothenfluh Abbildung 8 
 
Gilt für den Wegab-
schnitt im Kanton BL. 
Für den Abschnitt in 
Wegenstetten gelten die 
gesetzlichen Richtlinien 
des Kt. AG (vgl. oben). 
Es wird dringend emp-
fohlen das Vorhaben 
vorgängig mit dem Ge-
meinderat, der Jagdge-
sellschaft, dem Kreis-
forstamt und ggf. weite-
ren involvierten Kreisen 
zu besprechen. 

B8 
Geissflue 

Gewünschte und benutzte Radwegstrecke auf 
unbefestigtem Wanderweg auf die Geissflue 
(entlang Gemeindegrenze).  
Nicht bewilligungsfähig, da schmaler Wander-
weg; Signalisation «keine Bikestrecke» durch 
Gemeinderat Oltingen. 

neu Oltingen Abbildung 9 

B9 
Talweiher 

Gewünschte und benutzte Radwegstrecke von 
Talweiher nach Anwil;  
Bewilligungsfähig; Verfügung gem. § 10 Abs. 2 

kWaG 

neu Anwil Abbildung 10 

B10 
Tal 

Gewünschte und benutzte Radwegstrecke von 
Rothenfluh nach Oltingen;  
Bewilligungsfähig; Verfügung gem. § 10 Abs. 2 

kWaG 

neu Rothenfluh Abbildung 10 

B11  
Isleten 

Strecke auf Stichstrasse (Sackgasse), welche di-
rekt in das Naturschutzgebiet entlang der Gaslei-
tung führt. Bikeverbot auf Waldstrasse. 

neu Wenslingen Abbildung 6 

 



 

Waldentwicklungsplan Ergolzquelle 2020-2035  
Genehmigtes Exemplar (RRB Nr. 2021-193 vom 09. Februar 2021)  65/114 

 

Abbildung 4: Bikestrecke Rothenfluh - Oltingen 

 

Abbildung 5: Bikestrecke Farnsberg. 
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Abbildung 6: Bikestrecken Grossholz, Rütenen. 

 

Abbildung 7: Bikestrecke Wischberg. 
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Abbildung 8: Bikestrecken von Rothenfluh nach Wegenstetten. 

 

Abbildung 9: Bikestrecke Geissflue. 
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Abbildung 10: Bikestrecken Tal. 
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6.16. Reiten (E7) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter, vgl. Plan «Erschliessung und Wegbenutzung» 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Das Reiten ist auf befestigten Waldstrassen erlaubt, im übrigen Wald 
und auf Fusswegen dagegen verboten. Das Bedürfnis, auf Waldstras-
sen aber auch auf unbefestigten Wegen zu reiten, ist gross. 

Die Einwohnergemeinden können das Reiten auf unbefestigten Weg-
strecken mit Zustimmung der Waldbesitzenden und des Amtes für Wald 
bewilligen, soweit die Wald- und Naturerhaltung darunter nicht leidet 
und keine Konflikte auf Wanderwegen entstehen. 

Mit dem WEP 2000 wurden einzelne unbefestigte Wege durch die Ein-
wohnergemeinden für Reitende freigegeben (vgl. Tabelle 7 und Plan 
«Erschliessung und Wegebenutzung»). Reitverbote sind in Grundwas-
serschutzzonen teilweise signalisiert (Grossholz in Wenslingen und Or-
malingen). 

Ziele  Keine Konflikte zwischen Reitenden und anderen Waldbenutzenden. 

 Konfliktfreie Nutzung der erlaubten Reitstrecken durch die Reiten-
den. 

 Keine Schäden an den Waldwegen durch Reitenden. 

 Keine Verunreinigungen in Grundwasserschutzzonen. 

 Bekanntmachung der geltenden Regelungen. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Die Einwohnergemeinden werden angehalten, die im Plan 
«Erschliessung und Wegebenutzung» bezeichneten Lücken 
für Reitende mittels Gemeinderatsbeschluss zu schliessen. 
Betreffend Strecke R7 wird auf die Bewilligungsanforderungen 
im Kanton AG verwiesen (siehe Grundlagen). 

Einwohnerge-
meinde 

2022 

Signalisation der Strecken und Information der Öffentlichkeit. Einwohnerge-
meinde 

2022 

Freigabe von Reit-Strecken abseits befestigter Wege gemäss 
Plan «Erschliessung und Wegbenutzung»: 

Erteilung Bewilligung für nichtforstliche Kleinbauten und Klein-
anlagen (§ 14ff kWaV) durch Einwohnergemeinderat (mit Ein-
verständnis der Waldbesitzenden und des Amts für Wald, auf 
Wanderwegen zusätzlich Fachstelle Wanderwege, in Natur-
schutzgebieten zusätzlich Naturschutzfachstelle). 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 

Einhalten des Verhaltenscodex «12 Gebote für das Reiten im 
Wald» 

Reitende laufend 

Durchsetzen des Reitverbots auf dafür nicht geeigneten und 
nicht bewilligten Strecken. 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 
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Federführung: Kreisforstingenieur 

Beteiligte: Einwohnergemeinden (Bewilligungsinstanz), Waldbesitzende, Re-
vierförster, Amt für Wald beider Basel, Fachstelle für Fuss- und 
Wanderwege, Naturschutzfachstelle, Reitende (Reiterorganisatio-
nen). 

Koordination: 
Gemeindeübergreifend, festgesetzte und potenzielle Waldreservate, 
Wildruhegebiete, Wanderwege, Gesetzesvollzug und Aufgaben Ein-
wohnergemeinde 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde 

Grundlagen: Kantonales Waldgesetz § 10 und kantonale Waldverordnung § 15.  

«12 Gebote für das Reiten im Wald» (vgl. Anhang 9.3) 

 

Für die Strecke R7 gilt: Die vorgesehene Reitstrecke abseits von 
Waldstrassen im Gebiet Ruebholde/Sol liegt teilweise im Gemeinde-
bann von Wegenstetten und damit im Kanton Aargau. Die geplante 
Strecke verläuft auf einem Maschinenweg. Gemäss § 13 AWaG 
(Waldgesetz des Kantons Aargau vom 1.7.1997) gehören Reiten 
und Fahren abseits von Waldstrassen und Waldwegen zu den unzu-
lässigen nachteiligen Nutzungen. Der Gemeinderat kann bei Vorlie-
gen wichtiger Gründe mit der vorgängigen Zustimmung der Waldei-
gentümer und des Kreisforstamtes sowie nach 30tägiger öffentlicher 
Auflage das Reiten und nichtmotorisierte Fahren abseits von Wald-
strassen und Waldwegen auf einzelnen Strecken ausnahmsweise 
bewilligen ($ 22f AWaV, Verordnung zum Waldgesetz des Kantons 
Aargau vom 16.12.1998). 
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Tabelle 7: Koordinationsaufgaben Reiten im Wald. 

Nummer 
Lokalname 

Beschreibung  Gemeinden Bemerkung 

R4  
Tal 

Vorschlag Reitwegverbindung nach Oltingen; 
Verfügung gem. § 10 Abs 2 kWaG 

WEP 
2000 

Anwil, Oltin-
gen 

Abbildung 11 

R5  
Farnsberg 

Vorschlag Reitwegverbindung Cholacher – Ruine 
Farnsburg; Verfügung gem. § 10 Abs 2 kWaG 

WEP 
2000 

Ormalingen Neu: Aufgrund der Mer-
gelgrube sind bauliche 
Massnahmen notwen-
dig. Abbildung 12 

R6 
Grossholz  

Vorgeschlagene Reitwegverbindung nach Wens-
lingen; Verfügung gem. § 10 Abs 2 kWaG.  
WEP 2019: Die Rückegasse ist zum Reiten nicht 
freigegeben. 

WEP 
2000 

Ormalingen Abbildung 13 

R7  
Sol 

Vorgeschlagene Reitwegverbindung nach We-
genstetten; Verfügung gem. § 10 Abs 2 kWaG 

WEP 
2000 

Rothenfluh Neu: bewilligungsfähig 
Abbildung 14 
 
Gilt für den Wegab-
schnitt im Kanton BL. 
Für den Abschnitt in 
Wegenstetten gelten die 
gesetzlichen Richtlinien 
des Kt. AG (vgl. oben). 
Es wird dringend emp-
fohlen das Vorhaben 
vorgängig mit dem Ge-
meinderat, der Jagdge-
sellschaft, dem Kreis-
forstamt und ggf. weite-
ren involvierten Kreisen 
zu besprechen. 

R8  
Eichligarten 

WEP 2000: Konflikt wegen stark berittener Stre-
cke auf unbefestigtem Weg. 
WEP 2019: Der Gemeinderat Rothenfluh beo-
bachtet die Entwicklung und trifft bei Bedarf Mas-
snahmen. 

WEP 
2000 

Rothenfluh  

R9 
Isleten 

WEP 2000: Konflikt wegen stark berittener Stre-
cke quer durch den Wald. 
WEP 2019: Konflikt gelöst. Es besteht kein 
Handlungsbedarf mehr. 

WEP 
2000 

Rothenfluh, 
Ormalingen 

 

R10 
Wischberg 

Vorgeschlagene Reitwegverbindung; Verfügung 
gem. § 10 Abs. 2 kWaG 

WEP 
2000 

Ormalingen Abbildung 15 

R 11 
Ebnet 

WEP 2000: Konflikt durch das Reiten auf unbe-
festigtem Weg durch Wasserschutzzone. 
WEP 2019: Konflikt besteht gemäss Aussage 
des Gemeinderates Rothenfluh nicht mehr, kein 
Handlungsbedarf mehr. 

WEP 
2000 

Rothenfluh  

R12 
Dornholden 

Vorgeschlagene Reitwegverbindung; Verfügung 
gem. § 10 Abs. 2 kWaG 

WEP 
2000 

Rothenfluh Bewilligung hinfällig, da 
der Weg zur Wald-
strasse ausgebaut 
wurde. Damit ist das 
Reiten erlaubt. 

R13 
Rütenen 

Stark berittene Strecke auf unbefestigtem Weg, 
teilweise Grundwasserschutzzone. 
Nicht bewilligungsfähig. 

neu Wenslingen Signalisation Reitverbot 
durch Gemeinderat 
Abbildung 13 

R14 
Rütenen 

Berittene Strecke auf unbefestigtem Fussweg 
entlang der Hangkante (Banntagsweg).  
Nicht bewilligungsfähig. 

neu Wenslingen Abbildung 13 

R15 
Grossholz 

Bestehende Reitverbote in Grundwasserschutz-
zone übernehmen. 

neu Ormalingen, 
Wenslingen 

Abbildung 13 

R16 
Tal 

Vorgeschlagene Reitwegverbindung von Rothen-
fluh nach Oltingen;  
Bewilligungsfähig; Verfügung gem. § 10 Abs. 2 

kWaG 

neu Rothenfluh Abbildung 16 

R17 
Isleten 

Berittene Strecke auf Stichstrasse (Sackgasse), 
welche direkt in das Naturschutzgebiet entlang 
der Gasleitung führt. Reitverbot auf Waldstrasse. 

neu Wenslingen Abbildung 13 
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Abbildung 11: Reitstrecke nach Oltingen. 

 

Abbildung 12: Reitstrecke Farnsberg. 

 



 

Waldentwicklungsplan Ergolzquelle 2020-2035  
Genehmigtes Exemplar (RRB Nr. 2021-193 vom 09. Februar 2021)  73/114 

 

Abbildung 13: Reitstrecken Grossholz, Rütenen. 

 

Abbildung 14: Reitstrecke nach Wegenstetten. 
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Abbildung 15: Reitstrecke Wischberg. 

 

Abbildung 16: Reitstrecke Tal. 
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6.17. Wanderwege (E8) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter, (75 km, davon 30 km im Wald), vgl. Plan «Erschlies-
sung und Wegebenutzung» 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Im WEP-Perimeter besteht ein Netz von offiziellen Wanderwegen ge-
mäss kantonalem Richtplan. 

Ziele  Konfliktfreie Begehbarkeit der markierten Wanderwege. 

 Der Unterhalt der markierten Wanderwege ist sichergestellt. 

 Die Wanderwege sind gemäss VSS-Norm signalisiert. Die Signalisa-
tion wird regelmässig kontrolliert und unterhalten. 

 Wanderwege haben keine Hartbeläge (Bundesgesetz über Fuss- 
und Wanderwege, Art. 7.2d). 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Sicherstellen einer freien Begehbarkeit der markierten Wan-
derwege. Geregelte Zuständigkeit für den laufenden Unterhalt. 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 

Signalisation der Wanderwege und deren Kontrolle. Verein Wander-
wege beider  

Basel14 

laufend 

Meldung von Markierungslücken im Wanderwegnetz infolge 
Waldarbeiten oder Windwurf. 

Revierförster laufend 

Keine Mehrfachnutzung (Biken, Reiten) auf dafür nicht geeig-
neten Wanderwegen. 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 

Mit der Richtplan-Anpassung 2018 gilt folgende Planungsan-
weisung: Die in den WEP dargestellten Wanderwege sind 
pauschal nachzuführen. Dies ist insbesondere relevant für das 
Gebiet südlich der Ergolz, in welchem ab ca. 2022 wesentli-
che Änderungen am Wanderwegnetz vorgenommen werden.  

Amt für Wald periodisch 

 

Federführung: Einwohnergemeinde 

Beteiligte: Revierförster, Fachstelle für Fuss- und Wanderwege, Naturschutz-
fachstelle (falls kantonale Naturschutzgebiete betroffen sind), Verein 
Wanderwege beider Basel, Kreisforstingenieur, Waldbesitzende 

Koordination: 6.15 Biken (E6), 6.16 Reiten (E7) 

Kosten/Finanzierung: Unterhalt der Wanderwege: Einwohnergemeinde 

Signalisation: Kanton, Leistungsvereinbarung mit dem Verein Wan-
derwege beider Basel 

Grundlagen: Kantonales Wanderwegnetz gemäss kantonalem Richtplan. 

Strassengesetz Kanton Basel-Landschaft, § 21. 

                                                

14 Im Auftrag der Fachstelle für Fuss- und Wanderwege (ARP) 



 

Waldentwicklungsplan Ergolzquelle 2020-2035  
Genehmigtes Exemplar (RRB Nr. 2021-193 vom 09. Februar 2021)  76/114 

 

6.18. Besucherlenkung in Erholungsschwerpunktgebieten (E9) 

Lage / Ort (Menge) Ausgewählte Erholungs-Hot-Spots 

Gemeinden  

Ausgangslage Die Bedeutung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum und für die 
sportliche Betätigung nimmt ständig zu. Dies führt an besonders attrakti-
ven Stellen zu Vegetationsschäden durch Zertrampeln, zu Bodenver-
dichtungen, zu übermässigen Störungen von Wildtieren und zu Abfall. 
Diese Gebiete sind leicht erreichbar und liegen i.d.R. in der Nähe von 
Parkplätzen oder Siedlungen. 

Besonders ausgeprägt ist dies in folgenden Gebieten: 

 «Platten, Grossholz» in Wenslingen / Ormalingen 

 «Buech, Ödenburg» in Wenslingen 

 «Fluhgebiet» und «Berg» in Rothenfluh 

 «Tal» in Anwil 

 «Herrentischli» in Ormalingen 

Erholung und Sport sollen weiterhin möglich sein. Durch Besucherlenk-
ungsmassnahmen soll aber dafür gesorgt werden, dass die Naturwerte 
nicht übermässig leiden und Nutzungskonflikte entschärft werden. 
Durch klare Information der Bevölkerung kann das Verständnis für den 
Wald und das Miteinander im Wald geweckt werden. Einheitliche Infor-
mationstafeln an geeigneten Stellen können auf das korrekte Verhalten 
aufmerksam machen und das Informationsbedürfnis der Besucher de-
cken. Weitere Massnahmen können die Situation zusätzlich entschär-
fen. Dazu gehören das Einrichten von Wildruhegebieten (Details im 
Themenblatt 6.11), flankierende waldbauliche Massnahmen oder auch 
die gezielte Schliessung von Parkplätzen. Auch mit einem attraktiven 
Angebot von Rastplätzen und dem konsequenten Entfernen von wilden 
Feuerstellen oder dem Schliessen von Trampelpfaden kann die Erho-
lungsnutzung in geordneten Bahnen gehalten werden. Neben diesen 
Massnahmen ist in Erholungsschwerpunktgebieten eine verstärkte Kon-
trolle und Durchsetzung der Vorschriften angezeigt. 

Ziele  Sensibilisierung der Erholungssuchenden durch Informationstafeln 
an wichtigen Eintrittsstellen und Erholungs-Hotspots im Wald.  

 Lenkung der Besuchenden um naturschützerisch und wildtierbiolo-
gisch sensible Gebiete durch entsprechende Signalisation.  

 Die Besucherlenkung wird durch waldbauliche Massnahmen unter-
stützt. 

 Besucherlenkung durch Schliessung von wilden Parkplätzen, das 
Wegräumen von wilden Feuerstellen und Schliessen von Trampel-
pfaden. 

 Verständnis für das Nebeneinander der verschiedenen Nutzungen 
fördern.  

 So wenig Schilder wie möglich, so viele wie nötig. 
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Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Informationstafeln an sehr gut frequentierten Stellen. Dabei 
sind folgende Informationen zu berücksichtigen: Karten mit 
empfohlenen Wegen, kantonale und kommunale Naturschutz-
gebiete, Wildruhegebiete, Bike- und Reitverbote, «Wald-
Knigge» 

Einwohnerge-
meinde 

2022 

Die Signalisation von Naturschutzgebieten erfolgt gemäss 
Markierungshandbuch des BAFU, 2016. Die Kosten werden 
durch die Naturschutzfachstelle getragen. 

Naturschutzfach-
stelle 

laufend 

Einheitliche Signalisation im ganzen Forstrevier Einwohnerge-
meinde 

2022 

Prüfen von Parkverboten bei wilden Parkplätzen, Kontrolle 
und Büssen von fehlbaren Fahrzeuglenkern. 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 

Wegräumen von wilden Feuerstellen und Schliessen von 
Trampelpfaden. 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 

Flankierende waldbauliche Massnahmen (Schliessung von 
Trampelpfaden mit Asthaufen, Dickungen, o.ä.). 

Forstbetrieb laufend 

Regelung der Kontrolle (Ranger-Einsatz, Gemeindepolizei, 
Jagdaufseher, Revierförster etc.). 

Einwohnerge-
meinde 

2022 

Bei grossen Konflikten: Erarbeitung und Umsetzung eines Be-
sucherlenkungskonzeptes, in welchem die örtlichen Probleme 
zielgruppengerecht aufgenommen und gelöst werden können. 

Einwohnerge-
meinde 

bei Bedarf 

 

Federführung: Einwohnergemeinde 

Beteiligte: Kreisforstingenieur, Waldbesitzende, Revierförster, Naturschutzfach-
stelle, Jagdgesellschaft, Naturschutzvereine.  

Koordination: 

6.11 (E1) – 6.17 (E8), 6.21 Öffentlichkeitsarbeit und Waldbildung 
(V4), 6.22  

 

Gesetzesvollzug und Aufgaben der Einwohnergemeinden (V3) 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde, Naturschutzfachstelle 

Grundlagen: Schutzverordnungen von Waldreservaten; Gesetzesbestimmungen 
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6.19. Grundwasserschutz (V1) 

Lage / Ort (Menge) Total 289 ha, davon 202 ha im Wald, vgl. Plan «Objekte mit besonderer 
Zielsetzung». 

Gemeinden Rothenfluh, Oltingen, Ormalingen, Wenslingen 

Ausgangslage Schützenswerte Grund- und Quellwasservorkommen liegen zu einem 
grossen Teil im Wald. Der Schutz des Grundwassers ist wichtig, damit 
die Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser versorgt werden kann. Dies 
wird bei der Bewirtschaftung der Grundwasserschutzzonen S1 (Fas-
sungsbereiche), S2 (Engere Schutzzone) und S3 (Weitere Schutzzone) 
berücksichtigt. 

Ziele  Die Waldbewirtschaftung ermöglicht und fördert eine gute Qualität 
des Quell- und Grundwassers.  

 Die Waldbestände sind stabil, vital und weisen keine grossflächigen 
Blössen auf. 

 Die Schutzreglemente für die Quellwasserfassungen werden befolgt. 

 Wertschätzung / Bewusstsein in der Bevölkerung über die Bedeu-
tung des Waldes für den Schutz des Trinkwassers fördern. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Die Schutzreglemente für die Quellwasserfassungen sind zu 
befolgen. Das Ausbringen von chemischen Mitteln ist verbo-
ten. Die Verwendung biologisch abbaubarer Schmierstoffe ist 
Pflicht. Terrainveränderungen sind nicht zulässig. 

Waldbesitzende, 
Revierförster 

laufend 

Laubhölzer sind Nadelhölzern vorzuziehen: Sie wurzeln tiefer, 
so dass sie dem Boden mehr Nitrat entziehen können. Laub-
holzbestände mit gut abbaubarer Streu wirken der Bodenver-
sauerung (hervorgerufen durch hohe Nitrateinträge) entge-
gen. 

Waldbesitzende, 
Revierförster 

laufend 

Die Dauerwaldbewirtschaftung oder der kleinflächige Femel-
schlag garantieren eine dauernde Bestockung ohne Blössen 
und einen optimalen Entzug des Nitrats aus dem Boden. 

Waldbesitzende, 
Revierförster 

laufend 

Die Umsetzung der waldbaulichen Vorgaben erfolgt mittels 
Betriebsplanung. 

Waldbesitzende 2022 

Leistungsvereinbarung zwischen Waldbesitzenden und Ein-
wohnergemeinde. 

Einwohnerge-
meinde,  

Waldbesitzende 

periodisch 

Mehraufwände oder Mindererträge müssen bei der Erweite-
rung / Einrichtung von neuen Grundwasserschutzzonen zwi-
schen Waldbesitzenden und Einwohnergemeinde ausgehan-
delt werden. 

Waldbesitzende bei Bedarf 

Information der Bevölkerung. Waldbesitzende, 
Einwohnerge-

meinde 

periodisch 
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Federführung: Revierförster 

Beteiligte: Waldbesitzende, Revierförster, Einwohnergemeinden, Amt für Wald, 
Amt für Umweltschutz und Energie, Wasserversorger 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinden, Wasserversorger 

Grundlagen: Schutzreglemente der Quellfassungen 

Tool der WSL zur Berechnung von Mehraufwand und Minderertrag 

infolge des Grundwasserschutzes im Wald15. 

Massnahmen zum Schutz von Grundwasser15: 

- Keine chemische Behandlung von Holz, keine Lagerung von 

behandeltem Holz (gesetzliche Vorschrift)  

- Umweltverträgliche Treib- und Schmierstoffe, keine unge-

schützte Lagerung und Umfüllung von Betriebsstoffen, kein 

Betanken von Maschinen/Motorsägen innerhalb der Zone S2  

- Bodenschonende Holzernte 

- Bevorzugung von Laubbaumarten 

- Entfernen des Schlagabraums innerhalb der Zone S2. 

Transport des Holzes aus der Zone S2 (Empfehlung) 

 

Tabelle 8: Grundwasserschutzzonen 

Nr. Typ Name 

Erfas-
sungsda-
tum Gemeinde 

Eigentümer 
Fassung 

LEX-
LINK 

GW1 S1 GWSZ Erlimatt- und Neunbrunnenquellen 2017-01-31 Oltingen EG Rünenberg 153 

GW1 S2 GWSZ Erlimatt- und Neunbrunnenquellen 2017-01-31 Oltingen EG Rünenberg 153 

 S3 GWSZ Erlimatt- und Neunbrunnenquellen 2017-01-31 Oltingen EG Rünenberg 153 

GW2 S1 GWSZ Gallislochquelle 1993-11-23 Oltingen EG Oltingen 93 

GW2 S2 GWSZ Gallislochquelle 1993-11-23 Oltingen EG Oltingen 93 

GW3 S1 GWSZ Gemeinde Gelterkinden 1989-10-17 Rothenfluh EG Gelterkinden 105 

GW3 S2 GWSZ Gemeinde Gelterkinden 1989-10-17 Rothenfluh EG Gelterkinden 105 

GW4 S1 
GWSZ Grundwasserfassung Auf Gries und 
Hornquelle 1991-05-07 Rothenfluh EG Rothenfluh 106 

GW4 S2 
GWSZ Grundwasserfassung Auf Gries und 
Hornquelle 1991-05-07 Rothenfluh EG Rothenfluh 106 

GW5 S1 GWSZ Holingenquellen 1981-06-16 Rothenfluh EG Rothenfluh 104 

GW6 S1 
GWSZ Pumpwerke Pfarrmatt, Sägematt und 
Brühl 1978-06-20 Ormalingen EG Ormalingen 96 

GW6 S2 
GWSZ Pumpwerke Pfarrmatt, Sägematt und 
Brühl 1978-06-20 Ormalingen EG Ormalingen 96 

GW7 S1 GWSZ Steinenbrunnenquelle 1985-10-15 Oltingen EG Wenslingen 94 

GW7 S2 GWSZ Steinenbrunnenquelle 1985-10-15 Oltingen EG Wenslingen 94 

GW8 S1 GWSZ Stelliquellen 1984-12-04 Ormalingen EG Hemmiken 97 

GW8 S2 GWSZ Stelliquellen 1984-12-04 Ormalingen EG Hemmiken 97 

GW9 S1 GWSZ Thal- und Lustgartenquellen 1982-01-26 Ormalingen 
EGn Ormalingen 
und Tecknau 95 

GW9 S2 GWSZ Thal- und Lustgartenquellen 1982-01-26 Wenslingen 
EGn Ormalingen 
und Tecknau 95 

                                                

15 Blattert, C. et al 2012: Berechnung von Mehraufwand und Minderertrag infolge des Trinkwasserschutzes im Wald. Schweizerische 
Zeitschrift für Forstwesen 163 (2012) 11: S. 437–444 
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6.20. Archäologische Schutzzonen und Historische Verkehrswege (V2) 

Lage / Ort (Menge) Diverse Objekte im ganzen Perimeter.  

Archäologische Schutzzonen: 25 Objekte (zumindest teilweise im Wald) 

Historische Verkehrswege mit (viel) Substanz: vgl. Plan «Erschliessung 
und Wegebenutzung» (20 km, davon 13 km im Wald) 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Archäologische Schutzzonen schützen archäologischen Hinterlassen-
schaften vor Beeinträchtigungen. Die Objekte können durch jegliche 
Massnahmen im Wald (v.a. Wegebau, Rücken von Holz und deponieren 
von Totholz) gefährdet werden. Das Inventar historischer Verkehrswege 
der Schweiz (IVS) liegt als Grundlage vor. Die Strecken mit Substanz 
und mit viel Substanz gilt es zu erhalten. 

Ziele Keine Beeinträchtigung der Archäologischen Schutzzonen und der his-
torischen Verkehrswege (Abschnitte mit Substanz) durch die Waldbe-
wirtschaftung (insbesondere durch den Bau von Erschliessungsanla-
gen).  

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Die eingetragenen archäologischen Schutzzonen und histori-
schen Verkehrswege werden bei der täglichen Waldarbeit be-
rücksichtigt und dürfen nicht beeinträchtigt werden. 

Revierförster laufend 

Vor Eingriffen und Veränderungen im Erdreich oder auf der 
Oberfläche ist die zuständige Behörde zu kontaktieren.  

Revierförster laufend 

Für jede archäologische Schutzzone, die auf dem Plan «Ob-
jekte mit besonderer Zielsetzung» aufgeführt ist, gelten spezi-
fische Schutzvorschriften. Diese gilt es vor jeglicher Waldbe-
wirtschaftung (v.a. Holzerarbeiten, Wegebau) in diesen Berei-
chen zu konsultieren. 

Revierförster laufend 

 

Federführung: Revierförster 

Beteiligte: Waldbesitzende, Amt für Wald beider Basel, Kantonsarchäologie, 
Fachstelle IVS Kanton Basel-Landschaft (ARP) 

Koordination: - 

Kosten/Finanzierung: - 

Grundlagen: Gesetz über den Schutz und die Erforschung von archäologischen 

Stätten und Objekte vom 11.12.2002. 

Inventar historische Verkehrswege der Schweiz, Dokumentation 

Kanton Basel-Landschaft, Bern 2003. 
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Tabelle 9: Archäologische Schutzgebiete 

Nr. 
Zonen 
ID X Y Gemeinde Bezeichnung 

Ra-
dius 
[m] 

A1 51.2 2633151 1257480 Ormalingen Kirche 50 

A2 51.3 2632541 1260350 Ormalingen Ruine Farnsburg 100 

A3 51.5 2632121 1259070 Ormalingen Saurierfundstelle Cholacher 100 

A4 64.1 2635051 1254175 Wenslingen Höhle Bärenloch 50 

A5 64.2 2635021 1254120 Wenslingen Höhle unterhalb Maieflüeli 50 

A6 64.3 2634061 1255520 Ormalingen Schiltfluehöhle 50 

A7 70.1 2636301 1254800 Oltingen Steinzeitliche Siedlung Asp/Eimis 250 

A8 70.11 2634371 1254670 Wenslingen Mittelalterliche Burg Ödenburg 100 

A9 70.12 2634901 1255600 Wenslingen Steinwälle Mittlere Tannen 100 

A10 70.13 2635526 1253250 Wenslingen Steinhügel Hittwängen/Strytehöldeli 50 

A11 70.2 2634871 1254470 Wenslingen Steinzeitliche Siedlung Buech 150 

A12 70.4 2635036 1254225 Wenslingen Höhle Bruderloch 50 

A13 70.5 2635151 1254825 Wenslingen Höhle Teufelsküche/Abri Teufelsstube 100 

A14 70.7 2636101 1255190 Wenslingen Römisches Brandgräberfeld Erzmatt 100 

A15 70.8 2636071 1255480 Wenslingen Römische Siedlung Im Heid/Heidrüti/Barmen 250 

A16 58.5 2636201 1258100 Rothenfluh Wall- und Grabenanlagen Eichligarten 200 

A17 58.2 2637191 1257290 Rothenfluh Vermutete Burgstelle unterhalb Ringelflue 50 

A18 58.1 2635800 1257500 Rothenfluh Wallanlage Auf der Flue 150 

A19 50.4 2636161 1252300 Oltingen Bronzezeitliche Gräber Zig 100 

A20 50.3 2636101 1252300 Oltingen Steinzeitliche Siedlung Zig 100 

A21 3.1 2637631 1255442 Anwil Mammutfundstelle Hauptstrasse 100 

A22 3.5 2638601 1255800 Anwil Römische Siedlung Hintere Buchsmatt 200 

A23 3.6 2638651 1255350 Anwil Steinzeitliche Siedlung Spissen 100 

A24 18.4 2632548 1260359 Ormalingen Ruine Farnsburg 100 

A25 28.2 2632541 1260350 Ormalingen Ruine Farnsburg 100 

 

Tabelle 10: Historische Verkehrswege mit Substanz 

Nummer Name Gemeinde Typ 
Länge 
[m] 

BL 359 Wenslingen - Anwil Anwil lokal, Substanz 478 

BL 14.2 Strasse durchs Tal Anwil national, Substanz 590 

BL 14.2.1 Tal - Etterweg; "Olt Wäg" Anwil national, Substanz 213 

BL 14.2.1 Tal - Etterweg; "Olt Wäg" Anwil 
national, viel Sub-
stanz 141 

BL 14.2 Strasse durchs Tal Anwil national, Substanz 388 

BL 14.2.1 Tal - Etterweg; "Olt Wäg" Anwil 
national, viel Sub-
stanz 164 

BL 312 Buus - Hemmiken Hemmiken lokal, Substanz 269 

BL 314 Buus - Ruine Farnsburg Hemmiken lokal, Substanz 165 

BL 306 Hemmiken - Zuzgen/Hellikon Hemmiken lokal, Substanz 169 

BL 13.1.1 
Altschür - Balmis; "Arauer Fuss- und Reith 
Weg» Oltingen national, Substanz 203 

BL 366 Schafmatt - Geissfluh Oltingen lokal, Substanz 473 

BL 13.1.1 
Altschür - Balmis; "Arauer Fuss- und Reith 
Weg» Oltingen national, Substanz 64 

BL 13.1.1 
Altschür - Balmis; "Arauer Fuss- und Reith 
Weg» Oltingen national, Substanz 484 

BL 414 Oltingen - Schafmatt Oltingen 
regional, viel Sub-
stanz 111 

BL 414 Oltingen - Schafmatt Oltingen regional, Substanz 179 

BL 460 (Olten -) Trimbach - Kienberg Oltingen lokal, Substanz 849 
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Nummer Name Gemeinde Typ 
Länge 
[m] 

BL 450 Oltingen - Kienberg Oltingen lokal, Substanz 405 

BL 414 Oltingen - Schafmatt Oltingen regional, Substanz 116 

BL 414 Oltingen - Schafmatt Oltingen regional, Substanz 53 

BL 414 Oltingen - Schafmatt Oltingen regional, Substanz 275 

BL 414 Oltingen - Schafmatt Oltingen regional, Substanz 225 

BL 13.3.1 Zeglingen - Mälchstel - Schafmatt Oltingen national, Substanz 882 

BL 13.3.2 Zeglingen - Flueberg - Schafmatt Oltingen national, Substanz 618 

BL 414 Oltingen - Schafmatt Oltingen regional, Substanz 40 

BL 317 Gelterkinden - Ruine Farnsburg Ormalingen lokal, Substanz 1343 

BL 318.2 Linienführung über Ebnet; Schlossweg Ormalingen lokal, Substanz 1023 

BL 320 Ormalingen Kirche - Buech Ormalingen lokal, Substanz 459 

BL 363 Ormalingen - Weierhof - Wenslingen Ormalingen lokal, Substanz 270 

BL 13.1 
"Arauer Fuss- und Reith Weg" und "Fahrweg 
von Oltingen nach Roor und Arau" Ormalingen national, Substanz 148 

BL 13.1 
"Arauer Fuss- und Reith Weg" und "Fahrweg 
von Oltingen nach Roor und Arau" Ormalingen national, Substanz 125 

BL 14.1 Über Chapf Ormalingen national, Substanz 136 

BL 14.1 Über Chapf Ormalingen national, Substanz 180 

BL 363 Ormalingen - Weierhof - Wenslingen Ormalingen lokal, Substanz 523 

BL 13.1 
"Arauer Fuss- und Reith Weg" und "Fahrweg 
von Oltingen nach Roor und Arau" Ormalingen national, Substanz 824 

BL 13.1 
"Arauer Fuss- und Reith Weg" und "Fahrweg 
von Oltingen nach Roor und Arau" Ormalingen national, Substanz 204 

BL 13.1 
"Arauer Fuss- und Reith Weg" und "Fahrweg 
von Oltingen nach Roor und Arau" Ormalingen national, Substanz 73 

BL 14.1 Über Chapf Ormalingen national, Substanz 152 

BL 14.1.1 Rank Rothenfluh 
national, viel Sub-
stanz 253 

BL 14.1.1 Rank Rothenfluh national, Substanz 531 

BL 357 Rothenfluh - Wenslingen Rothenfluh lokal, Substanz 140 

BL 357 Rothenfluh - Wenslingen Rothenfluh lokal, Substanz 458 

BL 14.1.2 Dell Rothenfluh national, Substanz 528 

BL 332 Anwil - Schupfart Rothenfluh regional, Substanz 473 

BL 311 Uf der Flue - Wegenstetten Rothenfluh lokal, Substanz 951 

BL 13.2.1 Tecknau - Wenslingen Wenslingen national, Substanz 671 

BL 356 Wenslingen - Ödenburg Wenslingen lokal, Substanz 546 

BL 13.2 
Gelterkinden - Tecknau - Wenslingen - Oltingen 
(- Schafmatt) Wenslingen 

national, viel Sub-
stanz 18 
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6.21. Öffentlichkeitsarbeit und Waldbildung (V4) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Die Bedeutung des Waldes als Erholungs-, Sport-, Natur- und Erlebnis-
raum nimmt ständig zu. Um das Verständnis für die komplexen Zusam-
menhänge im Wald zu fördern ist es wünschenswert, dass die Bevölke-
rung und namentlich Schülerinnen und Schüler bezüglich Holz als Roh-
stoff, Naturschutz inkl. Totholz und Verhalten im Wald besser informiert 
werden. Durch aktive Kommunikation, klare Informationen und attraktive 
Aktivitäten können Probleme wie herumliegender Abfall, freilaufende 
Hunde, Biken abseits der Wege, oder allgemeines Verhalten im Wald 
angegangen werden. Kontinuierliche Angebote und eindrückliche Erleb-
nisse sensibilisieren die Waldnutzenden in Bezug auf diese Themen 
und steigern die Akzeptanz bezüglich Waldbewirtschaftung und Holz-
nutzung. Personen, welche an einem Anlass «etwas erlebt» haben, 
werden als «Waldfürsprecher» auch weitere Bevölkerungsteile für ein 
bestimmtes Thema sensibilisieren. 

Ziele  Regelmässiges Angebot von Informationen und praxisbezogenen 
Anlässen über den Wald, die Waldbewirtschaftung und im weiteren 
Sinne verwandte Themen (Kochen im Wald, Handholzerei, etc.). 

 Einbezug von lokalen Vereinen bei der Organisation und Mobilisie-
rung von Teilnehmern. 

 Förderung des Verständnisses für den Schutz und die Erhaltung des 
Lebensraumes Wald und des Wildes. Vermitteln von Zusammen-
hängen und Förderung der Akzeptanz der Waldbewirtschaftung. 

 Fördern eines vernünftigen Verhaltens im Wald (Abfall, Lärm, etc.). 

 Vermehrte Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Mit einem attraktivem Angebot sollen positive Emotionen geschaffen 
werden, welche die Naturverbundenheit fördern. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Regelmässiges Angebot von Informationen über den Wald, 
die Waldbewirtschaftung und verwandte Themen. 

Waldbesitzende, 
Revierförster 

laufend 

Exkursionen und Anlässe zu verschiedenen Themen, evtl. Ko-
operation mit Naturschutzvereinen, Jagdgesellschaften und/ 
oder Waldpädagogen. (z.B. «Show-Holzen», Handholzerkurs, 
Kochen im Wald, Waldputzeten, etc.) 

Revierförster nach Bedarf 

Angebot von Bildungsanlässen für Kindergärten und Schulen 
im Forstrevier. 

Einwohnerge-
meinden, Revier-

förster 

laufend 

Informationen zur Holznutzung, insbesondere zu grösseren 
Holzschlägen (z.B. in Gemeindepublikationen). 

Revierförster laufend 

Alle Möglichkeiten für Wald- und Holzwerbung sind zu nutzen: 
Brennholzverkauf, Weihnachtsbaumverkauf, Banntag, etc. 

Waldbesitzende, 
Forstbetrieb 

laufend 
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Federführung: Revierförster und Amt für Wald 

Beteiligte: Einwohnergemeinde, Waldbesitzende, Forstbetrieb, Dorf-Vereine 

Koordination: Alle WEP-Belange 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde, Waldbesitzende, Forstbetrieb, Amt für Wald, 
Teilnehmende 

Grundlagen: diverse Hilfsmittel vom Amt für Wald beider Basel, vom 

Waldwirtschaftsverband beider Basel, vom Försterverband beider 

Basel und vom Bundesamt für Umwelt. 

Waldknigge, AfW 2018 (www.waldknigge.ch). 
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6.22. Gesetzesvollzug und Aufgaben der Einwohnergemeinden (V3) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Es bestehen vielfältige Beanspruchungen und Belastungen des Waldes 
durch Freizeitaktivitäten. Zum Teil bestehen Informationsdefizite betref-
fend der gültigen Regelungen und Gesetze. Da meist entsprechende 
Signalisationen fehlen, ist im Wald nicht ersichtlich, was wo gilt.  

Der Vollzug der gebietshoheitlichen Aufgaben obliegt auch im Wald den 
Einwohnergemeinden. Diese Aufgaben sind vielfältig und anspruchsvoll. 
Die Wahrnehmung der Vollzugsaufgaben auf Gemeindeebene ist noch 
nicht überall etabliert, bzw. greift nicht überall.  

Bezüglich Umgang mit Vorschriften ist wünschenswert: Die Regelungs-
dichte begrenzen, die vorhandenen Regelungen aber konsequent 
durchsetzen. Lieber eine gute „Kultur“ (gegenseitige Verständigung und 
Rücksichtnahme, Information etc.) anstelle von Geboten / Verboten. 

Ziele  Die geltenden Vorschriften werden eingehalten (Motorfahrzeugver-
bot, Bewilligungsverfahren für Veranstaltungen, Biken abseits der 
Wege, Leinenpflicht, keine wilden Deponien etc.). 

 Naturschutz- und Wildruhegebiete sowie erlaubte Bike- und Reitstre-
cken abseits befestigter Wege sind für Erholungssuchende im Wald 
erkennbar. 

 Möglichst Verzicht auf „Polizeiapparat“ und komplizierte Verfahren, 
dafür Appell an Toleranz und Rücksichtname. 

 Grundwissen betreffend Natur, Vorschriften etc. vermitteln und 
«Waldfürsprecher» gewinnen. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Klare Aufgabenregelung und Bestimmung einer Verantwortli-
che Person innerhalb der Einwohnergemeinden in Bezug auf 
gebietshoheitliche Aufgaben im Wald. 

Einwohnerge-
meinde 

2022 

Verstärkte Zusammenarbeit («gemeinsame Politik» der Ge-
meinden), gemeindeübergreifende Planung (z.B. durch erwei-
terte Delegiertenversammlungen des Zweckverbandes) und 
Vollzug (z.B. Prüfen von Flurpolizisten, Ranger, Ordnungs-
bussen). Einbezug der kantonalen Fachstellen für Wald, Jagd 
und Naturschutz.  

Einwohnerge-
meinde 

laufend 

Einheitliche Signalisation der Naturschutz- und Wildruhege-
biete sowie der bewilligten Bike- und Reitstrecken abseits der 
befestigten Waldwege. Die Signalisation von kantonalen Na-
turschutzgebieten erfolgt gemäss Markierungshandbuch des 
BAFU (2016), die Kosten werden durch die Naturschutzfach-
stelle getragen. 

Einwohnerge-
meinde, Natur-
schutzfachstelle 

2022 

Öffentlichkeitsarbeit zur Information der Bevölkerung und ins-
besondere der Waldnutzenden mittels kantonaler und kom-
munaler Publikationsorgane. (Veranstaltungen im Wald, Ge-
bote und Verbote wie Leinenpflicht in der Brut- und Setzzeit, 
Reiten und Biken, Littering etc.) 

Einwohnerge-
meinde 

periodisch 
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Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen bez. Bike, E-
Bike, Leinenpflicht, Abfall, Abfalldeponien, Motorfahrzeugver-
bote. 

Einwohnerge-
meinde 

laufend 

Bei Bedarf anpassen / erlassen von Gemeindereglementen. Einwohnerge-
meinde 

periodisch 

Schulung / Information Einwohnergemeindebehörden. Amt für Wald periodisch 

 

Federführung: Einwohnergemeinde 

Beteiligte: Revierförster, Amt für Wald, Kantonspolizei 

Koordination: 
Gemeindeübergreifend, Wildruhegebiet, Waldspielgruppen /-kinder-
gärten, Veranstaltungen, Biken, Reiten, Wanderwege 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde 

Grundlagen: Kantonales Waldgesetz und kantonale Waldverordnung, Dekret über 

Veranstaltungen im Wald, Jagdgesetzgebung, Merkblätter des 

Amtes für Wald beider Basel (www.wald-basel.ch/waldrecht) 

Merkblatt Nr. 124-10-03 “Signalisation von Waldstrassen und 

Maschinenwegen” 
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6.23. Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen durch die Einwohnergemeinden 
(V5) 

Lage / Ort (Menge) Ganzer Perimeter 

Gemeinden Alle 

Ausgangslage Die Berücksichtigung von Anliegen der Öffentlichkeit an die Waldbewirt-
schaftung führt zu Mehraufwänden und Mindererträgen für die Waldbe-
sitzenden. Solche Leistungen werden in der Regel als gemeinwirtschaft-
liche Leistungen bezeichnet. Beispiele dafür sind der Strassenunterhalt 
spezifisch für die Erholungsnutzung oder der Unterhalt von Rastplätzen 
und Wanderwegen. Zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen zählen 
auch besondere Leistungen für den Grundwasser-, Natur- und Umwelt-
schutz im Wald, etc.  

Für die Finanzierung von besonderen Leistungen, die die Waldbesitzen-
den gestützt auf den WEP für die Allgemeinheit erbringen sind gemäss 
§ 29 kWaG die Einwohnergemeinden zuständig.  

Aktuell leisten die Einwohnergemeinden folgende Abgeltungen an sol-
che für die Allgemeinheit erbrachten Leistungen:  

 Einwohnergemeinden Anwil, Hemmiken, Oltingen, Rothenfluh und 
Wenslingen: Fr.125'000.- als Sockelbetrag für die «Grundversor-
gung» gemäss Leistungskatalog. 

 Einwohnergemeinde Ormalingen: Fr.10'000.- an den allgemeinen 
Wegunterhalt und zusätzlich durchschnittlich Fr. 9'672.- für In-
standstellungen in den Jahren 2015- 2019. 

Die Bürgergemeinden des Forstreviers und die Einwohnergemeinde An-
wil haben die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen in den 
Statuten des Zweckverbandes definiert. Diese basiert auf einem Leis-
tungskatalog, in welchem die für alle Gemeinden geltende «Grundver-
sorgung» geregelt ist und mit einem pauschalen Sockelbetrag pro Jahr 
vergütet wird. Darüber hinaus gehende Leistungen werden in separaten 
Aufträgen vereinbart. Die Einwohnergemeinden Anwil, Hemmiken, Oltin-
gen, Rothenfluh und Wenslingen haben diese Leistungsvereinbarung 
mit dem Zweckverband genehmigt. Diese ist seit dem 01.07.2020 in 
Kraft. Die Einwohnergemeinde Ormalingen konnte dieser Vereinbarung 
nicht zustimmen und die Verhandlungen mit der Bürgergemeinde Orma-
lingen sind noch im Gang.  

Der Forstbetrieb weist die erbrachten Leistungen in der forstlichen Be-
triebsabrechnung aus. Die Einwohnergemeinden, die mit dem Zweck-
verband eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben, haben Ein-
sitz in der Delegiertenversammlung des Zweckverbandes und können 
über die gemeinwirtschaftlichen Leistungen mitbestimmen.  

Die Waldeigentümer und Waldeigentümerinnen entscheiden, wer die 
Arbeiten im Wald ausführt. Im Bedarfsfall haben auch Privatwaldbesit-
zende Anspruch auf eine Abgeltung. 

Ziele  Erhalten und Sicherstellen des vereinbarten Unterhaltsstandards der 
Erholungsinfrastruktur und der gewohnten Qualität der Waldbewirt-
schaftung im Forstrevier. 

 Einbezug der Einwohnergemeinden bei der Definition der Unter-
haltsstandards und der Finanzierung der Leistungen. 
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 Ausgewogene und gesetzeskonforme Abgeltung der erbrachten ge-
meinwirtschaftlichen Leistungen. 

 

Umsetzung: 

Arbeitsschritt Verantwortlichkeit Termin 

Erbringen der vereinbarten gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
und jährlicher Leistungsausweis. 

Forstbetrieb jährlich 

Qualitätskontrolle der erbrachten Leistungen. Waldbesitzende, 
Einwohnerge-

meinden 

laufend 

Anpassung der Vereinbarung. Forstbetrieb,  
Einwohnerge-

meinden 

bei Bedarf 

Ausarbeitung von Leistungsvereinbarungen für über den So-
ckelbetrag hinausgehende Leistungen. 

Waldbesitzende, 
Einwohnerge-

meinde,  
Forstbetrieb 

bei Bedarf 

Verbindliche Regelung der Abgeltung der gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen mit der Gemeinde Ormalingen. Diese defi-
niert den Unterhaltsstandard, welcher für die Erholungsnut-
zung bereitzustellen ist. 

Bürger- und Ein-
wohnergemeinde 

Ormalingen, 
Forstbetrieb 

2022 

 

Federführung: Waldbesitzende, Forstbetrieb 

Beteiligte: Revierförster, Einwohnergemeinden, Amt für Wald 

Koordination: 
Gemeindeübergreifend, Grundwasserschutz, Erholungseinrichtun-
gen, Wanderwege, Biken, Reiten 

Kosten/Finanzierung: Einwohnergemeinde 

Grundlagen: Leistungskatalog vom 7.6.2019 (Leistungsvereinbarung zwischen 

Zweckverband und Gemeinden tritt per 1. Juli 2020 in Kraft) 

§ 124 Kantonsverfassung, § 29 kWaG, § 11 kWaG, § 25 kWaV, § 21 

Strassengesetz 
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7. Umsetzung und Kontrolle WEP Umsetzung 

7.1. Umsetzungsinstrumente 

Instrumente für das Erreichen der Ziele und das Umsetzen der Massnahmen sind Öffentlichkeits-
arbeit, Betriebsplanung, Projekte, Verträge, Bewilligungen, Verbote und Gebote unter Einbezug 
der federführenden Stellen und Beteiligten. 

Öffentlichkeitsarbeit 
In der heutigen Zeit ist eine enge Beziehung der Menschen zur Natur keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Der Wald als relativ wenig beeinflusster Lebens- und Landschaftsraum kann durch positive 
Empfindungen Naturverständnis und -verbundenheit wecken. Eine wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe ist deshalb, Naturerleben zu ermöglichen. Mittel der Umsetzung sind beispielsweise zeitge-
mässe, attraktive Angebote für Erwachsene und Kinder, Waldschulen, Waldlehrpfade, Führungen, 
Waldtage und ähnliche Aktivitäten (Themenblatt 6.21). Der Revierförster steht als Ansprechperson 
zur Verfügung. 

Es bestehen heute vielfältige Beanspruchungen und Belastungen des Waldes durch Erholungsnut-
zungen, illegale Deponien etc. Die Einwohnergemeinden haben mit dem Waldgesetz und dem 
WEP Vollzugsaufgaben zugeordnet erhalten. Themenblatt 6.22 (Gesetzesvollzug und Aufgaben 
der Einwohnergemeinden (V3)) fasst zusammen, wo für die Einwohnergemeinden Handlungsbe-
darf besteht. 

Betriebspläne 
Der Betriebsplan ist das Führungsinstrument der Waldbesitzenden für die strategische und opera-
tive Forstbetriebsleitung und Planung der Waldbewirtschaftung mit mittelfristiger Optik. Waldbesit-
zende, die mehr als 25 ha Wald im Kantonsgebiet besitzen, müssen gemäss § 18 kWaG einen Be-
triebsplan erstellen, der vom Kanton genehmigt wird. Im Perimeter des WEP Ergolzquelle sind alle 
Bürgergemeinden und die Einwohnergemeinde Anwil betriebsplanpflichtig. 

Kommunale Nutzungsplanung 
Raumwirksame Inhalte und Massnahmen aus dem WEP werden in der kommunalen Nutzungspla-
nung umgesetzt. 

Holzschläge in nicht betriebsplanpflichtigen Waldungen 
Holzschläge in nicht betriebsplanpflichtigen Waldungen sind dem Revierförster vorgängig zu mel-
den und erfordern eine Schlagbewilligung (§ 20 kWaG).  

Projekte, Verträge, Bewilligungen 
Die in diesem WEP geplanten Zielsetzungen und Umsetzungsmassnahmen bedürfen der Ausar-
beitung von Projekten und Verträgen zwischen den Beteiligten.  

Der vorliegende WEP setzt, wo Bedarf besteht, über die gesetzlichen Vorschriften hinaus in einzel-
nen Bereichen gezielte Leitlinien für die Bewilligungspraxis der Forstbehörden und der Einwohner-
gemeinden in der Planungsregion. 

Zertifizierung, Qualitätsmanagement 
Der Forstbetrieb Ergolzquelle ist nach den Kriterien des FSC- und PEFC-Labels zertifiziert. 
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7.2. Finanzierung 

Bund und Kanton 
Finanzhilfen und Abgeltungen sind Förderungsinstrumente von Bund und Kanton zur Erreichung 
von Zielen, die im öffentlichen Interesse stehen (§ 26ff kWaG). Bund und Kanton leisten in erster 
Priorität Abgeltungen für angeordnete resp. vereinbarte Leistungen von grossem öffentlichem Inte-
resse (z. B. Naturschutz, Schutz vor Naturgefahren). Die Finanzhilfen werden in zweiter Priorität 
als Förderungsinstrument zur Erreichung öffentlicher Zielsetzungen eingesetzt (z. B. Jungwald-
pflege, Strukturverbesserungen). Als Grundlage für die Prioritätensetzung dienen dabei die forstli-
che Planung und die genehmigten Projekte. Während die Abgeltungen kostendeckend sind, müs-
sen die Waldbesitzenden bei den Finanzhilfen Restkosten tragen. 

Einwohnergemeinden 
Die Einwohnergemeinden sind für die Finanzierung von besonderen Leistungen, die die Waldbesit-
zenden gestützt auf den WEP für die Allgemeinheit erbringen, zuständig (§ 29 kWaG, Themenblatt 
6.23). Diese Unterstützung der Waldbewirtschaftung erfährt in Zeiten des Klimawandels und sich 
häufender Trockenjahre eine zunehmende Bedeutung zur Sicherung der Waldleistungen.  

Nutzniesser 
Werden von den Waldbesitzenden Leistungen gefordert, welche über die im WEP definierte 
Grundversorgung hinausgehen, sind diese durch die Nutzniessenden zu entschädigen. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über das Finanzierungskonzept. 
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Waldfunktion Trägerschaft / Finanzierung 

Allgemeine Wohlfahrtsleistungen im 

ganzen Wald wie Luftreinhaltung, 

Duldung des freien Betretens 

- Waldbesitzende 

Nutzfunktion (Holznutzung) - Waldbesitzende (Holzverkauf) 

- Beiträge Bund/Kanton (Jungwaldpflege, Waldschä-
den, Strukturverbesserungen, Investitionskredite 
etc. gemäss kWaG § 26). 

Naturschutzfunktion: 

Holznutzungsverzicht 

Pflegeeingriffe gemäss vereinbarten 

Schutzzielen 

- Waldbesitzende 

- für Gebiete / Objekte von regionaler Bedeutung: 
Kanton/Bund 

- für Gebiete / Objekte von lokaler Bedeutung: Ein-
wohnergemeinden 

Schutz vor Naturgefahren: - Waldbesitzende (Grundleistung naturnaher Wald-
bau) 

- Bund/Kanton (Schutzwald) 

- Beiträge direkter Nutzniesser (Einwohnergemein-
den, Tiefbauamt, SBB, Private) 

Schutzfunktion: Grundwasserschutz - Waldbesitzende 

- Abgeltung von Mehraufwendungen durch Einwoh-
nergemeinden / Produzent 

Erholungsfunktion - Waldbesitzende 

- Einwohnergemeinden 

- evtl. direkte Nutzniesser: Private, Vereine etc. 

Sicherheitsschläge entlang von  

Erschliessungsanlagen bei: 

- Kantonsstrassen 

- Gemeindestrassen 

- Waldstrassen 

 

 

- Tiefbauamt / Amt für Wald 

- Gemeinde / Strasseneigentümer 

- Werkeigentümer/Einwohnergemeinden 

Leistungen der Revierförster für die 

Allgemeinheit: 

Ausübung der Forstaufsicht, Erteilung 

der Holzschlagbewilligungen und 

Beratung im 

nichtbetriebsplanpflichtigen Wald, 

Öffentlichkeitsarbeit etc. 

- Kanton: Pauschalvergütung gem. kWaG § 28 

- Einwohnergemeinden: Vergütung der Aufwendun-
gen gemäss kWaG § 30  

 
Förderungswürdige Massnahmen gibt es in der Regel mehr als mit den verfügbaren Finanzmitteln 
unterstützt werden können. Dies erfordert eine Prioritätensetzung beim Einsatz der beschränkten 
Bundes- und Kantonsgelder. 

Die Beiträge der Einwohnergemeinden berücksichtigen inhaltlich den WEP. Der Umfang und die 
Art der Beiträge müssen zwischen Waldbesitzenden und Einwohnergemeinde vereinbart werden 
(Themenblatt 6.23). 
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7.3. Kontrolle der WEP Umsetzung 

Nachfolgend sind alle anstehenden Aufgaben aus den Themenblättern zusammengefasst. In naher Zukunft anfallende Umsetzungsschritte sind 
grau hinterlegt.  

Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

6.1 

Rohstoff Holz 

Planungs- und Entscheidungsbehörden sind über die Qualitäten des 
Rohstoffes Holz informiert, so dass bei öffentlichen Bauvorhaben eine 
Holzvariante geprüft wird.  

Lignum Region Basel, 
Amt für Wald,  

laufend  

Die anfallenden Holzsortimente werden zu marktüblichen Preisen auf dem 
freien Markt abgesetzt. Die Versorgung der regionalen Abnehmer soll si-
chergestellt werden. Der Absatz von Energieholz in Wärmeverbünden (lo-
kale Holzschnitzelheizungen, Holzkraftwerk Basel, etc.) wird längerfristig 
vereinbart. 

Forstbetrieb, Waldbesit-
zende 

laufend  

Ausbau der kommunalen Wärmeverbünde prüfen. Einwohnergemeinden periodisch  

Förderung der Forschung für Produkte auf Basis von Holz. Kanton laufend  

6.2 

Privatwald 

Regelmässige Informationen für die Privatwaldbesitzenden über den Holz-
markt und andere Aktualitäten im Wald. 

Revierförster periodisch  

Bildung von Bewirtschaftungseinheiten über mehrere Waldbesitzende hin-
weg. 

Revierförster laufend  

Bündelung der Holzernte und des Verkaufs durch koordinierte Eingriffe über 
verschiedene Waldbesitzende. 

Revierförster laufend  

6.3 

Steinschlag 
und Rutschun-
gen 

Ausarbeitung von Pflegeprogrammen für die Schutzwälder. Revierförster laufend  

Abschluss von Projekten / Vereinbarungen / Aufträgen. Kreisforsting., Waldbesit-
zende 

laufend  

Pflege der Schutzwälder gemäss Leistungsvereinbarungen. Massnahmen 
zur Pflege der Wälder können angeordnet werden (Kreisforstingenieur). 

Kreisforsting., Waldbesit-
zende 

periodisch  

6.4 Abschluss von Projekten / Vereinbarungen / Aufträgen. Kreisforsting., Waldbesit-
zende 

laufend  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Gerinne Räumen der Gerinne nach Holzschlägen. Waldbesitzende laufend  

Kontrollgänge der gefährdeten Gebiete, v.a. nach Gewitter- oder Dauerre-
gen. 

Revierförster periodisch  

Räumen von kritischen Stellen (inkl. Grabeneinhänge). Revierförster periodisch  

6.5 

Festgesetzte 
Waldreservate 

Pflege und Bewirtschaftung unter Berücksichtigung der festgelegten Nutz- 
und Schutzziele. Besprechung und Bewilligung der Eingriffe. 

Kreisforsting., Waldbesit-
zende, Naturschutzfach-
stelle 

laufend  

Die Schutzziele werden in der Betriebsplanung aufgenommen. Waldbesitzende 2022  

Die Schutzziele und Abgeltungen der Waldbesitzenden für bestehende 
Waldreservate erneuern. 

Naturschutzfach-stelle nach 25 Jah-
ren 

 

Zurückhaltende Bewilligungspraxis bei Anlässen und Einrichtungen (Bewilli-
gungspflicht für Veranstaltungen). 

Einwohnergemeinde, 
Amt für Wald 

laufend  

6.6 

Potenzielle 
Waldreservate 

Ausarbeitung von Nutz- und Schutzkonzepten, Verhandlung mit den Betei-
ligten nach kantonalen Prioritäten. 

Kreisforsting.  
Naturschutzfachstelle 

ab 2025  

Festsetzung der Nutz- und Schutzkonzepte mittels Regierungsratsbeschlüs-
sen und Abgeltungen nach kantonalen Prioritäten. 

Regierungsrat ab 2025  

Zurückhaltende Bewilligungspraxis bei Anlässen und Einrichtungen im Wald 
(Bewilligungspflicht für Veranstaltungen). 

Einwohnergemeinde, 
Amt für Wald  

laufend  

6.7 

Wertvolle 
Waldränder 

 

 

Die Pflege von bereits aufgewerteten Waldrändern hat Priorität (Investitions-
schutz). Eingriffe alle drei bis fünf Jahre. 

Amt für Wald, Revierförs-
ter 

laufend  

Neueinrichtungen gestufter Waldränder gem. Waldrandkonzepten. Amt für Wald, Revierförs-
ter  

laufend  

Eine kommunale Projektgruppe nimmt sich der Umsetzung des Waldrandes 
«Ob Löhr – Gasleitung» zügig an. Auf Grund der grossen Bedeutung als 

Fachkommission Zonen-
plan Landschaft der Ge-
meinde Wenslingen 

ab sofort  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

 

 

Vernetzungsachse wird eine grosszügige Waldrandtiefe (>15 Meter) ange-
strebt. 

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft (Offenland) wird intensiviert (Le-
bensräume über Kulturgrenzen aufwerten). 

Naturschutzfachstelle, 
Revierförster 

laufend  

Finanzierung der Waldrandpflege ist sichergestellt. Naturschutzfachstelle, 
Einwohnergemeinde 

periodisch  

Qualitätskontrolle  Naturschutzfachstelle periodisch  

6.8 

Altholzinseln 
und Biotop-
bäume 

Überprüfung der Altholzinseln im Rahmen der Betriebsplanrevision unter 
Berücksichtigung bestehender Altholzinseln. Ausscheidende Altholzinseln 
(Sturm etc.) werden flächengleich ersetzt. 

Betriebsplanpflichtige 
Waldbesitzende 

ab 2022  

Einplanen von Altholzinseln bei der Erarbeitung von Pflegekonzepten in 
Waldreservaten. 

Kreisforsting.  
Naturschutzfachstelle 

ab 2025  

Festlegen von Grundsätzen zur Erhaltung eines angemessenen Anteils an 
Biotopbäumen im Betriebsplan zwecks Vernetzung der Naturwaldreser-
vate/Altholzinseln. 

Betriebsplan-pflichtige 
Waldbesitzende 

ab 2022  

Schonung der Altholzinseln und Biotopbäume bei der Bewirtschaftung. Bio-
topbäume werden auch während des natürlichen Zerfalls nicht aus dem Be-
stand entfernt.  

Revierförster laufend  

Eine angemessene Abgeltung der Ertragsausfälle wird angestrebt. Waldbesitzende, Natur-
schutzfachstelle 

ab 2022  

6.9 

Kleinwälder 

Kleinräumige Waldpflege mit Fokus auf die Baum- und Strukturvielfalt ana-
log der Pflege von 6.7 Ökologisch und wildbiologisch wichtige Waldränder 
(N3). 

Revierförster laufend  

Schaffung von Strukturen, welche die Vernetzung fördern. Revierförster laufend  

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft (Offenland) wird intensiviert (Le-
bensräume über Kulturgrenzen aufwerten). 

Einwohnergemeinden, 
Revierförster, Landwirte 

laufend  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Definieren der Leistungen, inkl. Abgeltung allfälliger Kosten. Waldbesitzende, Einwoh-
nergemeinde 

laufend  

6.10  

Invasive Neo-
biota 

Erarbeitung eines Konzepts auf Gemeinde- oder Revierebene und Bekämp-
fung im Rahmen der Möglichkeiten durch die Einwohnergemeinden und den 
Forstbetrieb (im Wald). 

Einwohnergemeinde,  
Revierförster 

laufend  

Zusammenarbeit mit Freiwilligen bei der Bekämpfung der Neobiota, insbe-
sondere Neophyten, z.B. mit lokalen (Naturschutz)-Vereinen. 

Einwohnergemeinde,  
Revierförster 

laufend  

Bekämpfung in Naturschutzgebieten, insbesondere ehemaligen Gruben (Pi-
onierstandorte). 

Naturschutzfachstelle,  
Revierförster 

laufend  

Bekämpfung in Gruben und Deponien. Betreiber laufend  

Bekämpfung im Rahmen der kantonalen Neobiota-Strategie. SIT laufend  

6.11  

Wildruhege-
biete 

Erarbeitung von wirksamen Ruhegebieten und Schutzmassnahmen für 
Wildtiere und Vögel in störungsreichen Gebieten. Dabei werden die Be-
troffenen sowie Gebiete ausserhalb des Waldes einbezogen. Pilotprojekt mit 
Start 2020 und Abschluss 2023. Erlass durch den Regierungsrat. 

kantonale Fachstelle 
Jagd 

2023  

Ausscheiden eines oder mehrerer Wildruhegebiete im Gebiet «Grossholz» 
in Wenslingen im Rahmen der Waldentwicklungsplanung. 

kantonale Fachstelle 
Jagd 

2020  

In den kantonalen Naturschutzgebieten werden die Störungen für Wildtiere 
durch konsequenten Vollzug der Schutzverordnungen des Regierungsrates 
minimiert. Veranstaltungen werden nicht oder nur ausnahmsweise bewilligt.  

Einwohnergemeinden,  
Amt für Wald 

laufend  

Flankierende waldbauliche Massnahmen im Sinne der Wildbiotophege (stu-
fige Waldränder, Schliessung von Trampelpfaden mit Asthaufen, Dickun-
gen, o.ä.). 

Forstbetrieb laufend  

Beschilderung der Wildruhegebiete mit Hinweistafeln an markanten Punkten 
mit Verhaltenshinweisen (Hunde an der Leine führen, Wege nicht verlas-
sen). 

Einwohnergemeinde 2023  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Information von OL-Vereinen, IG Baselbieter Sportverbände, Kletterver-
band, Geocacher, Schulen, Pfadi etc. und der Öffentlichkeit. 

Einwohnergemeinde,  
kantonale Fachstelle 
Jagd 

periodisch  

Bezeichnung der Wildruhegebiete in den OL-Karten. OL-Vereine periodisch  

6.12 

Erholungsein-
richtungen 

Bestehende Erholungseinrichtungen werden weiter betrieben und unterhal-
ten (inkl. Regelung/Finanzierung der Abfallbeseitigung). Nicht mehr benö-
tigte Erholungseinrichtungen müssen vollständig rückgebaut werden. 

Werkeigentümer, Ein-
wohnergemeinden 

laufend  

Erstellung neuer Erholungseinrichtungen möglichst in Gebieten mit beste-
henden Erholungseinrichtungen (Konzentration). 

Einwohnergemeinde bei Bedarf  

Sauberkeit und Sicherheit der Erholungseinrichtungen gewährleisten, regel-
mässige Kontrolle und Unterhalt (Forstpersonal, Gemeindepersonal). Die 
Kontrollen werden mit Datum, Kontrollumfang und Unterschrift dokumen-
tiert. 

Werkeigentümer, Ein-
wohnergemeinde 

laufend  

Die Unterhaltsstandards, die Zuständigkeiten und die Finanzierung der Un-
terhaltsmassnahmen werden schriftlich vereinbart. 

Werkeigentümer, Ein-
wohnergemeinde 

2022  

Laufende Information über das Verhalten im Wald. Waldbesitzende, Revier-
förster, Amt für Wald 

laufend  

6.13 

Waldspiel-
gruppen usw. 

Aktuell genutzte Bildungs- und Spielplätze werden auf deren Zulässigkeit 
überprüft und gegebenenfalls geschlossen. 

Einwohnergemeinde,  
Revierförster 

2022  

Planung neuer Standorte in Gebieten mit bestehender Infrastruktur (Kon-
zentration). Mehrfachnutzung der gleichen Plätze anstreben. 

Einwohnergemeinde,  
Revierförster 

bei Bedarf  

Bewilligung für Einrichtung und Betrieb einholen. Trägerschaft 2022, bei Be-
darf 

 

Zuständigkeit für Sauberkeit und Unterhalt regeln (inkl. Finanzierung). Einwohnergemeinde mit Bewilli-
gungsertei-
lung 
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Überwachung der Sicherheit und Entfernen von gefährlichen Bäumen. Trägerschaft, Revierförs-
ter  

periodisch  

6.14 

Veranstaltun-
gen 

Erteilen von Veranstaltungsbewilligungen nach Vernehmlassung bei interes-
sierten Stellen. 

Einwohnergemeinde, 
Amt für Wald 

laufend  

In Wildruhegebieten finden keine Veranstaltungen statt (Ausnahmen ge-
mäss Jagdverordnung § 23). 

Einwohnergemeinde, 
Amt für Wald 

laufend  

Die Bestimmungen der bestehenden Naturschutzgebiete (generelle Bewilli-
gungspflicht für Veranstaltungen, keine Veranstaltungen in der Brut- und 
Setzzeit vom 1. April bis 31. Juli, besondere Auflagen) und der Wildruhege-
biete werden durchgesetzt. 

Einwohnergemeinde, 
Amt für Wald 

laufend  

Bei der geplanten Unterschutzstellung von Waldreservaten wird die Verhält-
nismässigkeit und Ausgewogenheit von Einschränkungen im Einzelfall ge-
prüft. Permanente Sperrgebiete für Veranstaltungen werden nur in natur-
schützerisch begründeten Einzelfällen festgelegt. 

Amt für Wald,  
Naturschutzfachstelle 

laufend  

Bei der Revision bestehender OL-Karten bzw. der Neuerarbeitung einer OL-
Karte werden das Amt für Wald und die Naturschutzfachstelle beigezogen. 

Regionaler OL Verband 
Nordwestschweiz 

laufend  

In den OL-Karten werden Wildruhegebiete und Gebiete mit Veranstaltungs-
verbot abseits von Wegen eingezeichnet. 

Regionaler OL Verband 
Nordwestschweiz 

laufend  

6.15 

Biken 

Die Einwohnergemeinden werden angehalten, die im Plan «Erschliessung 
und Wegebenutzung» bezeichneten Lücken im Bikerouten-Netz mittels Ge-
meinderatsbeschluss zu schliessen. Betreffend Strecke B7 wird auf die Be-
willigungsanforderungen im Kanton AG verwiesen (siehe Grundlagen). 

Einwohnergemeinde 2022  

Signalisation der Strecken und Information der Öffentlichkeit. Einwohnergemeinde 2022  

Freigabe von Bike-Strecken abseits befestigter Wege: Erteilung Bewilligung 
für nichtforstliche Kleinbauten und Kleinanlagen (§ 14ff kWaV) durch Ein-
wohnergemeinderat (mit Einverständnis der Waldbesitzenden und des Amts 
für Wald, auf Wanderwegen zusätzlich Fachstelle Wanderwege, in Natur-
schutzgebieten zusätzlich Naturschutzfachstelle). 

Einwohnergemeinde bei Bedarf  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Einhalten des «Mountainbike Verhaltenskodex». Bikende laufend  

Durchsetzen des Fahrverbots auf dafür nicht geeigneten und nicht bewillig-
ten Strecken. 

Einwohnergemeinde laufend  

6.16 

Reiten 

Die Einwohnergemeinden werden angehalten, die im Plan «Erschliessung 
und Wegebenutzung» bezeichneten Lücken für Reitende mittels Gemeinde-
ratsbeschluss zu schliessen. Betreffend Strecke R7 wird auf die Bewilli-
gungsanforderungen im Kanton AG verwiesen (siehe Grundlagen). 

Einwohnergemeinde 2022  

Signalisation der Strecken und Information der Öffentlichkeit. Einwohnergemeinde 2022  

Freigabe von Reit-Strecken abseits befestigter Wege gemäss Plan «Er-
schliessung und Wegbenutzung»: 

Erteilung Bewilligung für nichtforstliche Kleinbauten und Kleinanlagen (§ 14ff 
kWaV) durch Einwohnergemeinderat (mit Einverständnis der Waldbesitzen-
den und des Amts für Wald, auf Wanderwegen zusätzlich Fachstelle Wan-
derwege, in Naturschutzgebieten zusätzlich Naturschutzfachstelle). 

Einwohnergemeinde laufend  

Einhalten des Verhaltenscodex «12 Gebote für das Reiten im Wald» Reitende laufend  

Durchsetzen des Reitverbots auf dafür nicht geeigneten und nicht bewillig-
ten Strecken. 

Einwohnergemeinde laufend  

6.17 

Wanderwege 

Sicherstellen einer freien Begehbarkeit der markierten Wanderwege. Gere-
gelte Zuständigkeit für den laufenden Unterhalt. 

Einwohnergemeinde laufend  

Signalisation der Wanderwege und deren Kontrolle. Verein Wanderwege bei-
der Basel 

laufend  

Meldung von Markierungslücken im Wanderwegnetz infolge Waldarbeiten 
oder Windwurf. 

Revierförster laufend  

Keine Mehrfachnutzung (Biken, Reiten) auf dafür nicht geeigneten Wander-
wegen. 

Einwohnergemeinde laufend  

Mit der Richtplan-Anpassung 2018 gilt folgende Planungsanweisung: Die in 
den WEP dargestellten Wanderwege sind pauschal nachzuführen. Dies ist 

Amt für Wald periodisch  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

insbesondere relevant für das Gebiet südlich der Ergolz, in welchem ab ca. 
2022 wesentliche Änderungen am Wanderwegnetz vorgenommen werden.  

6.18 

Besucherlen-
kung 

Informationstafeln an sehr gut frequentierten Stellen. Dabei sind folgende 
Informationen zu berücksichtigen: Karten mit empfohlenen Wegen, kanto-
nale und kommunale Naturschutzgebiete, Wildruhegebiete, Bike- und Reit-
verbote, «Wald-Knigge» 

Einwohnergemeinde 2022  

Die Signalisation von Naturschutzgebieten erfolgt gemäss Markierungs-
handbuch des BAFU, 2016. Die Kosten werden durch die Naturschutzfach-
stelle getragen. 

Naturschutzfachstelle laufend  

Einheitliche Signalisation im ganzen Forstrevier Einwohnergemeinde 2022  

Prüfen von Parkverboten bei wilden Parkplätzen, Kontrolle und Büssen von 
fehlbaren Fahrzeuglenkern. 

Einwohnergemeinde laufend  

Wegräumen von wilden Feuerstellen und Schliessen von Trampelpfaden. Einwohnergemeinde laufend  

Flankierende waldbauliche Massnahmen (Schliessung von Trampelpfaden 
mit Asthaufen, Dickungen, o.ä.). 

Forstbetrieb laufend  

Regelung der Kontrolle (Ranger-Einsatz, Gemeindepolizei, Jagdaufseher, 
Revierförster etc.). 

Einwohnergemeinde 2022  

Bei grossen Konflikten: Erarbeitung und Umsetzung eines Besucherlen-
kungskonzeptes, in welchem die örtlichen Probleme zielgruppengerecht auf-
genommen und gelöst werden können. 

Einwohnergemeinde bei Bedarf  

6.19 

Grundwasser-
schutz 

Die Schutzreglemente für die Quellwasserfassungen sind zu befolgen. Das 
Ausbringen von chemischen Mitteln ist verboten. Die Verwendung biolo-
gisch abbaubarer Schmierstoffe ist Pflicht. Terrainveränderungen sind nicht 
zulässig. 

Waldbesitzende, Revier-
förster 

laufend  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Laubhölzer sind Nadelhölzern vorzuziehen: Sie wurzeln tiefer, so dass sie 
dem Boden mehr Nitrat entziehen können. Laubholzbestände mit gut ab-
baubarer Streu wirken der Bodenversauerung (hervorgerufen durch hohe 
Nitrateinträge) entgegen. 

Waldbesitzende, Revier-
förster 

laufend  

Die Dauerwaldbewirtschaftung oder der kleinflächige Femelschlag garantie-
ren eine dauernde Bestockung ohne Blössen und einen optimalen Entzug 
des Nitrats aus dem Boden. 

Waldbesitzende, Revier-
förster 

laufend  

Die Umsetzung der waldbaulichen Vorgaben erfolgt mittels Betriebsplanung. Waldbesitzende 2022  

Leistungsvereinbarung zwischen Waldbesitzenden und Einwohnerge-
meinde. 

Einwohnergemeinde,  
Waldbesitzende 

periodisch  

Mehraufwände oder Mindererträge müssen bei der Erweiterung / Einrich-
tung von neuen Grundwasserschutzzonen zwischen Waldbesitzenden und 
Einwohnergemeinde ausgehandelt werden. 

Waldbesitzende bei Bedarf  

Information der Bevölkerung. Waldbesitzende, Einwoh-
nergemeinde 

periodisch  

6.20 

Archäologi-
sche Schutz-
gebiete 

Die eingetragenen archäologischen Schutzzonen und historischen Ver-
kehrswege werden bei der täglichen Waldarbeit berücksichtigt und dürfen 
nicht beeinträchtigt werden. 

Revierförster laufend  

Vor Eingriffen und Veränderungen im Erdreich oder auf der Oberfläche ist 
die zuständige Behörde zu kontaktieren.  

Revierförster laufend  

Für jede archäologische Schutzzone, die auf dem Plan «Objekte mit beson-
derer Zielsetzung» aufgeführt ist, gelten spezifische Schutzvorschriften. 
Diese gilt es vor jeglicher Waldbewirtschaftung (v.a. Holzerarbeiten, Wege-
bau) in diesen Bereichen zu konsultieren. 

Revierförster laufend  

6.21 Regelmässiges Angebot von Informationen über den Wald, die Waldbewirt-
schaftung und verwandte Themen. 

Waldbesitzende, Revier-
förster 

laufend  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Öffentlich-
keitsarbeit und 
Waldbildung 

Exkursionen und Anlässe zu verschiedenen Themen, evtl. Kooperation mit 
Naturschutzvereinen, Jagdgesellschaften und/ oder Waldpädagogen. (z.B. 
«Show-Holzen», Handholzerkurs, Kochen im Wald, Waldputzeten, etc.) 

Revierförster nach Bedarf  

Angebot von Bildungsanlässen für Kindergärten und Schulen im Forstrevier. Einwohnergemeinden, 
Revierförster 

laufend  

Informationen zur Holznutzung, insbesondere zu grösseren Holzschlägen 
(z.B. in Gemeindepublikationen). 

Revierförster laufend  

Alle Möglichkeiten für Wald- und Holzwerbung sind zu nutzen: Brennholz-
verkauf, Weihnachtsbaumverkauf, Banntag, etc. 

Waldbesitzende, Forst-
betrieb 

laufend  

6.22  

Gesetzesvoll-
zug und Auf-
gaben der 
Einwohnerge-
meinden 

Klare Aufgabenregelung und Bestimmung einer Verantwortliche Person in-
nerhalb der Einwohnergemeinden in Bezug auf gebietshoheitliche Aufgaben 
im Wald. 

Einwohnergemeinde 2022  

Verstärkte Zusammenarbeit («gemeinsame Politik» der Gemeinden), ge-
meindeübergreifende Planung (z.B. durch erweiterte Delegiertenversamm-
lungen des Zweckverbandes) und Vollzug (z.B. Prüfen von Flurpolizisten, 
Ranger, Ordnungsbussen). Einbezug der kantonalen Fachstellen für Wald, 
Jagd und Naturschutz.  

Einwohnergemeinde laufend  

Einheitliche Signalisation der Naturschutz- und Wildruhegebiete sowie der 
bewilligten Bike- und Reitstrecken abseits der befestigten Waldwege. Die 
Signalisation von kantonalen Naturschutzgebieten erfolgt gemäss Markie-
rungshandbuch des BAFU (2016), die Kosten werden durch die Natur-
schutzfachstelle getragen. 

Einwohnergemeinde, Na-
turschutzfachstelle 

2022  

Öffentlichkeitsarbeit zur Information der Bevölkerung und insbesondere der 
Waldnutzenden mittels kantonaler und kommunaler Publikationsorgane. 
(Veranstaltungen im Wald, Gebote und Verbote wie Leinenpflicht in der 
Brut- und Setzzeit, Reiten und Biken, Littering etc.) 

Einwohnergemeinde periodisch  

Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen bez. Bike, E-Bike, Leinen-
pflicht, Abfall, Abfalldeponien, Motorfahrzeugverbote. 

Einwohnergemeinde laufend  
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Themenblatt Aufgabe Zuständigkeit Termin / 
Rhythmus 

Stand Voll-
zug 

Bei Bedarf anpassen / erlassen von Gemeindereglementen. Einwohnergemeinde periodisch  

Schulung / Information Einwohnergemeindebehörden. Amt für Wald periodisch  

6.23 

Abgeltung der 
gemeinwirt-
schaftlichen 
Leistungen 

Erbringen der vereinbarten gemeinwirtschaftlichen Leistungen und jährlicher 
Leistungsausweis. 

Forstbetrieb jährlich  

Qualitätskontrolle der erbrachten Leistungen. Waldbesitzende, Einwoh-
nergemeinden 

laufend  

Anpassung der Vereinbarung. Forstbetrieb,  
Einwohnergemeinden 

bei Bedarf  

Ausarbeitung von Leistungsvereinbarungen für über den Sockelbetrag hin-
ausgehende Leistungen. 

Waldbesitzende, Einwoh-
nergemeinde,  
Forstbetrieb 

bei Bedarf  

Verbindliche Regelung der Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen mit der Gemeinde Ormalingen. Diese definiert den Unterhaltsstandard, 
welcher für die Erholungsnutzung bereitzustellen ist. 

Bürger- und Einwohner-
gemeinde Ormalingen, 
Forstbetrieb 

2022  
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7.4. Instrumente der Nachhaltigkeitskontrolle 

Um die Nachhaltigkeit der Waldnutzung (gemäss kWaG § 16 und kWaV § 26 und 30) sicherzustel-
len, werden verschiedene Instrumente und Berichterstattungen vom Amt für Wald verwendet. 

WEP Revision 
Die WEP Revision findet alle 15 Jahre statt. Vor jeder Revision werden vorgängig die relevanten 
Grundlagen aktualisiert und überprüft. Besonders mithilfe der Waldinventur (Kontrollstichproben) 
und Bestandeskarten lassen sich der Zustand des Waldes überwachen und Veränderungen doku-
mentieren. Ergebnisse aus der Inventur und weiter aktualisierte Grundlagen geben wiederum Auf-
schluss darüber, ob Änderungsbedarf bei der WEP Revision besteht. 

Jahresberichte 
Die Revierförster reichen jährlich einen Bericht beim Amt für Wald ein, in welchem verschiedene 
Themenbereiche abgedeckt werden. So entsteht unter anderem eine Dokumentation über die ge-
tätigte Jungwaldpflege, die Massnahmen, welche in Waldreservaten und weiteren Naturschutzge-
bieten stattgefunden haben, allfällige Waldschäden biotischen und abiotischen Ursprungs und die 
Holznutzungsmenge. Einige dieser Daten werden ebenfalls an die Forststatistik des Bundes wei-
tergereicht. 

Umweltbericht 
Der Umweltbericht beider Basel wird periodisch aktualisiert und ist online verfügbar. Auch hierfür 
werden regelmässig Walddaten geliefert, welche der Überprüfung der Nachhaltigkeit dienen. 

Nachhaltigkeitsbericht 
Das Amt für Wald erstellt regelmässig einen Nachhaltigkeitsbericht, welcher veröffentlicht wird. Die 
Inhalte orientieren sich an den Indikatoren der Nachhaltigkeitskontrolle Wald des Bundes. 

Waldportal 
Im kantonalen Waldportal werden die im Wald getätigten Eingriffe von den Revierförstern eingetra-
gen, durch die Kreisförster überprüft und dokumentiert. So sind eine kontinuierliche Dokumentation 
und Kontrolle der im Wald getätigten Arbeiten gewährleistet. 

Plattform für Kontrollstichproben 
Der Waldzustand zum Zeitpunkt des WEP ist auf der Web-Plattform für Kontrollstichproben jeder-
zeit abrufbar. Die WEP Analysen (Zielgrössen) können über eine Datenanforderung für einzelne 
Waldbesitzende, Gemeinden oder andere Perimeter abgefragt werden. 

8. Erlass 

Folgende Elemente des Waldentwicklungsplanes Ergolzquelle wurden vom Regierungsrat mit Be-
schluss vom 09. Februar 2021 für eine Dauer von 15 Jahren festgesetzt: 

 WEP Text 

 Plan «Waldfunktionen» 

 Plan «Erschliessung und Wegebenutzung» 

 Plan «Objekte mit besonderer Zielsetzung» 
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9. Anhänge 

9.1. Waldflächen nach Eigentum 
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9.2. Mountainbike Verhaltenskodex trailnet.ch 

 

Quelle: trailnet.ch – Das Bikenetzwerk, http://www.trailnet.ch/ 
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9.3. 12 Gebote für das Reiten im Wald 

Verschaffe Deinem Pferd täglich ausreichend Bewegung und gewöhne es vor dem ersten Ausritt 
an den Strassenverkehr. 

 Sorge für hinreichenden Versicherungsschutz für Reiter und Pferd; verzichte nie auf den 
Reithelm. 

 Kontrolliere täglich den verkehrssicheren Zustand von Sattel und Zaumzeug. 

 Vereinbare die ersten Ausritte mit Freunden - in der Gruppe macht es mehr Spass, und es 
ist sicherer. 

 Reite nur auf Wegen und Strassen, niemals querfeldein, wenn Du dafür keine besondere 
Bewilligung des Landeigentümers hast. Meide in jedem Fall Grabenböschungen und 
Feuchtbiotope und insbesondere verschneite Felder sowie von anfangs Oktober bis Ende 
März den Einstieg in Gewässer. In dieser Zeit laichen die Fische. 

 Meide nach Möglichkeit ausgewiesene Fuss- und Wanderwege; benutze in Gebieten 
dichter Besiedelung die gekennzeichneten Reitwege. 

 Du bist Gast der Natur. Dein Pferd bereichert die Landschaft, wenn Du Dich rücksichtsvoll 
und korrekt im Sinne des Reiterkodex des SVPS verhältst. 

 Verzichte auf einen Ausritt oder nimm einen Umweg in Kauf, wenn Wege durch anhaltende 
Regenfälle weich geworden sind und durch deren Bereiten Schäden entstehen können. 

 Begegne Fussgängern, Radfahrern, anderen Reitern und Motorfahrzeugen immer nur im 
Schritt; passe Dein Tempo dem Gelände und den jeweiligen Verkehrslagen an. 

 Melde unaufgefordert Schäden, die einmal entstehen können und regle entsprechenden 
Schadenersatz. 

 Hilf mit, dass auch andere diese Regel befolgen und mithelfen, das Ansehen von Pferd und 
Reiter in der Öffentlichkeit zu fördern. 

 Sei freundlich und hilfreich zu allen, die Dir draussen begegnen, und sei Deinem Pferd ein 
guter Kamerad. 

 

Quelle: Schweizerischer Verband für Pferdesport (SVPS), http://www.fnch.ch/ 

 

9.4. OL-Kompass 

Das Merkblatt «OL-Kompass für den Wald» kann unter folgendem Link bezogen werden. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirek-
tion/amt-fur-wald/wald/waldrecht/downloads/merkblatt_ol_schulen.pdf/@@download/file/Merk-
blatt_OLKompassSchulen_243-V02_BL_Stand-Aug2016.pdf 

 

  

http://www.fnch.ch/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/wald/waldrecht/downloads/merkblatt_ol_schulen.pdf/@@download/file/Merkblatt_OLKompassSchulen_243-V02_BL_Stand-Aug2016.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/wald/waldrecht/downloads/merkblatt_ol_schulen.pdf/@@download/file/Merkblatt_OLKompassSchulen_243-V02_BL_Stand-Aug2016.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-wald/wald/waldrecht/downloads/merkblatt_ol_schulen.pdf/@@download/file/Merkblatt_OLKompassSchulen_243-V02_BL_Stand-Aug2016.pdf
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9.5. Holzvorrat gemäss Kontrollstichproben 

 

Tabelle 11: Vorrat [m3/ha] der Hauptbaumarten nach Eigentumstyp und für den ganzen WEP-Perimeter (Quelle: 
Kontrollstichproben 2019) 

 öffentlich privat WEP 

Baumart 
Vorrat 
[m³/ha] 

Vorrat 
[%] 

Sf 
[%] 

Vorrat 
[m³/ha] 

Vorrat 
[%] 

Sf 
[%] 

Vorrat 
[m³/ha] 

Vorrat 
[%] 

Sf 
[%] 

Fichte 44.2 12.2 10.5 27.2 5.9 20.1 39.4 10.1 9.3 

Tanne 65.5 18.1 9.8 55.3 11.9 14.5 62.7 16.0 8.2 

Föhre 15.0 4.1 14.9 16.3 3.5 30.5 15.4 3.9 13.8 

Lärche 3.9 1.1 27.2 0.5 0.1 95.9 2.9 0.8 26.4 

üb. Ndh 10.6 2.9 22.8 2.5 0.5 62.0 8.3 2.1 21.6 

Buche 150.2 41.4 4.9 238.2 51.5 6.2 174.9 44.8 3.9 

Eiche 14.5 4.0 17.0 20.9 4.5 22.8 16.3 4.2 13.6 

Esche 14.6 4.0 11.4 38.0 8.2 16.4 21.2 5.4 10.2 

Ahorn 27.5 7.6 7.2 39.9 8.6 10.2 31.0 7.9 5.9 

üb. Lbh 16.7 4.6 12.8 24.2 5.2 18.2 18.8 4.8 10.5 

WEP 362.6 100.0 2.5 462.9 100.0 3.5 390.7 100.0 2.1 
 

Vorrat [m3/ha]:  Holzvorrat in Kubikmeter pro Hektare 
Vorrat [%]:  Holzvorrat in Prozent 
Sf [%]:  Standardfehler in Prozent 

 

Tabelle 12: Vorrat [m3/ha] für die verschiedenen Entwicklungsstufen nach Eigentumstyp und für den ganzen 
WEP-Perimeter (Quelle: Kontrollstichproben 2019). 

 öffentlich privat WEP 

Entwicklungsstufe 
Vorrat 
[m³/ha]  Sf [%] #KSP 

Vorrat 
[m³/ha]  Sf [%] #KSP 

Vorrat 
[m³/ha]  

Sf 
[%] #KSP 

Jungwuchs / Dickung 116.7 17.1 42 42.6 45.6 9 103.6 16.6 51 

schwaches Stangenholz 177.2 10.1 39 229.4 24.9 7 185.2 9.4 46 

starkes Stangenholz  305.4 5.4 61 355.6 24.1 7 310.5 5.5 68 

schwaches Baumholz 376.1 5.2 59 361.7 12.7 14 373.3 4.8 73 

mittleres Baumholz 416.0 4.3 92 517.0 4.8 70 459.6 3.3 162 

Starkholz 473.8 4.4 124 549.3 4.4 71 501.3 3.2 195 

stufige Bestände 384.2 4.6 93 356.9 10.5 22 379.0 4.2 115 

dauernd unbestockt 208.4 81.5 3 0.0 0.0 0 208.4 81.5 3 

WEP 362.6 2.5 513 462.9 3.5 200 390.7 2.1 713 
 

Vorrat [m3/ha]:  Holzvorrat in Kubikmeter pro Hektare 
Sf [%]:  Standardfehler in Prozent  

#KSP: Anzahl Kontrollstichprobepunkte welche für diese Auswertung relevant sind 
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Tabelle 13: Vorrat [m3/ha] der Hauptbaumarten nach Entwicklungsstufe für den ganzen WEP-Perimeter (Quelle: 
Kontrollstichproben 2019) 

J/D SH I SH II BH I BH II BH III Stufig

Anzahl KSP 51 46 68 73 162 195 115

Ahorn Vorrat [m³/ha] 10.9 25.9 39.0 28.0 27.9 39.6 27.5

Sf [%] 32.5 25.1 16.1 17.3 12.3 10.7 14.5

Buche Vorrat [m³/ha] 50.3 45.8 68.4 117.5 266.8 241.7 142.2

Sf [%] 24.1 24.3 18.1 13.6 5.5 6.4 8.4

Eiche Vorrat [m³/ha] 2.3 7.6 4.6 25.6 20.6 11.1 30.1

Sf [%] 76.4 58.2 63.5 43.4 22.8 30.5 24.1

Esche Vorrat [m³/ha] 4.0 10.3 17.4 21.4 23.8 30.3 16.5

Sf [%] 62.7 36.9 21.5 23.3 20.2 18.5 27.7

ü. Laubholz Vorrat [m³/ha] 5.8 17.4 20.9 38.7 15.9 15.9 20.4

Sf [%] 31.1 28.0 26.2 26.2 21.9 20.1 29.8

Fichte Vorrat [m³/ha] 13.1 56.1 87.9 42.2 36.4 33.8 26.0

Sf [%] 54.1 23.9 17.2 25.6 23.0 21.8 23.4

Tanne Vorrat [m³/ha] 7.3 18.9 49.3 42.1 37.3 111.4 80.3

Sf [%] 56.4 43.5 22.8 29.5 17.6 13.3 13.7

Föhre Vorrat [m³/ha] 5.9 0.5 4.4 11.7 15.2 16.5 33.2

Sf [%] 53.9 64.7 50.7 41.1 27.3 26.9 24.7

Lärche Vorrat [m³/ha] 1.9 0.4 8.0 16.9 1.2 0.0 0.0

Sf [%] 100.0 83.1 42.8 37.2 59.2

ü. Nadelholz Vorrat [m³/ha] 2.1 2.3 10.6 29.3 14.6 1.0 2.6

Sf [%] 83.0 68.2 42.9 32.7 40.9 64.5 70.7  

J/D: Entwicklungsstufe Jungwuchs Dickung 
SH I: Entwicklungsstufe schwaches Stangenholz 
SH II: Entwicklungsstufe starkes Stangenholz 
BH I: Entwicklungsstufe schwaches Baumholz 
BH II: Entwicklungsstufe mittleres Baumholz 
BH III: Entwicklungsstufe Starkholz 
Stufig: Entwicklungsstufe stufige Bestände 
Vorrat [m3/ha]:  Holzvorrat in Kubikmeter pro Hektare 
Sf [%]:  Standardfehler in Prozent  
Anzahl KSP: Anzahl Kontrollstichprobepunkte welche für diese Auswertung relevant sind 
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9.6. Ziel- und Leitarten 

Artengruppe  Deutscher Name  Lateinischer Name  Lebensraumansprüche  

Säugetiere  Wildkatze  Felis silvestris  
Grössere zusammenhängende, teilweise un-

erschlossene Waldgebiete  

  Haselmaus  
Muscardinus avellanarius  Laubwälder mit dichter Strauchschicht, stufig 

aufgebaute Waldränder  

  Grosses Mausohr  Myotis myotis  
Laub- und Laubmischwälder mit geringem 

Anteil an Bodenvegetation  

  Braunes Langohr  Plecotus auritus  

Strukturreiche Wälder mit lichten Waldab-

schnitten, Altholzinseln und alten Bäumen  

Vögel  Grauspecht  Picus canus  
Lichte Wälder, Jungwuchsbestände, alte 

Bäume (insb. Eichen)  

  Mittelspecht  Leiopicus medius  
Altholzbestände, Eichenbestände, Lichte 

Wälder  

 Schwarzspecht  Dryocopus martius  Alte Baumholzbestände  

  Hohltaube  Columba oenas  
Niststandorte: Buchen-Altholzbestände mit 

Schwarzspechthöhlen  

  Waldlaubsänger  Phylloscopus sibilatrix  
Laubwald mit gering ausgeprägter Strauch-

schicht  

Amphibien  Geburtshelferkröte  Alytes obstetricans  
Besonnte Gruben, Steinbrüche, Hänge, Bö-

schungen mit nahgelegenen Weihern  

 Feuersalamander  Salamandra salamandra  Waldbäche, Baumstrünke, Totholz, Asthaufen  

Reptilien  Zauneidechse  Lacerta agilis  Besonnte Waldränder und Schlagflächen  

Tagfalter  
Kleiner  

Schillerfalter  
Apatura ilia  

Espen an besonnten Standorten: Waldränder, 

Gruben, Steinbrüche  

  
Grosser  

Schillerfalter  
Apatura iris  

Salweiden an beschatteten, luftfeuchten 

Standorten: Waldränder, Gruben, Feldge-

hölze, Randbereiche von Waldwegen  

  C-Falter  
Polygonia c-album  

  

Feuchte Waldränder sowie besonnte Sal-

weide, Ulme, Hasel  

  Nierenfleck  
Thecla betulae  

  

Waldränder mit jungen Schwarzdorngebü-

schen  

  Trauermantel  Nymphalis antiopa  

Salweiden und Birken an besonnten Standor-

ten: Gruben, Steinbrüche, Pionierstandorte, 

Randbereiche von Waldwegen  

  
Weisser  

Waldportier  
Brintesia circe  Lichte Wälder  

  
Silberfleck- 

Perlmutterfalter  

Boloria euphrosyne  
Lichte Wälder  

Käfer  
Kleiner  

Eichenbock  
Cerambyx scopolii  

Sonnige Waldränder mit blühenden Sträu-

chern sowie Laubbäume (z.B. Eiche)  

  Düsterbock  Asemum striatum  
Wärmeliebende Föhrenwälder mit morschem 

Totholz und Baumstümpfe  

Gefässpflanzen  Speierling  Sorbus domestica  Wärmeliebende Laubwälder  

  Elsbeerbaum  Sorbus torminalis  
Wärmeliebende Laubwälder, wechselfeuchte 

Böden  

  Buchs  Buxus sempervirens  Wälder in milden Lagen, buschige Hänge  

  Wilder Birnbaum  Pyrus pyraster  
Wechselfeuchte Standorte, warme Wald-

randbereiche  

  Wilder Apfelbaum  Malus sylvestris  Warme Waldrandbereiche  

  Berg-Aster  Aster amellus  Lichte Wälder   

  Echter Seidelbast  Daphne mezereum  Buchenwald  
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9.7. Glossar «wichtige forstliche Fachbegriffe» 

Fachbegriff Beschreibung 

Abgeltung Milderung oder Ausgleich finanzieller Lasten, die sich aus der Erfül-
lung von gesetzlich oder öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen bzw. 
übertragenen Aufgaben ergeben. Aus der Anordnung solcher Aufga-
ben lässt sich ein Rechtsanspruch auf deren Abgeltung geltend ma-
chen. 

Bestand Baumkollektiv, das sich von der Umgebung durch Baumartenzusam-
mensetzung, Alter, Aufbau oder andere Merkmale wesentlich unter-
scheidet. Die Fläche ist gross genug, dass eine eigenständige, lang-
fristige Zielsetzung für die Waldbehandlung möglich ist. 

Bestandeskarte kartographische Wiedergabe der Bestände in einem Gebiet. 

Betretungsrecht Art 699 ZGB garantiert die freie Zugänglichkeit zu öffentlichem und 
privatem Waldeigentum. 

Betriebsplan, forstlicher Umschreibung und Festlegung der betrieblichen Ziele eines Waldbe-
sitzenden bezogen auf die Bewirtschaftung, Pflege und Nutzung sei-
nes Waldes. Ausweis der Zielerreichung in der vergangenen Be-
triebsplan-Periode. Der Planungshorizont ist mittelfristig, d.h. 10 – 15 
Jahre. Die übergeordneten Ziele aus dem WEP sind zu berücksichti-
gen. Die im Betriebsplan festgelegten Massnahmen sind rechtlich 
verbindlich und sollen den erfolgversprechenden Weg zur dauernden 
Erhaltung der Waldfunktionen weisen. 

Bewirtschaftungsform Die waldbauliche Art der Behandlung eines Waldes. Zu unterschei-
den sind insbesondere „Hochwald“-, „Mittelwald“-, „Niederwald“- so-
wie „Plenterwald“/“Dauerwald“-Bewirtschaftung. 

Dauerwald Dauerwald ist ein ungleichaltriger, gemischter, mit möglichst hochwer-
tigen Vorräten bestockter, vertikal strukturierter, ökologisch wertvoller 
Wald, in dem die Naturverjüngung genutzt wird. 

Einwachsende Fläche natürlich entstehender Wald auf nicht genutzten Freilandflächen. 

Entwicklungsstufen die verschiedenen Altersstufen eines Baumbestandes. Unterschieden 
werden anhand des Stammdurchmessers auf Brusthöhe: Jungwuchs, 
Dickung (0-10), Stangenholz (10-30), Baumholz (>30), Starkholz 
(>50). 

Erholungsfunktion eine der verschiedenen, durch den Wald abzudeckenden Funktionen; 
Sie beinhaltet die Verfügbarkeit des Waldes als Erholungs- und Frei-
zeitraum. 

Erschliessung Die Gesamtheit der für die Pflege und Nutzung des Waldes vorhan-
denen Anlagen. Dazu gehören Waldwege, Maschinenwege und 
Rückegassen als ständige und vor allem im Gebirge Seilanlagen als 
mobile 

Femelschlag Kleinflächige Holznutzung, die eine Verjüngung in kleineren Lücken 
ermöglicht. 

Finanzhilfe finanzielle Vorteile, die gewährt werden, um die Erfüllung einer vom 
Empfänger selbst gewählten Aufgabe zu unterstützen. Finanzhilfen 
werden nur im Rahmen budgetierter Mittel gewährt 
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Fachbegriff Beschreibung 

Forstbetrieb organisatorische Einheit eines oder mehrerer meist öffentlicher Wald-
besitzenden, die mit der Aufgabe der Waldpflege- und Bewirtschaf-
tung betraut ist. 

Forstkreise Verwaltungseinheit auf kantonaler Ebene, in der mehrere Forstre-
viere zusammengefasst sind; der Forstkreis wird von einem/r Kreis-
forstingenieur/-in mit Wählbarkeitszeugnis betreut. 

Forstliche Baute Gebäude oder Anlage, die ausschliesslich bzw. überwiegend forstli-
chen Zwecken dient und für deren Erstellung, falls sie im Wald liegt, 
keine Rodungsbewilligung notwendig ist. 

Forstliche Planung (Forsteinrich-
tung) 

Bestandteile der forstlichen Planung sind der WEP und der Betriebs-
plan sowie die daraus abgeleiteten jährlichen Hauungs- und Pflege-
programme. 

Forstrevier der organisatorische Zusammenschluss der Wälder bzw. der Wald-
besitzenden auf dem Gebiet mehrerer Einwohnergemeinden zur ge-
meinsamen Betreuung oder auch die Betriebsform eines einzelnen 
Waldbesitzenden. 

Gastbaumart Standortsfremde, aber standortstaugliche Baumart. 

Gemeinwirtschaftliche Leistun-
gen 

die vielfältigen Funktionen, die der Wald und indirekt die Waldbesit-
zenden der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. 

Hochwald Heute übliche Betriebsart mit einer aus Kernwüchsen hervorgegan-
genen Oberschicht, bei welcher die Bäume im voll erwachsenen Zu-
stand in relativ langen Umtriebszeiten genutzt werden. Das Ergebnis 
der Hochwald-Bewirtschaftung liegt darin, dass möglichst viele 
Bäume als Wert- bzw. Nutzholz gepflegt werden. Die darunterlie-
gende Bestockung hat „dienende“ Funktion für die Oberschicht. 

Hoheitsfunktion Gutachtliche Entscheidung von Amtes wegen. Sie umfasst Aufsichts-
, Kontroll- und forstpolizeiliche Aufgaben. Sie wird im Kanton durch 
den Revierförster und den Kreisforstingenieur wahrgenommen. 

Holzenergieanlagen Anlagen für die energetische Verwertung von Holz, wie Schnitzelhei-
zungen, Holzvergasungsanlagen u.a. 

Holzertrag für den Eigenbedarf oder den Verkauf geerntetes Holz. 

Holzschlag örtlich und zeitlich begrenzte Nutzung von Holz. 

Kahlschlag das grossflächige Entfernen einer Bestockung bei fehlender Bodenbe-
deckung durch junge Waldbäume, die freilandähnliche Bedingungen 
schafft. Die anschliessende Wiederbestockung ist in der Regel nur 
durch eine künstliche Verjüngung (Pflanzung von Bäumen) möglich. 

Kleinbaute, nichtforstliche Baute innerhalb des Waldareals, die keine oder nur geringe Auswir-
kungen auf das Bestandesgefüge hat und deshalb unter bestimmten 
Bedingungen ohne Rodungsbewilligung erstellt werden darf. Das or-
dentliche Baubewilligungsverfahren bleibt vorbehalten. Kleinbauten 
sind zum Beispiel Feuerstellen, Ruhebänke, Sport- und Lehrpfade, 
kleine Schutzhütten, Wasser‑ und Telekommunikationsleitungen u. ä. 
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Maschinenweg maschinell hergerichtete Fahrpiste ohne Befestigung der Fahrbahn für 
spezielle Maschinen des Holztransportes. 

Nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung 

Bewirtschaftung der Ressource Wald, welche die langfristige Gewähr-
leistung der verschiedenen Waldfunktionen sicherstellt. Sie dient der 
Steuerung der Waldbeanspruchung durch den Menschen und basiert 
auf der Überwachung von Waldveränderungen. Helsinki-Resolution 
von 1993: „Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Europa: Ver-
waltung und Nutzung der Wälder auf eine Weise und in einem Masse, 
dass sie ihre biologische Vielfalt, Produktivität, Erneuerungsfähigkeit 
und Vitalität behalten sowie ihre Fähigkeit, jetzt und in Zukunft die re-
levanten ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen auf lo-
kaler, nationaler und globaler Ebene zu erfüllen und dass kein Scha-
den anderen Ökosystemen zugeführt wird.“ 

Nachhaltige Entwicklung (allge-
mein) 

Definition der Brundtland-Kommission 1987: „Nachhaltig ist eine Ent-
wicklung, wenn sie gewährleistet, dass die Bedürfnisse der heutigen 
Generation befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten künftiger Gene-
rationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchti-
gen.” 

Naturnaher Waldbau Form der Behandlung von Beständen, die sich an den natürlichen Ge-
gebenheiten und Abläufen orientiert bzw. diese einbezieht. 

Niederwald Älteste Form der geregelten Waldnutzung, vorwiegend zur Brennholz-
gewinnung und Gerbrindenerzeugung. Sie begünstigte Baumarten mit 
der Fähigkeit zum Stockausschlag (Eichen, Hainbuche = Hagebuche) 
und drängte dadurch die ursprünglich weit verbreitete Rotbuche zu-
rück. Niederwald wird in kurzen Zeitabständen kahlgeschlagen. 

Nutzfunktion die der Holzgewinnung dienende Leistung des Waldes. 

Nutzung die Gewinnung von Holz aus Waldbeständen im engeren Sinn. 

Ökosystem Gefüge von Wechselbeziehungen zwischen belebter und unbelebter 
Natur, das sich bis zu einem gewissen Grad selbst reguliert. 

Pflanzengesellschaft alle Pflanzenarten (Bäumen, Sträuchern, Blumen, Gräsern, Farnen, 
Moosen und Pilze), die an einem bestimmten standörtlich einheitli-
chen Ort eine Gesellschaft mit wechselseitigem Wirkungsgefüge bil-
den. 

Pflege lenkende Eingriffe in Waldbestände, bei denen nicht die Holzgewin-
nung im Vordergrund steht, sondern das Bestreben, langfristig natur-
nahe, stabile und qualitativ gute Waldbestände zu formen. 

Pioniervegetation Anfangsstadien der Sukzession (Pflanzenfolge) auf offenem Boden o-
der nach Räumungsschlägen mit spezifischen Pflanzen- und Tierar-
ten. 

Rodung die dauernde oder vorübergehende Zweckentfremdung von Waldbo-
den für nichtforstliche Zwecke; Rodungen beinhalten nicht zwingend 
das Fällen von Bäumen. 

Rodungsersatz im Regelfall Realersatz ausnahmsweise auch Massnahmen für den 
Natur- und Heimatschutz. 
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Rote Liste gibt darüber Auskunft, welche Arten im betrachteten Gebiet ver-
schwunden, bedroht oder selten sind und deshalb eines Schutzes be-
dürfen. Dient als Grundlage zur Ausarbeitung von Strategien zur Er-
haltung der Arten. 

Rückegasse unbefestigte, nicht maschinell hergerichtete Fahrpiste für Spezialfahr-
zeuge oder den Pferdeeinsatz. 

Saumschlag Streifenweise Waldverjüngung in der Falllinie in Hanglagen 

Schlaganzeichnung Bestimmung der Bäume, die im Rahmen eines Holzschlages genutzt 
werden sollen. 

Schutzfunktion sie umfasst die Leistung, die der Wald dort erfüllt, wo er den Widrig-
keiten der Natur trotzt und so Menschenleben und erhebliche Sach-
werte schützt, z.B. Wald an Steilhängen.  

Standortbedingungen die naturgegebenen Umstände einer Fläche (Boden, Klima, Gelände-
form, Meereshöhe etc.) 

standortfremd Auf einem Standort von Natur aus nicht vorkommend 

standortgerecht den Standortbedingungen angepasst bzw. entsprechend 

standortheimisch Auf einem Standort von Natur aus vorkommend, auch autochthon 

Sukzession natürliche Abfolge von Entwicklungsphasen der Vegetation im Walde, 
z.B. Kahlfläche – Pionierwald – Schlusswald – Zerfallsphase – evtl. 
wieder Kahlfläche oder Hochstaudenflur – Pionierwald usw. 

Übernutzung zu hohe Beanspruchung von Wald und Waldboden in irgendeiner 
Form. 

Umtriebszeit planmässig festgelegter Zeitraum zwischen Begründung und Räu-
mung eines Bestandes. 

Vegetationskarte kartographische Abbildung der natürlichen Pflanzengesellschaften. 

Verklausung Unter Verklausung wird der teilweise oder vollständige Verschluss ei-
nes Fließgewässerquerschnittes infolge angeschwemmten Treibgutes 
oder Totholzes verstanden. 

Vermehrungsgut, forstliches Sammelbegriff für Samen, Stecklinge, Pflanzgut. 

Vorratserhebung Messung des stehenden Holzvolumens. 

Waldbau die lenkende, pflegerische Tätigkeit der Forstleute. 

Waldentwicklungsplan (WEP) quasi die raumplanerische Behandlung des Waldgebietes. Es bildet 
die Grundlage des Betriebsplanes. Planerischer Inhalt sind die grobe 
Waldfunktionenzuweisung und daraus abgeleitet die übergeordneten 
Waldziele. Eine weitere Komponente ist die auf aktuellen Aufnahmen 
beruhende Zustandsbeschreibung der Waldungen. Das Bundeswald-
gesetz schreibt die Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erstellung des 
Waldentwicklungsplanes vor. 
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Waldfeststellung Verfahren zur Feststellung, ob eine bestockte Fläche die Kriterien des 
Waldbegriffes erfüllt. 

Waldfunktionen Umschreibung der unterschiedlich ausgeprägten Leistungen, die der 
Wald für die unterschiedlichen Ansprüche zu erbringen hat. 

Waldgesellschaft siehe Pflanzengesellschaft. 

Waldreservat Waldfläche, auf der Naturschutz Priorität hat. Waldreservate werden 
in Totalwaldreservate (ohne forstliche Nutzung) und Sonderwaldreser-
vate (mit gezielten Eingriffen für die Artenvielfalt) unterteilt. 

Waldstrassen Dauernd mit Lastwagen befahrbare Waldwege, die einen entspre-
chenden baulichen Untergrund sowie eine Deckschicht als Fahrbahn 
besitzen. Sie werden nach den Gesichtspunkten der örtlich zweck-
mässigen Waldpflege, des Holztransportes und der minimalen Erstel-
lungs- und Unterhaltskosten gebaut. 

Wildruhegebiet Das Wildruhegebiet dient dem Schutz von Flora und Fauna vor über-
mässigem Gemeingebrauch. Insbesondere soll das Wild in den Ein-
standsgebieten nicht beunruhigt werden, damit indirekte Schäden an 
der Vegetation vermieden werden. 

Wildschaden der von Wildtieren an Wald(bäumen) verursachte ökonomische oder 
ökologische Schaden. 

Zuwachsermittlung Messen und Berechnen des im Wald heranwachsenden Holzvorrates. 
Dieser mehrt sich durch das jährliche Höhen- und Dickenwachstum 
der Bäume. 

 


